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1868/2021
Gesetz 

über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 
(Haushaltsgesetz 2021)
Vom 25. Februar 2021

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

 §  1 Feststellung des Haushaltsplanes

 §  2  Kreditermächtigungen, derivative Finanzge-
schäfte

 §  3 Kredit- und Zinsmanagement

 §  4 Haushaltswirtschaftliche Sperren

 §  5  Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßi-
gen Ausgaben und Verpflichtungen

 §  6 Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen

 §  7 Bewirtschaftung des Einzelplans 12

 §  8  Allgemeine und Einzelplan übergreifende Be-
wirtschaftungsregeln

 §  9 Struktur- und Funktionalreform

 §  10 Deckungsfähigkeit und Rücklagen

 §  11 Stellenpläne und Stellenübersichten

 §  12 Leerstellen

 §  13  Ausbringung und Umsetzung von Planstellen 
und Stellen

 §  14  Ermächtigungen für sonstige Personal bewirt-
schaftende Maßnahmen

 §  15 Übernahme von geprüften Nachwuchskräften

 §  16 Grundstücksangelegenheiten

 §  17 Sonstige Vermögensgegenstände

 §  18  Bürgschaften und andere Sekundärverpflich-
tungen

 §  19  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, In-
tegration und Gleichstellung

 §  20  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Finanzministeriums

 §  21 - frei -

 §  22 Hochschulen und Forschungsinstitute

 §  23  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus

 §  24  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur

 §  25  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz

 §  26  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren

 §  27  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

 §  28  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministerpräsidenten – Staatskanzlei

 §  29 Ermächtigungen für den Einzelplan 14

 §  30 Investitionsbank

 §  31  Ermächtigung zur Änderung der Ansätze für 
die Gemeinschaftsaufgaben

 §  32 Solländerungen

 §  33 Weitergeltung von Bestimmungen

 §  34 Schulgirokonten

 §  35  Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über die 
Stiftungsuniversität zu Lübeck

 §  36  Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über die 
Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein

 §  37 Inkrafttreten

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplanes

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushalts-
plan des Landes Schleswig-Holstein für das Haus-
haltsjahr 2021 wird in Einnahme und Ausgabe auf 

17.918.903.100 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen 
auf

1.600.236.000 Euro

festgestellt.

§ 2 
Kreditermächtigungen, derivative Finanzgeschäfte

(1) Das Finanzministerium darf zur Deckung der Aus-
gaben Kredite bis zum Höchstbetrag von

3.773.899.600 Euro

für das Haushaltsjahr 2021 aufnehmen. Bei Diskont-
papieren ist nur der Nettobetrag auf die Krediter-
mächtigung des jeweiligen Haushaltsjahres anzu-
rechnen.

(2) Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 verringert 
sich um den Betrag der Zuführungen zu Rücklagen. 
Sie erhöht sich um den Betrag der Entnahmen aus 
Rücklagen, sofern es sich um Mittel handelt, die seit 
2020 zugeführt wurden. Sie erhöht sich maximal um 
den Betrag der zum Ende des vorigen Haushaltsjah-

Anl.
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res bestehenden Rücklagenbestände aus Mitteln der 
Jahre ab 2020.

(3) Die Kreditermächtigung erhöht sich um den 
Betrag der Entnahmen aus Rücklagen, die bis ein-
schließlich des Haushaltsjahres 2019 gebildet wur-
den, bis zu einer Höhe von 30.000.000 Euro.

(4) Die Kreditermächtigung erhöht sich um den Be-
trag der Entnahmen der Hochschulen, deren Zah-
lungsverkehr gemäß § 10 der Landesverordnung über 
die Hochschulhaushalte in der Fassung vom 18. März 
2017 (NBl. HS MSGWG Schl.-H. S. 12) oder § 12 
Absatz 6 Satz 3 des Gesetzes über die Stiftungs-
universität zu Lübeck in der Fassung vom 11. Januar 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 2) durch die Landeskasse 
abgewickelt wird, aus Rücklagen. Sie erhöht sich 
maximal um den Betrag der zum Ende des vorigen 
Haushaltsjahres bestehenden Rücklagenbestände 
dieser Hochschulen.

(5) Die Kreditermächtigung verringert sich bei Vorlie-
gen einer positiven Steuerabweichungskomponente 
um den Betrag der Steuerabweichungskomponente. 
Sie erhöht sich um den Betrag einer negativen Steu-
erabweichungskomponente. Sie erhöht sich maximal 
um den Betrag der zum Ende des Haushaltsjahres 
bestehenden negativen Steuerabweichungskompo-
nente. Die Berechnung der Steuerabweichungskom-
ponente erfolgt gemäß § 4 Absatz 2 der Landes-
verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der 
Konjunkturkomponente nach § 5 des Gesetzes zur 
Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Lan-
des Schleswig-Holstein vom 24. April 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 210). Abweichend von Satz 1 der genann-
ten Vorschrift ersetzen die der Berechnung der Kredi-
termächtigung nach Absatz 1 zu Grunde gelegten Ba-
sissteuereinnahmen die erwarteten Steuereinnahmen 
zum Zeitpunkt des Beginns der Haushaltsaufstellung. 
Das Finanzministerium stellt den Anpassungsbetrag 
fest und informiert den Finanzausschuss. Wenn die 
Neuberechnung zu einer Erhöhung der Kreditermäch-
tigung um mehr als 100.000.000 Euro führt, ist die 
Einwilligung des Finanzausschusses erforderlich.

(6) Das Finanzministerium darf ab Oktober des je-
weiligen Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Krediter-
mächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis 
zur Höhe von 5 % des in § 1 für die Einnahmen und 
Ausgaben des betreffenden Haushaltsjahres festge-
stellten Betrages aufnehmen. Die hiernach aufge-
nommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung 
des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.

(7) Kredite und derivative Finanzgeschäfte nach § 18 
Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sind in 
inländischer Währung abzuschließen. Eine Aufnahme 
von Fremdwährungskrediten ist zulässig, wenn das 
damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich Ka-
pital und Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurs-
sicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird. Auf die 
jeweilige Kreditermächtigung des Absatzes 1 ist der 

sich nach der Wechselkurssicherung ergebende Ka-
pitalbetrag in inländischer Währung anzurechnen.

(8) Als Grundlage für die Steuerung der Zinsausga-
ben in den Jahren bis 2026 werden im Haushaltsjahr 
2021 folgende Plangrößen für die gesamten Zins-
ausgaben zugrunde gelegt: 

– für 2022: 453.000.000 Euro,

– für 2023: 489.000.000 Euro,

– für 2024: 582.000.000 Euro, 

– für 2025: 641.000.000 Euro und

– für 2026: 657.000.000 Euro.

Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 ausge-
wiesenen Plangrößen sind für die Zinsänderungsri-
siken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) enthalten: 

– für 2021: 12.000.000 Euro,

– für 2022: 46.000.000 Euro,

– für 2023: 88.000.000 Euro,

– für 2024: 147.000.000 Euro,

– für 2025: 173.000.000 Euro und

– für 2026: 178.000.000 Euro.

(9) Das Finanzministerium darf im Eigenbestand 
befindliche Wertpapiere des Landes vorübergehend 
Kreditinstituten gegen Entgelt überlassen.

(10) Das Finanzministerium darf Kassenverstärkungs-
kredite bis zu 10 % des in § 1 für Einnahmen und 
Ausgaben des jeweiligen Haushaltsjahres festgestell-
ten Betrages aufnehmen. Darüber hinaus darf das 
Finanzministerium zur Deckung eines nicht vorher-
gesehenen Liquiditätsbedarfs Vereinbarungen mit 
Kreditinstituten abschließen, die eine kurzfristige Li-
quiditätsbeschaffung durch Beleihung von im Eigen-
bestand des Landes befindlichen Wertpapieren bis zu 
einem Betrag von 500.000.000 Euro ermöglichen.

(11) Das Finanzministerium darf Darlehen, die der 
Bund den Ländern zweckgebunden gewährt, mit dem 
auf Schleswig-Holstein entfallenden Anteil aufneh-
men. Ferner darf das Finanzministerium Darlehen 
aus dem sonstigen öffentlichen Bereich aufnehmen, 
die zweckgebunden für eine im Haushaltsplan veran-
schlagte Maßnahme gewährt werden und die zins-
günstiger als Kapitalmarktdarlehen sind.

(12) Zur wechselseitigen Besicherung von Kreditrisi-
ken aus derivativen Geschäften wird das Finanzmi-
nisterium ermächtigt, im Rahmen und für die Lauf-
zeit dieser Geschäfte Sicherheiten in Form verzinster 
Barmittel entgegenzunehmen und zu stellen. Das 
Finanzministerium wird ermächtigt, für den damit 
verbundenen Finanzierungsbedarf über die Ermäch-
tigung des Absatz 10 Satz 1 hinaus Kassenverstär-
kungskredite bis zu einer Höhe von 10 % des in § 1 
für Einnahmen und Ausgaben festgestellten Bedarfs 
aufzunehmen.
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(13) Die Bestände der Sondervermögen können bis 
zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditäts-
steuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. 
Soweit dadurch die bestehende Kreditermächtigung 
für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschul-
den noch nicht beansprucht werden muss, kann sie 
in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden.

§ 3 
Kredit- und Zinsmanagement

(1) Beim Finanzministerium ist ein Kredit- und Zins-
management einzurichten.

(2) Das Kredit- und Zinsmanagement beschafft 
die im Haushalt veranschlagten Kreditmarktmittel, 
schließt derivative Finanzgeschäfte gemäß § 18 
Absatz 6 LHO ab und verwaltet den Schulden- und 
Derivatbestand des Landes. Es plant und steuert die 
Struktur der Kreditmarktschulden sowie die derivati-
ven Finanzgeschäfte in Abhängigkeit von der erwar-
teten Entwicklung der Kreditmarktzinsen mit dem 
Ziel, die Zinsausgaben des Haushalts über einen län-
gerfristigen Planungszeitraum unter Beachtung von 
Zinsänderungsrisiken zu optimieren. Bei der Planung 
und Steuerung der Zinsausgaben aus den Kredit-
marktschulden sind insbesondere der Zeitpunkt der 
Kreditaufnahme, die Fälligkeits- und Zinsbindungs-
struktur der Kreditmarktschulden festzulegen und 
zinsgünstige Möglichkeiten der Kreditbeschaffung zu 
nutzen. Durch den ergänzenden Einsatz derivativer 
Finanzgeschäfte kann die Zinsbindungsstruktur der 
Kreditmarktschulden zusätzlich gestaltet werden.

(3) Das Kredit- und Zinsmanagement setzt zur Un-
terstützung der Steuerung der Zinsausgaben unter 
Kosten-Risiko-Aspekten ein Referenz-Portfolio und 
alternative Zinsszenarien ein. Die Zinsbindungsstruk-
tur des Referenz-Portfolios wird unter Berücksichti-
gung der langfristigen Risikoabsorptionsfähigkeit des 
Haushalts festgelegt. Zinsänderungsrisiken stellen 
potenzielle Zinsmehrausgaben in den zukünftigen 
Jahren dar. Die Quantifizierung der gesamten Zins-
ausgaben sowie der Zinsänderungsrisiken erfolgt 
unter Einsatz eines standardisierten Verfahrens zur 
Simulation von Zinsszenarien. Das Verfahren ist re-
gelmäßig unter Berücksichtigung des Standes der 
Wissenschaft zu überprüfen und fortzuentwickeln.

(4) Die mit dem Abschluss derivativer Finanzge-
schäfte verbundenen Kreditrisiken sind durch ge-
eignete Verfahren, die die Sicherheitenstellung für 
Neugeschäfte umfassen, zu begrenzen. Betriebs- und 
Abwicklungsrisiken sind durch organisatorische und 
personalwirtschaftliche Maßnahmen sowie durch 
eine funktionale Trennung des Abschluss- und Ab-
wicklungsbereichs zu begrenzen.

(5) Einnahmen aus dem Verkauf von Zinsoptionen 
sind zur Risikovorsorge einer Zinsausgleichsrücklage 
zuzuführen und zweckgebunden zum Ausgleich von 
Zinsmehrausgaben zu verwenden. Soweit Rückla-
genmittel nicht mehr zur Abdeckung optionaler 

Zinsänderungsrisiken benötigt werden, sind sie zum 
Ausgleich von Zinsmehrausgaben während des Haus-
haltsvollzugs und zur Verstetigung der Zinsausgaben-
entwicklung im Finanzplanungszeitraum einzusetzen.

§ 4 
Haushaltswirtschaftliche Sperren

(1) Über die Bestimmung des § 41 LHO hinaus darf 
das Finanzministerium Ausgaben sperren, wenn und 
soweit hierfür unvorhergesehen von anderer Seite 
nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden bereit-
gestellt werden. Gleiches gilt, wenn Änderungen im 
Bundesrecht oder auf EU-Ebene zu Minderausgaben 
im Landeshaushalt führen.

(2) Nach § 41 LHO und nach Absatz 1 gesperrte 
Beträge sind in der Landeshaushaltsrechnung als 
Minderausgabe nachzuweisen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Rea-
lisierung von globalen Minderausgaben und bei nicht 
genehmigten Haushaltsüberschreitungen des Vorjah-
res im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben zu sperren.

§ 5 
Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßigen 

Ausgaben und Verpflichtungen

(1) Der gemäß § 37 Absatz 2 Buchstabe a LHO zu 
bestimmende Betrag wird auf 500.000 Euro fest-
gesetzt.

(2) Der gemäß § 37 Absatz 3 LHO zu bestimmende 
Rahmen wird auf mehr als 500.000 Euro bis zu 
2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 6 
Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen

(1) Das Finanzministerium darf, auch wenn kein Fall 
des § 37 Absatz 1 oder des § 38 Absatz 1 LHO 
vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen einwil-
ligen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlagte 
Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt 
oder rechtsverbindlich zugesagt sind.

(2) Unvorhergesehene dringliche Ausgaben, in denen 
kein Fall des § 37 Absatz 1 LHO vorliegt, dürfen bis 
zu einem Betrag von 100.000 Euro im Einzelfall pro 
Haushaltsjahr geleistet werden, wenn der Finanzaus-
schuss einwilligt und die Deckung gesichert ist. Der 
Gesamtbetrag der Ausgaben darf 1.500.000 Euro 
pro Haushaltsjahr nicht übersteigen. 

§ 7 
Bewirtschaftung des Einzelplans 12

(1) Im Einzelplan 12 dürfen bei den Hauptgruppen 7 
und 8 mit Ausnahme der Gruppe 711 Ausgaben nur 
mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet 
werden.

(2) Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die Bau-
unterhaltung (Gruppe 519) übertragbar.

(3) Im Einzelplan 12 sind
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1. innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausgaben der 
Gruppe 519 und der Gruppe 711 gegenseitig de-
ckungsfähig,

2. innerhalb des Einzelplans mit Zustimmung des 
Finanzministeriums gegenseitig deckungsfähig 
die Ausgaben der Gruppen 712 bis 749, 812, 
821 und 894.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, innerhalb 
des Einzelplans 12 im Einvernehmen mit den be-
troffenen Ressorts und mit Einwilligung des Finanz-
ausschusses Baumittel der großen Baumaßnahmen 
kapitelübergreifend umzusetzen.

§ 8 
Allgemeine und Einzelplan übergreifende 

Bewirtschaftungsregeln

(1) Aus den Ausgaben der Titel 422 03 dürfen auch 
die Vergütungen der Auszubildenden im Sinne des 
§ 4 Absatz 2 oder 3 des Landesbeamtengesetzes 
gezahlt werden.

(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die Ein-
nahmen aus

1. der Anfertigung von Fotokopien und aus Verviel-
fältigungen für Dritte,

2. Schadensersatzleistungen Dritter, die nicht im Zu-
sammenhang mit Kfz-Unfällen stehen, insoweit, 
als sie zur Instandsetzung bestimmt sind, sowie 
aus der Abgabe von Betriebsstoffen und Ersatz-
teilen an Dritte und

3. Erstattungen Dritter im Zusammenhang mit Aus-
gaben der Gruppe 517

den Ausgaben der Obergruppe 51 zu.

(3) Erstattungen von Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 
und Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur 
für Arbeit können durch Absetzen von der Ausgabe 
vereinnahmt werden.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für die 
Durchführung des „Sabbatjahres“ in den jeweiligen 
Kapiteln Titel für Zuführungen an die zweckgebun-
dene Rücklage zu Lasten der Personalkostentitel, für 
Entnahmen aus der Rücklage sowie andere damit 
im Zusammenhang stehende Titel einschließlich der 
entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten.

(5) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern im Rahmen von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen können zu Lasten von Titeln der 
Gruppe 427 für die Dauer der von der Bundesagen-
tur für Arbeit zugesagten Förderung Arbeitsverträge 
auch über das Haushaltsjahr hinaus abgeschlossen 
werden.

(6) Das Finanzministerium unterrichtet den Finanz-
ausschuss, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres er-
kennbar wird, dass bestimmte Ausgabetitel voraus-
sichtlich in erheblichem Umfang nicht ausgeschöpft 
werden.

(7) Werden veranschlagte Investitionen im Haushalts-
vollzug bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit durch 
alternative Beschaffungsformen (wie zum Beispiel 
Leasing- oder ähnliche Verträge) ersetzt, sind die 
hierfür erforderlichen Mittel auf einen gegebenen-
falls neu einzurichtenden Titel der Hauptgruppe 5 
umzusetzen (Solländerung). Die Einsparungen sind 
bei den jeweiligen Investitionen als Minderausgaben 
nachzuweisen.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des zuständigen Ressorts und nach Maßgabe 
der Entscheidung der Landesregierung Haushaltsmit-
tel gegen Deckung bereit zu stellen, die zur Abwehr 
einer drohenden Schadenslage im Schleswig-Holstei-
nischen Küstenmeer erforderlich sind, und die ent-
sprechenden Titel einzurichten. Der Finanzausschuss 
ist unverzüglich zu unterrichten.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Ab-
stimmung mit dem Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung Abschlags-
zahlungen auf das erwartete Abrechnungsergebnis 
im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an 
die Kommunen festzusetzen, wenn die aufgrund der 
Steuerschätzung zu erwartenden Steuereinnahmen 
das veranschlagte Haushaltssoll wesentlich überstei-
gen. Die Mehrausgaben sind durch entsprechende 
Steuermehreinnahmen zu decken. Darüber hinaus 
wird das Finanzministerium ermächtigt, in Abstim-
mung mit dem Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung die Finanzaus-
gleichsmasse auf der Grundlage der Steuereinnah-
men entsprechend dem langfristigen Durchschnitt 
neu zu berechnen und festzusetzen. Die Feststellung 
der Steuereinnahmen entsprechend dem langfristi-
gen Durchschnitt erfolgt durch das Finanzministe-
rium. Die Mehrausgaben sind durch entsprechende 
Minderausgaben oder Mehreinnahmen zu decken.

(10) Zur Durchführung von ÖPP-Projekten, deren 
Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist, wird das Finanz-
ministerium im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
Ressort ermächtigt, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden 
Titel der Hauptgruppen 5 oder 8 im selben Kapitel 
umzusetzen, wenn und soweit Ausgaben oder Ver-
pflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vor-
gesehen waren. Minderausgaben bei den jeweiligen 
Investitionstiteln sind einzusparen.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag eines Ressorts Titel der Hauptgruppen 6 bis 8 
einzurichten und Mittel der Obergruppe 42 auf diese 
oder vorhandene Titel der Hauptgruppen 6 bis 8 
umzusetzen, wenn dargelegt wird, dass durch zu-
sätzliche, über die Vorgaben des Haushalts hinaus-
gehende Einsparmaßnahmen Planstellen oder Stellen 
dauerhaft nicht wiederbesetzt werden.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, 
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Versorgung, Gesundheitsversorgung, Verteilung- und 
Aufenthaltsbeendigung von Personen, die nach der 
Ausländer- und Aufnahmeverordnung vom 19. Ja-
nuar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 101), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19. November 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 761), Ressortbezeichnungen ersetzt 
durch Verordnung vom 19. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 30), zum Wohnen in Erstaufnahmeein-
richtungen oder Landesunterkünften verpflichtet 
sind, erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie, insbesondere für 
die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrneh-
mung des Landesamtes für Ausländerangelegenhei-
ten erforderlichen Personalbedarfe, Planstellen und 
Stellen auszubringen, wenn und soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
Einwilligung des Finanzausschusses den Sonder-
vermögen 

– „InfrastrukturModernisierungsProgramm für un-
ser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ bei 
Titel 1611 - 634 03, 

– „Versorgungsfonds des Landes Schleswig-Hol-
stein“ bei Titel 1105 - 634 01, 

– „Sondervermögen zur Förderung von Mobilität 
und Innovation des Schienenpersonennahverkehrs 
im Land Schleswig-Holstein (Sondervermögen 
MOIN.SH)“ bei Titel 1111 - 634 01 und Titel 0614 
- 634 01 MG 02, 

– „Sondervermögen zur Umsetzung der Breitband-
strategie des Landes Schleswig-Holstein“ bei 
Titel 0613 - 634 01 MG 08 sowie 

– „Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes 
von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein“ 
bei Titel 0306 - 634 02 

Mittel bis zur Höhe des strukturellen Überschusses 
gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 612) zuzuführen, wenn die Vorgaben des § 7 
Absatz 4 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 
der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein erfüllt 
sind und soweit der Finanzierungssaldo unter Berei-
nigung um die Inanspruchnahme des Landes durch 
die hsh finanzfonds AöR nicht negativ wird. Der De-
ckungsnachweis erfolgt mit der Haushaltsrechnung. 
Der Finanzausschuss trifft seine Entscheidung zum 
Vorschlag des Finanzministeriums über die Zuführun-
gen aus dem strukturellen Überschuss entsprechend 
der Zwecke aus Satz 1 unverzüglich nach Feststel-
lung durch einen vorläufigen Haushaltsabschluss.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des 

Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und 
Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern so-
wie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus 
Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 
oder durch Minderausgaben im Einzelplan 16 gedeckt 
ist. Für das Kapitel 1611 ist das Finanzministerium 
zugleich zuständiges Ressort.

(15) Die obersten Landesbehörden werden ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
Vereinbarungen zum notwendigen Defizitausgleich 
aus möglichen Steuernachzahlungen mit Landesun-
ternehmen zu schließen. Hierfür darf das Finanz-
ministerium erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken 
einrichten und umsetzen, soweit die Finanzierung 
der Maßnahme gedeckt ist. Der Finanzausschuss 
muss in die Maßnahme einwilligen, wenn der Wert 
der Maßnahme 500.000 Euro übersteigt.

(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit den betroffenen Ressorts zur Um-
setzung einer Vereinbarung mit den kommunalen 
Landesverbänden im Zusammenhang mit der Wei-
terentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden 
zur Verhütung der Übertragung und zur Bekämpfung 
des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19, zur 
Koordinierung und Durchführung erforderlicher Maß-
nahmen sowie zur Bewältigung möglicher Folgelas-
ten erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie Planstellen und 
Stellen auszubringen, soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist.

(18) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden 
zur Umsetzung der Umsatzbesteuerung gemäß 
§ 2 b Umsatzsteuergesetz erforderliche Titel mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einzurichten, umzusetzen und zu ändern, soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der 
Rücklage IMPULS 2030 für die Erweiterung des Ma-
gazins beim Landesarchiv bis zu 40.000.000 Euro 
zuzuführen, wenn die Zuführung gedeckt ist.
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§ 9 
Struktur- und Funktionalreform

(1) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Inte-
gration und Gleichstellung und mit Einwilligung des 
Finanzausschusses für die Übertragung von bisher 
vom Land wahrgenommenen Aufgaben auf die Kom-
munen im Rahmen der Struktur- und Funktionalreform 
Haushaltsmittel gegen Deckung bereitstellen und 
die erforderlichen Titel einrichten. Zur Finanzierung 
des Kostenausgleichs wird das Finanzministerium 
ermächtigt, Ausgabeansätze zu sperren sowie Plan-
stellen und Stellen mit kw-Vermerken zu versehen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume, Integration und Gleichstellung und dem 
die Aufgabe abgebenden Ressort und mit Einwilli-
gung des Finanzausschusses die zur Übertragung 
von Aufgaben des Landes auf den kommunalen Be-
reich oder zur Übertragung von Aufgaben auf Dritte 
im Rahmen der Struktur- und Funktionalreform er-
forderlichen Änderungen im Landeshaushalt vorzu-
nehmen. In diesem Zusammenhang dürfen Titel mit 
Haushaltsvermerken eingerichtet und in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen einge-
willigt werden. In Höhe dieser zusätzlichen Ausgaben 
und Verpflichtungen sind in den betreffenden Einzel-
plänen Einsparungen, insbesondere bei den Personal-
ausgaben und den sächlichen Verwaltungsausgaben, 
zu erbringen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
Einwilligung des Finanzausschusses eine Verpflich-
tungserklärung gegenüber kommunalen Trägern 
und Dritten, die Landesbedienstete im Rahmen der 
Übertragung von Landesaufgaben im Rahmen der 
Struktur- und Funktionalreform übernehmen, für die 
Übernahme der zeitanteiligen Versorgungsbezüge 
dieser Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach 
ihrer Versetzung an die kommunalen Träger oder 
Dritte abzugeben.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit den betroffenen Ressorts die zur 
Struktur- und Funktionalreform erforderlichen Ände-
rungen im Landeshaushalt vorzunehmen. In diesem 
Zusammenhang dürfen Titel neu eingerichtet, Mittel 
und Verpflichtungsermächtigungen umgeschichtet, 
und die aus stellenplansystematischen Gründen 
notwendigen Planstellen und Stellen für das vor-
handene Personal mit den erforderlichen Vermerken 
im Stellenplan angepasst und ausgebracht werden. 
Die Maßnahmen dürfen nicht zu einer Erhöhung der 
Ausgaben führen.

§ 10 
Deckungsfähigkeit und Rücklagen

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 und 2 LHO gilt 
zur Deckungsfähigkeit Folgendes:

1. Innerhalb desselben Einzelplans sind gegenseitig 
deckungsfähig die Ausgaben der Hauptgruppe 4 
und der Obergruppen 51 bis 54,

2. innerhalb desselben Einzelplans sind gegenseitig 
deckungsfähig die Ausgaben der Hauptgruppen 6 
bis 8.

Beide Regelungen gelten nur, soweit es sich nicht 
um Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 
handelt.

(2) Dem Landespolizeiamt, dem Landeskriminalamt 
und den Polizeidirektionen sollen die für die jeweiligen 
Dienstbereiche vorgesehenen Haushaltsmittel aufge-
schlüsselt so zugewiesen werden, dass das Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung über die Regelung in Absatz 1 hinaus 
eine einseitige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 5 
zugunsten der Hauptgruppe 8 zulassen kann.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für nicht 
verbrauchte Ausgaben der Obergruppe 42 innerhalb 
eines Einzelplans Titel für die Zuführungen an zweck-
gebundene Rücklagen, Entnahmen aus der Rücklage 
sowie andere damit im Zusammenhang stehende 
Titel einschließlich der entsprechenden Haushalts-
vermerke einzurichten und zu ändern. Die Mittel aus 
der Rücklage sind für Personalausgaben und für Maß-
nahmen zu verausgaben, die dem Personal zugute-
kommen. Die Mittel dienen somit der Verstärkung 
der entsprechenden Ausgabetitel.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für nicht 
verbrauchte Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 
innerhalb eines Einzelplans Titel für die Zuführungen 
an Rücklagen, Entnahmen aus der Rücklage sowie 
andere damit im Zusammenhang stehende Titel ein-
schließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einzurichten und zu ändern.

§ 11 
Stellenpläne und Stellenübersichten

(1) Die Einwilligung des Finanzministeriums nach 
§ 49 Absatz 5 Satz 2 LHO ist nicht erforderlich bei 
Abweichungen von den Stellenübersichten für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, soweit sie für 
die nach dem Überleitungstarifvertrag übergeleiteten 
Beschäftigten durch nach den Tarifverträgen vorzu-
nehmende Höhergruppierungen, im Bewährungsauf-
stieg oder infolge Ablaufs einer bestimmten Frist 
bedingt sind.

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im 
Bewährungsaufstieg oder infolge Ablaufs einer be-
stimmten Frist höhergruppiert worden sind, sind auf 
den Stellen zu führen, aus denen die Höhergruppie-
rungen erfolgt sind.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Stellenpläne und Stellenübersichten der Rechtslage 
anzupassen, wenn und soweit Rechtsvorschriften 
oder Tarifverträge mit besoldungs- oder tarifrechtli-
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chen Auswirkungen dieses im Haushaltsjahr 2021 
zwangsläufig erfordern.

(4) Zur Erprobung einer Bewirtschaftung von Plan-
stellen und Stellen auf der Grundlage von Planstel-
len- und Stellengruppen dürfen die Fachministerien 
mit Einwilligung des Finanzministeriums sowie im 
Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof in ge-
eigneten Bereichen von den Anforderungen des 
§ 49 LHO abweichen.

§ 12 
Leerstellen

(1) Die obersten Landesbehörden, die Landtags-
verwaltung und der Landesrechnungshof dürfen 
Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ 
ausbringen, wenn Beamtinnen oder Beamte, Rich-
terinnen oder Richter oder Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer länger als sechs Monate aufgrund Ge-
setzes, Tarifvertrages oder Vereinbarung von ihrer 
Dienstleistungspflicht befreit sind und nach Wegfall 
des Befreiungsgrundes Anspruch auf Beschäftigung 
haben oder in den Ruhestand beziehungsweise in 
Rente gehen. Dasselbe gilt für Beamtinnen und 
Beamte, Richterinnen und Richter sowie Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die für einen be-
grenzten Zeitraum zur Landtagsverwaltung oder zum 
Landesrechnungshof Schleswig-Holstein oder von 
der Landtagsverwaltung abgeordnet oder versetzt 
werden oder abgeordnet oder versetzt worden sind.

(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur kann für Lehrkräfte und schulische Assistenz-
kräfte Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfal-
lend“ auch dann ausbringen, wenn die Lehrkraft oder 
die schulische Assistenzkraft aus den in Absatz 1 
genannten Gründen für weniger als sechs Monate 
von der Dienstpflicht befreit ist.

(3) Für die Hochschulen gilt Absatz 1 mit Zustim-
mung des für die Hochschulen zuständigen Minis-
teriums entsprechend.

§ 13 
Ausbringung und Umsetzung von Planstellen 

und Stellen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag der obersten Landesbehörden 

1. für freigestellte Personalratsmitglieder insgesamt 
bis zu 12 Planstellen und Stellen auszubringen; 
die Planstellen und Stellen sind mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ zu versehen; in den Vor-
jahren ausgebrachte Planstellen und Stellen sind 
anzurechnen,

2. im Rahmen der Hochschulprogramme des Landes, 
des Bundes und/oder der Europäischen Union und 
für andere von Dritten durch Vereinbarung finan-
zierte Professuren und wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter befristet zusätzliche 
Planstellen und Stellen einzurichten, wenn und 
soweit die damit verbundenen Ausgaben gedeckt 

sind; über die Veränderungen ist der Finanzaus-
schuss zu unterrichten; erfolgt die Finanzierung 
der zusätzlichen Planstellen und Stellen aus-
schließlich aus Landesmitteln, die im Rahmen von 
Hochschulprogrammen bereitgestellt werden, ist 
die Einwilligung des Finanzausschusses erforder-
lich,

3. zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung 
in den allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen für

a) auf Dauer für den Unterricht eingeschränkt 
dienstfähige oder volldienstunfähige Lehrkräfte 
und

b) vorzeitig in den Ruhestand versetzte Lehr-
kräfte, die nach ihrer Reaktivierung auf Dauer 
für den Unterricht eingeschränkt dienstfähig 
oder voll dienstunfähig sind,

bis zu 15 zusätzliche Planstellen und Stellen ein-
zurichten; die Planstellen und Stellen erhalten den 
Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden der 
Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers“ und 
können in andere Einzelpläne umgesetzt werden; 
in Anspruch genommene Ermächtigungen aus den 
Vorjahren sind anzurechnen; wirksam gewordene 
Vermerke „künftig wegfallend mit Ausscheiden 
der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers“ 
fallen dem Ermächtigungsrahmen wieder zu (Stel-
lenpool); die in 2021 entstehenden Mehrbedarfe 
werden gedeckt durch Einsparungen in Höhe von 
75 % zu Lasten des Kapitels 1105 - Versorgung, 
Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge - und zu 
25% vom jeweils aufnehmenden Ressort; das 
Finanzministerium wird ermächtigt, die zur De-
ckung erforderlichen Haushaltsmittel umzusetzen,

4. bei Vorliegen gesetzlicher Ansprüche (zum Bei-
spiel Rückkehr aus Beurlaubungen, Arbeitszeit-
erhöhungen) zusätzliche Planstellen und Stellen 
einzurichten, sofern die Finanzierung gesichert 
ist; die Planstellen und Stellen sind mit dem Ver-
merk „künftig wegfallend“ zu versehen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Schaffung von bis zu 78 zusätzlichen Ausbildungs-
plätzen, davon mindestens 16 für Kaufleute für 
Bürokommunikation, Mittel gegen Deckung an an-
derer Stelle des Haushalts bereitzustellen, gegebe-
nenfalls die erforderlichen Titel einzurichten, Mittel 
umzusetzen und Stellen auszubringen. In Anspruch 
genommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Be-
darf für das Kapitel 1319 neue Planstellen auszu-
bringen, sofern dies nicht zu einer Erhöhung des 
Zuschusses zum laufenden Betrieb des Landeslabors 
führt.

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer 
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit dem 
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Zentralen Personalmanagement in der Staatskanzlei 
insgesamt bis zu fünf zusätzliche mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ (spätestens nach drei Jahren) 
zu versehende Planstellen oder Stellen bis zur Be-
soldungsgruppe A 14 beziehungsweise R 1 oder 
der entsprechenden Entgeltgruppe in den jeweiligen 
Einzelplänen ausbringen, soweit dies zur Erfüllung 
unvorhergesehener und dringender Aufgaben erfor-
derlich ist und die Ausgaben hierfür im jeweiligen 
Einzelplan gedeckt werden.

(5) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer 
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit dem 
Zentralen Personalmanagement in der Staatskanzlei 
insgesamt bis zu drei zusätzliche mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ (spätestens nach vier Jahren) 
zu versehende Planstellen oder Stellen bis zur Be-
soldungsgruppe A 14 beziehungsweise R 1 oder der 
entsprechenden Entgeltgruppe in den jeweiligen Ein-
zelplänen ausbringen, soweit diese zur Entsendung 
an Institutionen der Europäischen Union dienen. Die 
erforderlichen finanziellen Mehrbedarfe werden aus 
dem Einzelplan 11 bereitgestellt.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf der 
Grundlage von Dienstleistungsverträgen die Um-
setzung von Finanzierungsaufgaben im Rahmen 
der Unterstützungsmaßnahmen für die HSH Nord-
bank AG für die hsh finanzfonds AöR und die hsh 
portfoliomanagement AöR wahrzunehmen. Das Fi-
nanzministerium darf in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung durch Entgelte für diese Tätigkeit er-
folgt oder rechtsverbindlich zugesagt ist. Das Finanz-
ministerium darf dafür erforderliche Titel mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einrichten und ändern.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Ver-
braucherschutz jährlich bis zu 50 zusätzliche mit 
dem Vermerk „künftig wegfallend“ (spätestens nach 
30 Monaten) zu versehende Stellen für Referendarin-
nen und Referendare (Anw. LG 2.2) im Einzelplan 09 
auszubringen und in die erforderlichen zusätzlichen 
Ausgaben einzuwilligen sowie die erforderlichen 
zusätzlichen Mittel in den Titel 0902 - 428 04 um-
zusetzen, soweit diese innerhalb des Einzelplanes 
gedeckt sind und soweit dies zur Vermeidung von 
Wartezeiten bei der Einstellung in den juristischen 
Vorbereitungsdienst erforderlich ist.

(8) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Mi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Planstellen und Stellen für abzuordnende Lehrkräfte 
der Kapitel 0711 bis 0716 für die Kapitel 0701 und 
0717 ausbringen.

(9) Auf Basis der zentral durch das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur vorzunehmenden 
Bedarfsberechnung an Lehrkräften für alle Schularten 
und im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
bezüglich des Stellenbedarfs der berufsbildenden 
Schularten wird das Finanzministerium ermächtigt, 
Planstellen und Stellen der jeweiligen Schulkapitel 
der Einzelpläne des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur und des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
nebst dem erforderlichen Budget entsprechend dem 
ermittelten Bedarf zwischen den Einzelplänen um-
zusetzen.

§ 14 
Ermächtigungen für sonstige Personal 

bewirtschaftende Maßnahmen

(1) In der Landesverwaltung sollen 20 % der neu zu 
besetzenden Stellen für Auszubildende, Anwärterin-
nen und Anwärter mit Schwerbehinderten besetzt 
werden. Das Nähere regelt die Staatskanzlei im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium.

(2) Innerhalb der Einzelpläne dürfen in den Kapiteln 
ausgebrachte Planstellen und Stellen auch in anderen 
Kapiteln in Anspruch genommen werden. Dabei darf 
es zu keiner Verstärkung des Kapitels 01 „Ministe-
rium“ kommen. Über den weiteren Verbleib ist im 
nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

(3) Das Finanzministerium darf bei Bedarf auf Antrag 
der Fachministerien Stellen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Planstellen umwandeln. Die Um-
wandlungen dürfen nicht zu Mehrausgaben führen.

(4) Ausgaben für die Vergabe von Leistungsstufen 
nach § 28 Absatz 6 Besoldungsgesetz Schleswig-
Holstein in Verbindung mit der Leistungsstufenver-
ordnung vom 11. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 597), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
4. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 815), dürfen im 
Rahmen der rechtlichen Bestimmungen aus den ver-
bindlichen Personalkostenansätzen der Obergruppe 42 
geleistet werden.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für par-
tiell dienstunfähige Beamtinnen und Beamte, die bei 
anderen Einrichtungen weiterbeschäftigt werden 
können, bis zu 75 % der Personalausgaben zu Las-
ten des Kapitels 1105 und zugunsten eines Zuschus-
ses an diese Einrichtung umzusetzen und zu diesem 
Zweck eventuell erforderliche Titel einzurichten.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum 
Abbau von Personalüberhängen in der Landesver-
waltung Planstellen und Stellen einschließlich der 
Personalmittel umzusetzen. 

(7) Bei den allgemeinbildenden Schulen (Kapitel 0711 
bis 0715) und den berufsbildenden Schulen (Kapitel 
0716) dürfen mit Einwilligung des Finanzministeri-
ums freie und besetzbare Planstellen oder Stellen 
für Lehrkräfte mit bis zu zwei Lehrkräften in Ausbil-
dung besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis 
zu 700 Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei 
freie und besetzbare Planstellen für Beamtinnen und 
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Beamte im Vorbereitungsdienst in den allgemeinbil-
denden Schulen (Kapitel 0711 bis 0715) und den 
berufsbildenden Schulen (Kapitel 0716) dürfen mit 
Einwilligung des Finanzministeriums mit einer Lehr-
kraft besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis 
zu 100 Lehrkräfte.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Zusammenhang mit den bundeseinheitlich durchzu-
führenden Personalbedarfsberechnungen der Steuer-
verwaltung erforderlichen Änderungen in den Stellen-
plänen des Kapitels 0505 vorzunehmen. In diesem 
Zusammenhang dürfen die aus stellenplansystemati-
schen Gründen notwendigen Planstellen und Stellen 
für das vorhandene Personal mit den erforderlichen 
Vermerken in den Stellenplänen angepasst und ma-
ximal bis zu 20 Planstellen und Stellen ausgebracht 
werden. Die Maßnahmen dürfen nicht zur Erhöhung 
der Ausgaben führen.

(9) Der durch Teilzeitbeschäftigung im Rahmen der 
Altersteilzeit nach § 63 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes freiwerdende Anteil einer Planstelle darf 
nicht wiederbesetzt werden. Im nächsten Haushalt 
ist die betreffende Planstelle oder ein Äquivalent in 
Abgang zu stellen oder mit einem Vermerk „künf-
tig wegfallend spätestens zum ...“ zu versehen. Als 
Zeitpunkt des spätesten Wegfalls ist das Ende der 
Altersteilzeit zu wählen. Abweichende Regelungen 
aus Vorjahren mit Bezug auf arbeits- und beamten-
rechtliche Regelungen gelten für Fälle aus diesen 
Jahren fort. Für den Fall der Wiedereinführung der 
Altersteilzeit im Tarifbereich für die schleswig-hol-
steinische Landesverwaltung gilt für Tarifbeschäftigte 
Entsprechendes.

(10) Planstellen, die im laufenden Haushaltsjahr 
durch die Inanspruchnahme der Vorruhestandsre-
gelung nach § 36 Absatz 4 Landesbeamtengesetz 
frei werden, dürfen nicht wiederbesetzt werden. Im 
nächsten Haushalt ist die betreffende Planstelle oder 
ein Äquivalent in Abgang zu stellen.

(11) Abfindungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer dürfen in den jeweiligen Kapiteln zu Lasten 
der Titel der Gruppe 428 geleistet werden. Die be-
treffende Stelle darf im laufenden Haushaltsjahr nicht 
wiederbesetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr ist 
die Stelle oder ein Äquivalent in Abgang zu stellen. 
Das Nähere regelt das Finanzministerium.

(12) Die obersten Landesbehörden dürfen in den Ka-
piteln 0301 und 0720 und den Haushaltsplänen der 
Hochschulen Planstellen und Stellen heben, herab-
gruppieren und umwandeln. Das Finanzministerium 
und der Finanzausschuss sind jeweils zum 31. März 
für das abgelaufene Jahr von den Änderungen der 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu informieren. 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann diese Befugnis für seinen Zuständigkeits-
bereich auf die Hochschulen (Kapitel 0720 MG 06), 

mit Ausnahme der Hochschulmedizin (Tätigkeit am 
UKSH), übertragen.

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, im Rahmen von Hochschul-
programmen oder von Drittmittel finanzierten Pro-
jekten für die Hochschulen auch mehrjährige Zeit-
verträge zuzulassen oder abzuschließen. Über die 
Veränderungen ist der Finanzausschuss jährlich zu 
unterrichten.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
einer sich abzeichnenden Budgetüberschreitung im 
Folgejahr eine Beförderungssperre für das jeweilige 
Ressort zu erlassen.

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Rahmen der ressortübergreifenden Vermittlung von 
Beschäftigten auf anderweitig zu besetzende Plan-
stellen oder Stellen mit dem Ziel des Abbaus von 
Personalüberhängen im Einvernehmen mit den be-
teiligten Ressorts Fortbildungsmittel umzusetzen.

(16) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, der Fach-
hochschule für Verwaltung und Dienstleistung in 
Altenholz für den Fachbereich Allgemeine Verwal-
tung bis zu eine Beamtin oder einen Beamten des 
Verwaltungsdienstes unter Verzicht auf die Erstat-
tung von Personalausgaben zur Verfügung zu stel-
len. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, der 
Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung 
in Altenholz für den Fachbereich Polizei bis zu fünf 
Beamtinnen oder Beamte der Laufbahngruppen 2.1 
oder 2.2 unter Verzicht auf die Erstattung von Per-
sonalausgaben zur Verfügung zu stellen.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
im Rahmen von Personalmaßnahmen Haushaltsmittel 
und Planstellen zwischen der Hauptgruppe 4 des 
Einzelplans 13 und den Personalkostenzuschusstiteln 
1315 - 682 06, 1315 - 682 07, 1317 - 671 23 MG 21, 
1319 - 682 07 MG 03 sowie 1319 - 682 08 MG 03 
umzusetzen.

(18) Soweit zur Deckung eines vorübergehenden un-
vorhergesehenen und unabweisbaren vordringlichen 
Personalbedarfs Planstellen und Stellen nach § 50 
Absatz 2 und 4 LHO umgesetzt werden, wird das 
Finanzministerium ermächtigt, diese für den Zeitraum 
der Umsetzung zu heben und umzuwandeln. Der 
Finanzausschuss ist zum 31. März durch das auf-
nehmende Ressort für das abgelaufene Jahr von den 
Änderungen der Stellenpläne und Stellenübersichten 
zu informieren.

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz im Zusammenhang mit der Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs bis zu insgesamt 15 
im Kapitel 0902 ausgebrachte Stellen für Rechts-
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pflegeanwärterinnen oder Rechtspflegeanwärter und 
Justizobersekretäranwärterinnen oder Justizoberse-
kretäranwärter in Planstellen der LG 2.1 und LG 1.2 
umzuwandeln sowie im Kapitel 0902 ausgebrachte 
Stellen für Auszubildende in die erforderlichen Stellen 
bei Titel 0902 - 428 01 umzuwandeln, wenn und 
soweit dies zur Übernahme der dafür ausgebildeten 
Nachwuchskräfte erforderlich ist.

(20) Die obersten Landesbehörden, die Landtagsver-
waltung und der Landesrechnungshof dürfen zum 
Zwecke des Wissenstransfers Planstellen und Stel-
len unmittelbar vor dem Ausscheiden des jeweiligen 
Stelleninhabers bis zu einer Dauer von maximal sechs 
Monaten doppelt besetzen. Die daraus entstehenden 
Ausgaben sind grundsätzlich aus dem Personalbud-
get des jeweiligen Ressorts zu decken. In begründe-
ten Einzelfällen kann das Finanzministerium auf An-
trag die zur Deckung benötigten Haushaltsmittel aus 
dem Einzelplan 11 umsetzen. Die Ressorts können 
die Regelung auf ihren Geschäftsbereich ausweiten; 
die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend. Die Fälle ge-
mäß Satz 4 sind aus dem eigenen Budget zu decken.

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz im Zusammenhang mit der Neuordnung der 
Ausbildung der Nachwuchskräfte der Laufbahn 1, 2. 
Einstiegsamt erforderliche Planstellen und Stellen in-
nerhalb des Einzelplanes 09 umzusetzen, zu heben 
oder umzuwandeln sowie Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, um-
zusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausga-
ben oder Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und 
soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(22) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, an Stelle von 
fünf Anwärterinnen oder Anwärtern für den mittleren 
Dienst (LG 1.2) im Einstellungsjahr 2021 fünf Re-
gierungsinspektoranwärterinnen oder Regierungsins-
pektoranwärter (LG 2.1) einzustellen und die Stellen 
entsprechend umzuwandeln.

(23) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung, des Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tou-
rismus oder des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
zur Steigerung der Attraktivität technischer Berufe 
Planstellen und Stellen zu heben sowie mit Zulagen 
zu versehen, soweit die damit verbundenen Ausga-
ben aus Titel 1111 - 971 07 gedeckt sind.

§ 15 
Übernahme von geprüften Nachwuchskräften

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
der obersten Landesbehörden

1. bis zu 138 zusätzliche mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 

oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf 
Jahren“ zu versehende Planstellen oder Stellen in 
den jeweiligen Einzelplänen auszubringen, soweit 
sie zur Übernahme aller Nachwuchskräfte - Beam-
tinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst und Auszubildende - erforderlich sind, die 
ihre Ausbildung in der Staatskanzlei, in der Justiz 
und dem Justizvollzug, in der Steuerverwaltung 
des Landes Schleswig-Holstein, beim Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung, im Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume, im Landes-
betrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Mee-
resschutz, im Landeslabor sowie im Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation abgeleistet 
und die entsprechende Abschlussprüfung bestan-
den haben,

2. gemäß Nummer 1 ausgebrachte Planstellen oder 
Stellen mit unveränderter Laufzeit des jeweiligen 
kw-Vermerkes in einen anderen Einzelplan umzu-
setzen,

3. im Kapitel 0410 bis zu 100 zusätzliche, mit dem 
Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden der 
Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätes-
tens nach drei Jahren“ zu versehende Planstellen 
auszubringen, soweit solche Planstellen zur Über-
nahme aller Nachwuchskräfte der Landespolizei 
nach bestandener Prüfung erforderlich sind.

§ 16 
Grundstücksangelegenheiten

(1) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von den 
Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO in 
folgenden Fällen zulassen:

1. Zur grundbuchrechtlichen Bereinigung der Eigen-
tumsverhältnisse an landeseigenen Straßen und 
Grundstücken;

2. zur ganz oder teilweise unentgeltlichen Übertra-
gung des Eigentums oder der Nutzungsbefug-
nisse an Dritte zur Nutzung im öffentlichen Inte-
resse, soweit das Land gemäß § 1 Absatz 3 des 
Bundeswasserstraßengesetzes Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigter an gewonnenen Land- und 
Hafenflächen und errichteten Bauwerken gewor-
den ist; § 64 Absatz 2 und 3 LHO finden insoweit 
keine Anwendung; ab einer Grundstücksfläche 
von mehr als 5.000 qm ist bei Übertragung des 
Eigentums der Finanzausschuss vor Einwilligung 
zu unterrichten;

3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
oder der Nutzungsrechte an Landesgrundstücken 
auf die Universität zu Lübeck im Rahmen der Um-
wandlung der Universität zu Lübeck in eine Stif-
tungsuniversität;

4. zur mietzinsfreien Überlassung von landeseige-
nen Liegenschaften an Gemeinden und Gemein-
deverbände, soweit und solange diese der Un-
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terbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
(Erst- und Anschlussunterbringung) dienen; die 
Überlassung erfolgt in dem jeweiligen aktuellen 
Bauzustand ohne Übernahme von Herrichtungs- 
oder Unterhaltungskosten.

(2) In Einzelfällen wird zugelassen, dass landeseigene 
Grundstücke in Gebieten, die die Voraussetzung für die 
Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und Ent-
wicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 136 bis 171 
des Baugesetzbuchs erfüllen, auch ohne eine ent-
sprechende förmliche Festlegung des Gebiets oder 
Förderung der Maßnahme zum sanierungs- oder ent-
wicklungsunbeeinflussten Grundstückswert an die 
Gemeinde veräußert werden, wenn sich diese zur 
Durchführung der beabsichtigten städtebaulichen 
Maßnahmen auf dem Grundstück innerhalb von fünf 
Jahren verpflichtet.

(3) Die Fachministerien dürfen im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium landeseigene Grundstücke, 
die der Sicherung von Flächenansprüchen des Natur-
schutzes dienen sollen, unentgeltlich auf die Stiftung 
Naturschutz oder andere geeignete Träger übertra-
gen. Die Übertragung von Grundstücken mit einem 
geschätzten Gesamtwert von mehr als 250.000 Euro 
bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses.

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, den Pächterinnen und Pächtern von lan-
deseigenen Fischereigehöften vertraglich den Ersatz 
von Kosten für Renovierungsarbeiten sowie für Um- 
und Einbauten zuzusichern. Bei Inanspruchnahme 
sind die Ausgaben zu decken.

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und, soweit Personal be-
troffen ist, im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung und nach Einwilligung des Fi-
nanzausschusses im Rahmen der Kommunalisierung 
und Privatisierung der landeseigenen Häfen Verein-
barungen über die Übertragung des Eigentums von 
Hafengrundstücken, Wasserflächen und sonstigen 
Vermögensgegenständen und des Hafenbetriebes 
einschließlich damit im Zusammenhang stehender 
Rechtsgeschäfte schließen. Für diese Fälle kann das 
Finanzministerium Ausnahmen von den Bestimmun-
gen der §§ 63 und 64 LHO zulassen.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur ein landeseigenes Grundstück 
in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche der Flur 4 
in der Gemarkung Strecknitz) für die Erweiterung 
einer Fraunhofer-Einrichtung an die Fraunhofer-Ge-
sellschaft zu veräußern.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur oder des Ministeriums für Soziales, Gesund-

heit, Jugend, Familie und Senioren zum Zweck der 
Errichtung preisgünstigen studentischen Wohnraums 
sowie zur Errichtung von Kindertagesstätten Erbbau-
rechte an Grundstücken unter teilweisem oder voll-
ständigem Verzicht auf den Erbbauzins zu bestellen.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur die landeseigene Liegenschaft 
Klaus-Groth-Platz 2 in Kiel für die Nutzung als Tages-
klinik für Psychosomatik und Psychotherapie und die 
landeseigene Liegenschaft Niemannsweg 4 in Kiel für 
die Nutzung als Psychotherapeutische Ambulanz an 
die Zentrum für Integrative Psychiatrie ZIP gGmbH 
zu veräußern.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung zum Zweck der Schaf-
fung bezahlbaren Wohnraums landeseigene Grund-
stücke auf Sylt an die Gemeinde Sylt zu veräußern 
oder mit einem Erbbaurecht zu belasten. Ein Preis-
nachlass kann bis zu einem symbolischen Kaufpreis 
von 1 Euro gewährt werden oder es kann auf einen 
Erbbauzins teilweise oder vollständig verzichtet wer-
den, wenn nachgewiesen wird, dass ein vollständiger 
Wertausgleich durch Belegungsrechte für Landesbe-
dienstete sichergestellt ist.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das 
landeseigene Grundstück in Lübeck, Kronsforder 
Landstraße, bestehend aus den Flurstücken 34/35, 
46/34, 51/34 und 167, jeweils Flur 3 in der Gemar-
kung Genin, mit einer Gesamtgröße von 49.723 qm 
an die Hansestadt Lübeck oder eine mehrheitlich von 
ihr getragene Gesellschaft zu dem Preis zu verkau-
fen, den das Land beim Erwerb gezahlt hat, wenn 
vertraglich sichergestellt ist, dass das Grundstück 
unverzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages zu 
Wohnzwecken bebaut wird. Von den entstehenden 
Wohneinheiten sollen 30 % sozialgebunden sein. 
Dieser Anteil darf nur unterschritten werden, wenn 
eine Prüfung der Investitionsbank Schleswig-Holstein 
ergibt, dass seine Einhaltung die Wirtschaftlichkeit 
der Maßnahme gefährdet.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur ein Grundstück an der Maria-Goeppert-Straße 
in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche der Flur 12 
in der Gemarkung St. Jürgen) für die weitere Aus-
bauplanung der Fachhochschule Lübeck zu erwerben 
oder gegen ein landeseigenes Grundstück zu tau-
schen. Darüber hinaus soll im Rahmen der Auflö-
sung der provisorischen Bustrasse ein landeseigenes 
Grundstück an die Stadt Lübeck übergehen (Tausch 
oder Veräußerung). Wegen der vorgesehenen Über-
nahme der Straßenbaulast durch die Stadt Lübeck 
ist eine Veräußerung auch zu einem unterhalb des 
ermittelten Verkehrswerts liegenden Kauferlöses vor-
zusehen.
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(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, an der lan-
deseigenen Liegenschaft in Kiel Flur 17, Flurstück 734, 
Flur 18, Flurstücke 472 und 474 der Gemarkung 
Kiel-N sowie Flur 18, Flurstücke 541, 546, 544 und 
549 der Gemarkung Kiel-N, in Größe von insgesamt 
7.684 qm, Postanschrift Lorentzendamm 6-8, ein 
Erbbaurecht zu Gunsten der Urbane Impulse GmbH, 
Kiel, oder einer seitens der Nutzer der „Alten Mu“ 
noch zu gründenden Genossenschaft für Wohnen 
und/oder Arbeiten bestellen, wenn vertraglich si-
chergestellt ist, dass ein wirtschaftlich tragfähiges, 
genehmigungsfähiges Konzept vorliegt, das der 
dort angesiedelten kreativen Szene eine dauerhafte 
Perspektive erhält und dass zu diesem Zweck eine 
konzeptentsprechende Nutzung langfristig festge-
schrieben sowie die Spekulation mit Grund und Bo-
den sowie aufstehenden Gebäuden der genannten 
Liegenschaft ebenso langfristig ausgeschlossen und 
eine anteilige Nutzung für den sozial verträglichen 
Wohnungsbau festgeschrieben ist. Der Erbbauzins 
wird auf Grundlage einer Wertermittlung und in Ab-
hängigkeit der geplanten Nutzungsarten und Nut-
zungsanteile ermittelt. Die Bewertung erfolgt durch 
die GMSH.

(13) Das Finanzministerium darf abweichend von § 63 
Absatz 3 und 4 LHO zur verbilligten Beschaffung von 
Bauland gestatten, dass landeseigene Grundstücke 
an Kommunen oder Dritte unter dem vollen Wert 
veräußert werden, wenn sichergestellt ist, dass diese 
Grundstücke binnen angemessener Frist, die in der 
Regel fünf Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages 
nicht übersteigen soll, mindestens zu zwei Dritteln 
zu Zwecken des sozialen Wohnungsbaus bebaut wer-
den. Eine Quotierung ist möglich, wenn sichergestellt 
ist, dass mindestens zwei Drittel der neu entstan-
denen Wohneinheiten dem oben genannten Zweck 
entsprechen. Der Einwilligung des Landtags nach 
§ 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht. 
Das Nähere bestimmen Richtlinien des Finanzminis-
teriums. Unterbleibt die Bebauung, ist das Eigentum 
an dem Grundstück auf das Land rückzuübertragen. 
Die hierbei anfallenden Kosten hat die Wiederverkäu-
ferin oder der Wiederverkäufer zu tragen.

§ 17 
Sonstige Vermögensgegenstände

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelas-
sen, dass von Landesdienststellen entwickelte oder 
erworbene Programme der automatisierten Datenver-
arbeitung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen 
Verwaltung abgegeben werden, soweit Gegensei-
tigkeit besteht.

(2) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von den 
Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO zu-
lassen

1. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
von für Zwecke des Landes entbehrlichen Gerä-
ten, Einrichtungsgegenständen und Fahrzeugen 

an osteuropäische Staaten, insbesondere Ostsee-
anrainerstaaten, sofern eine Ersatzbeschaffung 
nicht erforderlich ist oder die Aufwendungen für 
eine Ersatzbeschaffung im Haushalt veranschlagt 
oder bereits finanziert sind,

2. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
oder zur unentgeltlichen Überlassung der Nutzung 
von Vermögensgegenständen in landeseigenen 
Häfen oder der Übertragung oder Überlassung 
unter vollem Wert,

3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an bislang von der Universität zu Lübeck genutz-
ten beweglichen Vermögensgegenständen und 
zur unentgeltlichen Abtretung von der Universität 
zu Lübeck verwalteter Nutzungsrechte im Rah-
men der Umwandlung zur Stiftungsuniversität,

4. zur Übertragung des Eigentums an einem dem 
Behördenzentrum Itzehoe zuzuordnenden Bronze-
relief (Kunst am Bau) an die Kulturstiftung Itzehoe 
für einen symbolischen Preis von 1 Euro,

5. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an Containern, die ursprünglich für die Unterbrin-
gung von Asylsuchenden und Flüchtlingen vorge-
sehen waren, an 

a) schleswig-holsteinische Kommunen für Auf-
gaben der Daseinsvorsorge, 

b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in 
öffentlicher oder freier Trägerschaft, 

c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in 
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als 
gemeinnützig anerkannten Zwecke; 

die Überlassung der Container erfolgt nach vor-
heriger Bestätigung der Entbehrlichkeit durch 
das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung ohne jegliche Ge-
währleistungsverpflichtung des Landes und ohne 
Übernahme weiterer Kosten, zum Beispiel für 
Transport, Schaffung der Infrastruktur, Rückbau 
und Unterhaltung,

6. zur Veräußerung von Containern unter ihrem vol-
len Wert nach vorheriger Bestätigung der Ent-
behrlichkeit durch das Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstellung; 
sofern dabei im Einzelfall vom vollen Wert um 
mehr als 50.000 Euro abgewichen wird, bedarf 
die Veräußerung der Zustimmung des Finanzaus-
schusses,

7. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an Einrichtungsgegenständen für Erstaufnah-
meeinrichtungen sowie Hygieneartikeln, die 
ursprünglich für Asylsuchende und Flüchtlinge 
vorgesehen waren, an

a) schleswig-holsteinische Kommunen für Auf-
gaben der Daseinsvorsorge, 
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b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in 
öffentlicher oder freier Trägerschaft,

c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in 
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als 
gemeinnützig anerkannten Zwecke,

d) die schleswig-holsteinischen Landesverbände 
der Hilfeleistungsorganisationen im Katastro-
phenschutz;

die Überlassung der Einrichtungsgegenstände und 
Hygieneartikel erfolgt ohne jegliche Gewährleis-
tungsverpflichtung des Landes und ohne Über-
nahme weiterer Kosten, zum Beispiel für Trans-
port, Aufbau und Unterhaltung,

8. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an den vom Archäologischen Landesamt gemäß 
§ 15 Denkmalschutzgesetz als Landeseigen-
tum in Besitz genommenen und an die Stiftung 
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss 
Gottorf zur dauerhaften Aufbewahrung, Pflege 
und Erforschung übergebenen Objekte.

§ 18 
Bürgschaften und andere Sekundärverpflichtungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium zur 
Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft 
Bürgschaften und Gewährleistungen zu übernehmen 
sowie Kreditaufträge zu erteilen. Die Gesamthöhe 
der Verpflichtungen aus den Sicherheitsleistungen 
darf 500.000.000 Euro nicht übersteigen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren 
sind anzurechnen.

(2) Über die Ermächtigung des Absatzes 1 hinaus 
darf das Finanzministerium gemeinsam mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus zur Sicherung der Finanzie-
rung des Schiffbaus auf schleswig-holsteinischen 
Werften Bürgschaften, Garantien und sonstige Ge-
währleistungen bis zum Höchstbetrag von insgesamt 
500.000.000 Euro übernehmen. In Anspruch ge-
nommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium 
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewähr-
leistungen im Zusammenhang mit der Abdeckung 
von Haftpflichtrisiken oder künftigen finanziellen 
Verpflichtungen, die sich insbesondere aus Tätig-
keiten ergeben, die in den Anwendungsbereich des 
Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes 
ergangenen Rechtsverordnungen fallen, bis zur Höhe 
von insgesamt 75.000.000 Euro zu übernehmen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjah-
ren sind anzurechnen.

(4) Das Finanzministerium darf gemeinsam mit dem 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

zur Absicherung der dem Land Schleswig-Holstein, 
der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 
Schloss Gottorf, der Stiftung Schloss Eutin, der 
Kunsthalle zu Kiel der Christian-Albrechts-Universi-
tät überlassenen Leihgaben Landesgarantien und in 
Ausnahmefällen verschuldensunabhängige Haftun-
gen bis zur Höhe von insgesamt 300.000.000 Euro 
übernehmen. In Anspruch genommene Ermächtigun-
gen aus Vorjahren sind anzurechnen. Das Nähere 
regelt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur in Abstimmung mit dem Finanzministerium in 
einer Richtlinie.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der IT-
Verbund Schleswig-Holstein AöR (IT-VSH) im Rah-
men einer Vereinbarung eine teilweise Haftungsfrei-
stellung durch das Land Schleswig-Holstein von der 
Trägerhaftung für Dataport nach § 2 Absatz 5 des 
Dataport-Staatsvertrages vom 27. August 2003, An-
lage zum Gesetz vom 15. November 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 557), zuletzt geändert durch Staatsver-
trag vom 27. September 2013, Anlage zum Gesetz 
vom 1. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 511), 
bis zu einer Gesamthöhe von 10.000.000 Euro zu-
zusichern. Durch geeignete Regelungen ist sicher-
zustellen, dass das Land Schleswig-Holstein von der 
IT-VSH erst in Anspruch genommen werden kann, 
wenn der Anteil der IT-VSH an dem Stammkapital 
von Dataport aufgebraucht ist.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zuguns-
ten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
für Forderungen der Projektgesellschaft Immobili-
enpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 des am 
30. September 2014 geschlossenen ÖPP-Vertrages 
eine Bürgschaft zu übernehmen. Die Gesamthöhe 
dieser Bürgschaft darf 50.000.000 Euro nicht über-
schreiten. Inanspruchnahmen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

§ 19 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung

(1) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, eine 
Freihalteerklärung gegenüber dem Statistischen Amt 
für Hamburg und Schleswig-Holstein - Anstalt des 
öffentlichen Rechts für anteilige Pensionsbeihil-
feansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten 
beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe von 
757.000 Euro abzugeben.

(2) Der Überschuss der Einnahmen aus der Feuer-
schutzsteuer (Titel 1101 - 059 01) über die Ausgaben 
gemäß § 23 Absatz 1 des Finanzausgleichsgesetzes 
ist bei Titel 0405 - 883 61 TG 61 - Zuweisungen an 
Kreise und Gemeinden für Investitionen - zu über-
tragen.
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(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz im Zusammenhang mit der Neugestaltung der 
Abschiebungshaft erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, 
umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben 
oder Verpflichtungen einzuwilligen, sowie Planstel-
len und Stellen auszubringen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(4) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Inves-
titionsbank mit der Umsetzung eines Wohnungsbau-
programmes für Menschen mit geringem Einkommen 
zur Schaffung von 5.000 Wohnungen zu beauftragen 
und der Investitionsbank die Erstattung der aus der 
Refinanzierung entstehenden Zinsen zuzusagen.

(5) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung darf sich im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium gegenüber der 
Investitionsbank verpflichten, Darlehen, die die In-
vestitionsbank ab dem 1. Januar 2016 im Zusam-
menhang mit dem Wohnungsbauprogramm für Men-
schen mit geringem Einkommen zur Schaffung von 
5.000 Wohnungen gewährt, auf Anforderung der 
Investitionsbank zum Nennwert zu übernehmen.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung im Zusammenhang mit 
der Aufnahme von Personengruppen aus dem Aus-
land im Rahmen humanitärer Aufnahmeprogramme 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

(7) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, bei 
gemeinsam mit der Europäischen Union (EU) finan-
zierten Maßnahmen Zusagen in Höhe der jeweils 
vorgesehenen EU-Fördermittel zu machen oder ent-
sprechende Zahlungen zu leisten, soweit diese im 
Rahmen der bestehenden Ausgabeermächtigungen 
eingelöst werden können. Diese Ermächtigung gilt 
für folgendes gemeinsam mit der EU finanzierte Pro-
gramm:

Programm des Landes Schleswig-Holstein zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes nach der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 S. 487, 
zuletzt ber. 2016 ABl. L 130 S. 1), zuletzt geändert 
durch Verordnung (EU) Nr. 2019/288 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 13. Februar 
2019 (ABl. L 53 S. 14), sowie das Folgeprogramm.

(8) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, In-
tegration und Gleichstellung wird ermächtigt, mit den 
Städten Kiel, Lübeck, Brunsbüttel und Flensburg Ver-
waltungsvereinbarungen zu schließen, wonach diese 
die Landesaufgabe Brandbekämpfung, technische 
Hilfeleistung und Verletztenversorgung in den Küs-
tengewässern und auf Anforderung entsprechende 
Aufgaben auch in anderen Gewässern wahrnehmen. 
Es darf zu diesem Zweck Verpflichtungen auch ge-
genüber anderen Stellen zur Übernahme der Kosten 
für Aus- und Fortbildung, Übungen, Ausstattung 
samt Unterhaltung, Organisation und Koordination, 
Haftungsrisiken sowie Absicherung der Unfallrisiken 
gegen Deckung eingehen. Es darf den Städten und 
anderen Stellen Kostenübernahme für den Einsatzfall 
gegen Deckung zusagen.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung bei Einrichtung des 
Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge als 
zentrale Ausländerbehörde gemäß § 71 Absatz 1 
Satz 5 Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), 
zuletzt geändert durch Artikel 54 Absatz 2 des Ge-
setzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und 
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und 
zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen 
auszubringen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist.

(10) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, den 
Kreisen und kreisfreien Städten Erstattungen für 
Aufwendungen von bis zu insgesamt 400.000 Euro 
jährlich bis zu einer Dauer von fünf Jahren, in Aus-
nahmefällen mit Einwilligung des Finanzministeriums 
auch für einen längeren Zeitraum, zuzusagen, die 
ihnen für die Anmietung oder Pacht geeigneter Ge-
bäude zur Unterbringung von Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern entstehen, wenn die Ausgaben im 
Einzelplan 04 gedeckt sind. Sollte die Deckung nicht 
im Einzelplan 04 dargestellt werden können, bedarf 
die Zusage der Einwilligung des Finanzministeriums.

(11) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die In-
vestitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) mit der 
Errichtung und der Umsetzung eines Baulandfonds 
(„Aktiver Baulandfonds Schleswig-Holstein“) zur 
Unterstützung der Kommunen durch Darlehens-
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vergabe bis zu einer Höhe von 100.000.000 Euro 
beim Erwerb von Grundstücken zum Zwecke der 
Wohnraumschaffung zu beauftragen und der IB.SH 
die Erstattung der aus der Refinanzierung entste-
henden Zinsen zuzusagen. Der voraussichtliche Ab-
rechnungsbetrag ist jeweils im Folgejahr - erstmalig 
2022 - im Haushalt zu veranschlagen. Die Deckung 
der Ausgaben erfolgt vorrangig bis zur Höhe von 
derzeit 13.000.000 Euro aus den Flächenmanage-
ment-Mitteln des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung. Die von der 
IB.SH gewährten Darlehen dürfen eine Laufzeit von 
maximal 15 Jahren haben.

(12) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, ge-
genüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein die 
Übernahme von im Jahr 2036 bestehenden Verlus-
ten aus ausgefallenen Darlehen des nach Absatz 11 
errichteten Baulandfonds bis zu einer Höhe von 20 
v. H. der Darlehenssumme zu erklären. Die Darle-
hen dürfen in der Summe 100.000.000 Euro nicht 
übersteigen.

§ 20 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Finanzministeriums

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für den 
Fachbereich Steuerverwaltung der Fachhochschule 
für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz das 
notwendige Personal, insgesamt bis zu neun Per-
sonen, gegen Kostenübernahme zur Verfügung zu 
stellen.

(2) Das Finanzministerium darf im Zusammenhang 
mit den Auswirkungen von Tierseuchen gegen De-
ckung zusätzliche Haushaltsmittel bereitstellen, er-
forderliche neue Titel einrichten und Haushaltsmittel 
umsetzen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei der 
Umstellung des Kapitals (Grund-, Stiftungs-, Stamm-
kapital) der Beteiligungen des Landes auf den Euro 
Kapitalerhöhungen vorzunehmen, die erforderlich 
sind, den gesetzlichen Vorgaben unter Beibehaltung 
der bestehenden Anteilsrelationen zu entsprechen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur 
Aufgabenerledigung der Fachaufsicht Geschäftsbe-
reich Bundesbau durch das Amt für Bundesbau er-
forderlichen Anpassungen aufgrund sich ändernder 
Aufgaben und Bauvolumina vorzunehmen. In die-
sem Zusammenhang dürfen erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden 
Haushaltsvermerken sowie im Einvernehmen mit dem 
Bund Planstellen und Stellen ausgebracht oder ge-
ändert werden, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit den 
öffentlichen-rechtlichen Religionsgemeinschaften 

eine Vereinbarung über die Verteilung von Versor-
gungslasten bei Wechsel von Beamtinnen und Be-
amten oder Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 
zwischen dem Land und den öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften abzuschließen, die den 
Regelungen des Versorgungslastenteilungsgesetzes 
vom 3. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 493) ent-
spricht.

(6) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit 
den zuständigen Ressorts im Zusammenhang mit der 
Verwaltung von Sondervermögen des Landes sowie 
der Umsetzung der aus diesen Sondervermögen fi-
nanzierten Programme Titel und Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsver-
merken einrichten oder ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(7) Kassengeschäfte für die von der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein verwalteten Sondervermögen des 
Landes dürfen vom Finanzministerium - Landeskasse - 
wahrgenommen werden. Das Nähere, insbesondere 
die Sicherstellung des Zahlungsausgleichs zum Jah-
resende, ist zwischen dem Finanzministerium und der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein zu vereinbaren.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Zusammenhang mit einer Neuausrichtung des stra-
tegischen Personalmanagements erforderlichen Än-
derungen in den Stellenplänen des Einzelplans 05 
vorzunehmen. Planstellen und Stellen einschließlich 
notwendiger Vermerke dürfen umgesetzt oder geän-
dert werden. Die daraus resultierenden Mehrausga-
ben sind aus dem zur Verfügung stehenden Personal-
ausgabenbudget des Einzelplans 05 zu finanzieren.

(9) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung zur Umsetzung des 
kommunalen Infrastrukturprogramms erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
und der entsprechenden Haushaltsvermerke einrich-
ten oder ändern und in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung gedeckt ist.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
der hsh finanzfonds AöR Vereinbarungen über die 
Zahlungszeitpunkte der Forderungen aus dem zwi-
schen der hsh finanzfonds AöR sowie der Freien 
und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-
Holstein aufgrund § 3 Absatz 3 des Staatsvertrages 
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und 
dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung 
der „HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts vom 5. April 2009, Anlage 
zum Gesetz vom 14. April 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 172), geändert durch Staatsvertrag vom 9. De-
zember 2015, Anlage zum Gesetz vom 18. Dezem-
ber 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 421), geschlossenen 
Rückgarantievertrag vom 2. Juni 2009 zu schließen.
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(11) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Aktien 
der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg sind nach Ab-
zug der Kosten vollständig zur Tilgung von Krediten 
zu verwenden, die der Höhe nach der ursprüngli-
chen Finanzierung der Beteiligung am Grundkapi-
tal der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg durch die 
Gesellschaft zur Verwaltung und Finanzierung von 
Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein mbH 
entsprechen.

(12) Das Finanzministerium darf zur Umsetzung der 
Maßnahmen des Absatzes 11 erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden 
Haushaltsvermerken einrichten und ändern sowie in 
zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilli-
gen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum 
Zwecke der Deckung eines kurzfristigen Liquidi-
tätsbedarfs der hsh portfoliomanagement AöR oder 
der hsh finanzfonds AöR Darlehen an diese bis zur 
Höhe von insgesamt 1.000.000.000 Euro zu ge-
währen. Die gewährten Darlehen sind schnellstmög-
lich, spätestens nach sechs Monaten ab Gewährung 
zurückzuzahlen. Sie sind marktüblich zu verzinsen. 
Der damit verbundene Finanzierungsbedarf des Lan-
des darf durch Kassenverstärkungskredite gedeckt 
werden. Eine Anrechnung auf die Ermächtigung ge-
mäß § 2 Absatz 10 Satz 1 findet nicht statt. Das 
Finanzministerium wird ermächtigt, die in diesem 
Zusammenhang erforderlichen Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und den entsprechenden Haushalts-
vermerken auszubringen oder zu ändern.

§ 21 
- frei -

§ 22 
Hochschulen und Forschungsinstitute

(1) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium die staatlichen Hochschulen des Landes er-
mächtigen, zur Beteiligung an zu gründenden oder 
bereits bestehenden Gesellschaften Geschäftsanteile 
jeweils bis zur Höhe von 25.000 Euro gegen Deckung 
zu leisten sowie die erforderlichen Ausgabetitel ein-
richten.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in das Be-
triebsmittelverfahren für öffentliche Kassen einzube-
ziehen und das Nähere mit dem Universitätsklinikum 
zu vereinbaren.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Erbbaurechte an Grundstücken zugunsten 
der Stiftung Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung 

(GEOMAR) unter vollständigem Verzicht auf den Erb-
bauzins zu bestellen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur für den Umwandlungsprozess 
der Universität Lübeck in eine Stiftungsuniversität 
und für den Betrieb der Stiftungsuniversität erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einzurichten oder zu ändern sowie Planstellen und 
Stellen auszubringen, in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderliche 
Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zu-
sagen, für Verpflichtungen aus Risiken der Vertrags-
erfüllung im Rahmen des Solar-Orbiter-Projektes im 
Innenverhältnis bis zu 2.400.000 Euro zu erstatten.

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium mit der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein vertragliche Vereinbarungen über 
die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung von 
Gebäuden der Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein in Osterrönfeld, die von der Fachhochschule 
Kiel genutzt werden, zu schließen. Es kann entwe-
der die Durchführung von Maßnahmen durch die 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein oder die 
Durchführung als Landesbaumaßnahmen vorgese-
hen werden. Zur Umsetzung des Vertrages kann das 
Finanzministerium erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechen-
den Haushaltsvermerke einrichten oder ändern, in 
zusätzliche Ausgaben einwilligen sowie erforderliche 
Umsetzungen von Mitteln vornehmen, wenn und so-
weit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

(7) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des Lan-
des darf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium neue Planstellen und Stellen einrichten sowie 
kw-Vermerke streichen, die in den Stellenplänen und 
-übersichten der Hochschulen aufzunehmen sind, 
wenn und soweit die Hochschulen eine zwischen 
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur und dem Finanzministerium abgestimmte langfris-
tige Personalplanung vorlegen. Zur Deckung dringen-
der Bedarfe können im Vorwege bis zu 30 Planstellen 
und Stellen ausgebracht werden.

(8) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des Lan-
des darf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium neue befristete Planstellen und Stellen einrich-
ten, die in den Stellenplänen und -übersichten der 
Hochschulen aufzunehmen sind, sofern die zusätz-
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lichen Ausgaben durch Titel 0720 - 685 42 MG 04 
gedeckt sind.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur zur Sicherstellung eines geeigneten In-
solvenzschutzes für die Arbeitszeitregelungen über 
Langzeitkonten bei der Max-Planck-Gesellschaft 
Bürgschaften und Gewährleistungen bis zu einer 
Gesamthöhe von 50.000 Euro zu übernehmen.

(10) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium zum Aufbau eines Schiffspools Wasserfahrzeuge 
kostenlos einer Betreibergemeinschaft für deutsche 
Forschungsschiffe übereignen. Das Finanzministe-
rium darf auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur die entsprechenden Titel 
einrichten und aus dem Kapitel 0723 TG 62 und 
64 Mittel umsetzen.

(11) Für die Beteiligung des Landes an der Deutschen 
Allianz für Meeresforschung darf das Finanzministe-
rium auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken 
einrichten, umsetzen und ändern, wenn und soweit 
die Maßnahmen gedeckt sind.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur zur anteiligen Beteiligung des Landes Schles-
wig-Holstein an einer außeruniversitären Forschungs-
einrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) für die Entwicklung von integrierten 
Systemen zur energieeffizienten und emissionsarmen 
Bereitstellung von Strom sowie Wärme und Kälte für 
Fracht- und Passagierschiffe erforderliche Titel so-
wie Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Haushaltsvermerken einzurichten oder zu 
ändern, in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen sowie eine Planstelle oder Stelle ein-
zurichten, soweit die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gegen-
über dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
die Kostenübernahme für einzelne durch das Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein zunächst vorzufi-
nanzierende Investitionsmaßnahmen nach im Sinne 
von § 9 Absatz 1 oder § 92 Absatz 3 Nummer 3 des 
Gesetzes über die Hochschulen und das Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2016 
(GVOBl Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 1. September 2020 (GVOBl. Schl-H. S. 508), 
bis zu einer Höhe von insgesamt 150.000.000 Euro 
rechtsverbindlich zuzusagen. Die Auszahlung soll 
ab dem Haushaltsjahr 2026 in jährlichen Raten in 
Höhe von mindestens 25.000.000 Euro erfolgen. 
Eine Erhöhung des Ansatzes ist zulässig, soweit die 
Finanzierung gedeckt ist.

(14) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, beim Verkauf eines aus 
der Projektförderung zur Errichtung des Fraunhofer-
Instituts für Siliziumtechnologie (ISIT) erworbenen 
Grundstückes an die Stadt Itzehoe gegenüber der 
Fraunhofer-Gesellschaft auf die Rückzahlung der da-
raus erzielten Einnahmen unter der Voraussetzung 
zu verzichten, dass die Fraunhofer-Gesellschaft den 
Verkaufserlös auch in die Batteriezellforschung am 
Standort Itzehoe investiert.

§ 23 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus

(1) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung 
des Finanzausschusses mit Verkehrsunternehmen, 
Fahrzeugvorhaltegesellschaften und Finanziers Ver-
einbarungen zur Stabilisierung und Verbesserung der 
Verkehrsbedienung im öffentlichen Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV) einschließlich etwaiger SPNV-
Ersatzleistungen mit dem Ziel, die Attraktivität zu 
erhöhen, schließen und dabei zusagen, diese bei 
einer etwaigen Umsatzsteuerpflicht der Zuschüsse 
des Landes von entsprechenden Belastungen freizu-
stellen. Hierzu gehören auch Garantien des Landes, 
mit denen es umfassend die Risiken aus der Finan-
zierung von SPNV-Fahrzeugen, auch einrede- und 
einwendungsfrei, übernimmt. Darüber hinaus können 
Vereinbarungen über die Beteiligung des Landes an 
Fahrzeugvorhaltegesellschaften zwecks Abwendung 
drohender Insolvenz oder einer sonstigen Krisensitu-
ation getroffen werden.

(2) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus oder anderen betroffenen 
Ressorts im Zusammenhang mit der Regionalisierung 
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einrichten oder ändern sowie in zusätzliche Ausga-
ben einwilligen, die infolge Nichtbesetzung oder 
Wegfalls von Planstellen und Stellen erspart werden.

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium und nach Einwilligung des 
Finanzausschusses mit der Freien und Hansestadt 
Hamburg, schleswig-holsteinischen Kreisen und 
kreisfreien Städten Vereinbarungen über ein ÖPNV-
Angebot zur ausreichenden und sicheren Versorgung 
der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistungen, über die 
Einführung eines landesweit geltenden Tarifsystems 
zur transparenteren ÖPNV-Nutzung sowie zur Grün-
dung und zum Betrieb einer diesen Zielen dienenden 
Nahverkehrsinstitution schließen, in denen auch die 
Finanzierung geregelt wird.



Nr. 4 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 11. März 2021 189

(4) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus bei Übernahme oder Umstel-
lung der Verwaltung von Kreisstraßen durch das Land 
gemäß § 53 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 773), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verord-
nung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einrichten oder ändern sowie Planstellen 
und Stellen ausbringen und in zusätzliche Ausgaben 
oder Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit 
hierfür nicht veranschlagte Mittel von anderer Seite 
zweckgebunden gezahlt oder rechtsverbindlich zu-
gesagt sind oder die Finanzierung der Maßnahmen 
anderweitig gedeckt ist.

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium und nach Einwilligung des 
Finanzausschusses mit Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen Verträge schließen mit der Zusage, sich im 
Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen an den Pla-
nungskosten für Schieneninfrastrukturmaßnahmen 
zu beteiligen sowie im Falle der Nichtrealisierung der 
betreffenden Maßnahmen den Eisenbahninfrastruktu-
runternehmen diese zu erstatten, wenn das jeweilige 
Projekt aus Gründen, die das Land zu vertreten hat, 
nicht realisiert wird. Zudem dürfen Vereinbarungen 
mit dem Bund, der Freien und Hansestadt Hamburg 
und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur Fi-
nanzierung der Realisierung von Eisenbahninfrastruk-
turprojekten getroffen werden. Ferner dürfen Ver-
träge, die auch Finanzierungsregelungen enthalten, 
mit Eisenbahninfrastrukturunternehmen geschlossen 
werden, um gefährdete Trassen zu sichern oder um 
die Eisenbahninfrastruktur zu erhalten oder zu ver-
bessern. Das Finanzministerium darf erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
und der entsprechenden Haushaltsvermerke einrich-
ten oder ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

(6) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, eine 
Freihalteerklärung gegenüber der Eichdirektion Nord 
- Anstalt des öffentlichen Rechts für anteilige Beihil-
feansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten 
beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe bis 
zu 300.000 Euro abzugeben.

(7) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium der Investitionsbank Schles-
wig-Holstein die Übernahme entstehender Ausfälle 
von im Rahmen der IB.SH Darlehensprogramme für 
KMU zugesagten Darlehen garantieren. Die von der 

Investitionsbank Schleswig-Holstein zugesagten Dar-
lehen dürfen eine Laufzeit von maximal zwölf Jahren 
sowie die einmalige Möglichkeit der Verlängerung um 
zwei Jahre haben. Das Obligo dieser Darlehen darf 
pro Haushaltsjahr in der Summe 20.000.000 Euro 
nicht übersteigen. Die Ausfallgarantie des Landes 
darf bis zu 3.500.000 Euro betragen.

(8) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, 
im Rahmen der Kommunalisierung, Privatisierung 
und Einziehung der landeseigenen Häfen Vereinba-
rungen über die Übertragung des Eigentums von 
Hafengrundstücken, Wasserflächen und sonstigen 
Vermögensgegenständen und des Hafenbetriebes 
einschließlich damit im Zusammenhang stehender 
Rechtsgeschäfte zu schließen. Für diese Fälle kann 
das Finanzministerium auf Antrag des Ministeriums 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus Ausnahmen von den §§ 63 und 64 LHO 
zulassen; es darf erforderliche Titel sowie Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden Haus-
haltsvermerken einrichten oder ändern sowie in zu-
sätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist.

(9) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium und nach Einwilligung durch 
den Finanzausschuss zur Absicherung bestimmter 
Kredite der AKN Eisenbahn AG oder ihrer Tochter-
gesellschaften Bürgschaften, Garantien oder sons-
tige Gewährleistungen bis zur Höhe von insgesamt 
70.000.000 Euro übernehmen.

(10) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, 
für die Durchführung des Global Economic Sympo-
sium (GES) Vereinbarungen zum Defizitausgleich zu 
schließen, soweit die Finanzierung der Maßnahme 
im Einzelplan 06 gedeckt ist.

(11) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, eine 
Freihalteerklärung gegenüber der Wirtschaftsförde-
rung und Technologie Transfer Schleswig-Holstein 
GmbH (WTSH) für Pensionsansprüche ehemaliger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zur Höhe von 
40.000 Euro abzugeben.

(12) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium entstehende Ausfälle der im 
Rahmen des EFRE-Seed- und Start-up-Fonds Schles-
wig-Holstein gewährten Beteiligungen bis zu einem 
Fondsvolumen von 1.800.000 Euro garantieren. Die 
Ausfallgarantie des Landes darf in der Summe den 
Betrag von 1.440.000 Euro nicht übersteigen. Die 
Ausfallgarantie darf im Einzelfall 80 % nicht über-
schreiten. Die bis zum 31. Dezember 2025 laufen-
den Beteiligungen dürfen einmalig um fünf Jahre 
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verlängert und maximal bis zum 31. Dezember 2030 
garantiert werden.

(13) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, für den 
Aufbau und die Unterhaltung des Verbindungsbü-
ros in San Francisco Vereinbarungen zum Defizit-
ausgleich zu schließen, soweit die Finanzierung der 
Maßnahme gedeckt ist.

(14) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium die Übernahme entstehender 
Ausfälle von im Rahmen des Förderprogramms „Un-
ternehmensübernahme Plus“ bis 2025 gewährten 
Beteiligungen garantieren. Das Beteiligungsvolumen 
darf während des Investitionszeitraums den Betrag 
von 10.000.000 Euro nicht überschreiten. Die Ga-
rantie des Landes darf bei dem zu Grunde gelegten 
Beteiligungsvolumen bis zu 40 % betragen. Die aus 
diesem Volumen gewährten Beteiligungen dürfen ma-
ximal eine Laufzeit von 10 Jahren haben. Sie dürfen 
einmalig um bis zu fünf Jahre verlängert werden.

(15) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium die Übernahme entste-
hender Ausfälle von im Rahmen des Mittelstands-
fonds Schleswig-Holstein (MSH) bis 2038 gewährten 
Beteiligungen garantieren. Das Fondsvolumen darf 
während des Investitionszeitraums den Betrag von 
50.000.000 Euro nicht überschreiten. Die Garantie 
des Landes darf revolvierend bis zu 50 % des Fonds-
volumens betragen, soweit keine Inanspruchnahme 
aus der Garantie erfolgt. Die aus diesem Fonds ge-
währten Beteiligungen dürfen einmalig um fünf Jahre 
verlängert werden und maximal eine Laufzeit von 
15 Jahren haben. Bestehende Verträge können an-
gepasst werden.

(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus zur anteiligen Mitfinan-
zierung zweckgebundener Mittel des Bundes für eine 
Einrichtung zur Batteriezellforschung am Standort 
Itzehoe erforderliche Titel sowie Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsver-
merken einzurichten oder zu ändern sowie in zusätz-
liche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(17) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium für gewährte Beteiligun-
gen im Rahmen eines innovativ ausgerichteten Be-
teiligungsfonds aus dem OP EFRE S-H 2021-2027 
entstehende Ausfälle bis zu einem Gesamtvolumen 
von 50.000.000 Euro garantieren. Die Ausfallga-
rantie des Landes darf in der Summe den Betrag 
von 6.000.000 Euro und im Einzelfall 12 v. H. an 
einer Beteiligung nicht überschreiten. Die bis zum 
31. Dezember 2029 aus dem Beteiligungsfonds ge-

währten Beteiligungen dürfen einmalig um fünf Jahre 
verlängert und maximal bis zum 31. Dezember 2034 
garantiert werden.

§ 24 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag d es Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur der Zahlung von Anwärtersonderzuschlägen 
entsprechend § 69 Besoldungsgesetz Schleswig-Hol-
stein in der Lehrerlaufbahn der Studienrätinnen und 
Studienräte an Berufsbildenden Schulen bis zur Höhe 
von jeweils 600.000 Euro in den Jahren 2021, 2022 
und 2023 zuzustimmen. Zur Deckung der Mehraus-
gaben sind bis zu 15 Planstellen je Haushaltsjahr im 
Kapitel 0716 nicht zu besetzen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Förderung von Betreuungs- und 
Ganztagsangeboten auf Antrag des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur Mittel aus den in 
den Kapiteln 0711 bis 0716 veranschlagten Perso-
nalkostenansätzen umzusetzen, erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und 
der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten 
oder zu ändern sowie Planstellen und Stellen auszu-
bringen, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtun-
gen einzuwilligen sowie erforderliche Umsetzungen 
von Mitteln vorzunehmen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(3) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur die im Zusammenhang mit der Neuordnung 
der vertraglichen Beziehungen mit der Freien und 
Hansestadt Hamburg erforderlich werdenden Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einrichten und ändern sowie in zusätzliche Ausga-
ben oder Verpflichtungsermächtigungen einwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Mi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur oder 
anderer Ressorts und gegebenenfalls im Einverneh-
men mit weiteren Ressorts im Zusammenhang mit 
Veränderungen bei Landesförderzentren im Sinne 
von § 54 Absatz 2 Schulgesetz erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und entsprechenden Haus-
haltsvermerken einrichten, umsetzen und ändern 
sowie Planstellen und Stellen ausbringen, umset-
zen und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Maßnahmen gedeckt sind. Das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur oder andere Ressorts 
dürfen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
in diesem Zusammenhang Verträge zur Regelung der 
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Angelegenheiten dieser Förderzentren schließen, so-
weit die Finanzierung gedeckt ist.

(5) Zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jah-
res (Schule) darf das Finanzministerium auf Antrag 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, 
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen ge-
deckt sind.

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf der Kulturstiftung des Landes und der Bür-
gerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten 
zusagen, dass auf die Erstattung von Personal- und 
Sachausgaben verzichtet wird, die durch den Einsatz 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes im 
Rahmen der Geschäftsführung der Kulturstiftung und 
der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenk-
stätten entstehen.

(7) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf die Kulturstiftung des Landes Schleswig-
Holstein ermächtigen, die in 1995 übertragenen 
511.290 Euro sowie die seit 2013 übertragenen wei-
teren Beträge aus dem Aufkommen aus der Abgabe 
auf Glücksspiele Ertrag bringend anzulegen und die 
Erträge, getrennt vom sonstigen Stiftungsvermögen, 
im Sinne des Stiftungszwecks gemäß § 2 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 des Gesetzes zur Umwandlung der 
Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein in eine 
Stiftung des öffentlichen Rechts vom 30. Mai 1995 
(GVOBl. Schl.-H. S. 221), Zuständigkeiten und Res-
sortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung 
vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), für 
die Kulturarbeit der Friesen im Lande einzusetzen.

(8) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung 
Schleswig-Holstein Musik Festival Bürgschaften, 
Garantien, Sicherheitsleistungen einschließlich Pat-
ronatserklärungen oder sonstige Gewährleistungen 
bis zu einem Betrag von 1.200.000 Euro überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen.

(9) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, der Landeshauptstadt Kiel die 
Zusage zu erteilen, sich an den Kosten der Sanierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen des Konzertsaalge-
bäudes „Kieler Schloss“ mit bis zu 11.000.000 Euro 
zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung ge-
sichert ist. Hierfür wird das Finanzministerium er-
mächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur im Einzelplan 16 Titel mit 
entsprechendem Ansatz und Verpflichtungsermäch-
tigung sowie Haushaltsvermerken einzurichten. Die 
Deckung der Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigung erfolgt durch Entnahme aus dem Sonder-

vermögen IMPULS 2030, durch Entnahme aus der 
Rücklage IMPULS 2030 oder durch Minderausgaben 
im Einzelplan 16.

(10) Auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur darf das Finanzministerium für 
das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein 
Stellen einrichten, kw-Vermerke ausbringen und 
streichen, wenn und soweit die Finanzierung gesi-
chert ist.

(11) Im Falle einer bestehenden Verpflichtung des 
Landes zur Zahlung von Zuschüssen zu Unterbrin-
gungs- und Fahrtkosten von berufsschulpflichtigen 
Schülerinnen und Schülern bei Berufsschulunterricht 
an zentralen Orten darf das Finanzministerium auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken ein-
richten, umsetzen und ändern sowie Planstellen und 
Stellen ausbringen, wenn und soweit die Maßnah-
men gedeckt sind.

(12) Zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-
2024 darf das Finanzministerium auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, 
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen ge-
deckt sind.

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, der Stadt Schleswig 
für die Theaterspielstätte Schleswig neben den im 
Kapitel 1607 bereits veranschlagten IMPULS-Mitteln 
in Höhe von 2.500.000 Euro die Zusage zu ertei-
len, sich an den über die bisher zugrunde gelegten 
Gesamtkosten von 9.500.000 Euro hinausgehen-
den Kosten zur Hälfte, maximal 1.000.000 Euro zu 
beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert 
ist. Die Deckung der Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigung erfolgt durch Entnahme aus dem Son-
dervermögen IMPULS 2030.

(14) Zur Umsetzung des Perspektiv-Schul-Pro-
gramms (0710 - MG 27) darf das Finanzministerium 
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken 
einrichten, umsetzen und ändern sowie Planstellen 
und Stellen ausbringen, wenn und soweit die Maß-
nahmen gedeckt sind.

(15) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, der Stiftung für die friesische 
Volksgruppe im Land Schleswig-Holstein (Friesen-
stiftung) zu gestatten, bis zu fünfzig Prozent der 
nach § 8 Absatz 4 Nummer 4 und § 9 Absatz 5 
des Gesetzes zur Ausführung des Ersten Staatsver-
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trages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Ers-
ter GlüÄndStV AG) vom 1. Februar 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. Januar 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 
4), zur Verfügung stehenden Mittel für die Erfüllung 
ihres Stiftungszwecks zu verwenden. Die Mittel sind 
ansonsten ausschließlich für die Aufstockung des 
Stiftungsvermögens der Friesenstiftung zu nutzen.

(16) Zur Umsetzung des Landeskonzeptes für die 
Berufliche Eingangsorientierung in Schulen in Schles-
wig-Holstein darf das Finanzministerium auf Antrag 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, 
umsetzen und ändern, wenn und soweit die Maß-
nahmen gedeckt sind.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur zur anteiligen Beteiligung des Landes 
Schleswig-Holstein am „Globalen Konservierungs-
plan des ehemaligen Konzentrations- und Vernich-
tungslagers Auschwitz Birkenau 2019-2043“ der 
Stiftung Auschwitz-Birkenau erforderliche Titel sowie 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Haushaltsvermerken einzurichten oder zu ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist.

(18) Zur Umsetzung des Vorhabens der Stärkung 
der Eigenverantwortung der Schulen in Schleswig-
Holstein darf das Finanzministerium auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, 
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen und umsetzen, soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.

§ 25 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Justiz, Europa und 

Verbraucherschutz

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz im Zusammenhang mit der Neu-
ausrichtung der Unterbringung und Betreuung der 
Sicherungsverwahrten sowie der Strafgefangenen 
mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungs-
verwahrung im Einzelplan 09 und Einzelplan 12 er-
forderliche Titel mit den entsprechenden Ansätzen, 
Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermer-
ken einzurichten, wenn und soweit die Finanzierung 
gedeckt ist.

(2) Das Ministerium für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium Aufgabenübertragungsver-

träge mit der Investitionsbank gemäß § 8 des Investi-
tionsbankgesetzes vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 206), geändert durch Artikel 16 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), 
Ressortbezeichnung zuletzt ersetzt durch Verordnung 
vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), zur 
Übertragung der verwaltungsmäßigen Durchführung 
der EU-Förderprogramme der „Europäischen Territo-
rialen Zusammenarbeit“ (INTERREG) abzuschließen. 
Das Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz wird des Weiteren ermächtigt, gegenüber der 
EU Gewährleistungen für die Beteiligung von Partnern 
aus Schleswig- Holstein an den Förderprogrammen 
der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit“ bis 
zu einem Betrag von 15.000.000 Euro zu überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen.

(3) Das Ministerium für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium zusätzliche Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Einführung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs zu tätigen, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahme im Einzelplan 09 
gesichert ist. Hierzu wird das Finanzministerium er-
mächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Justiz, 
Europa und Verbraucherschutz erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und entsprechenden 
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und 
zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Neuordnung der Erstattung 
von Kosten in Staatsschutzsachen bei dem Hanse-
atischen Oberlandesgericht und der Hamburger Ge-
neralstaatsanwaltschaft an die Freie und Hansestadt 
Hamburg auf Antrag des Ministeriums für Justiz, 
Europa und Verbraucherschutz erforderliche Titel 
mit den entsprechenden Ansätzen, Verpflichtungs-
ermächtigungen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen und zu ändern, wenn und soweit 
die Finanzierung gedeckt ist.

§ 26 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 

Jugend, Familie und Senioren

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren die im Zusammenhang mit der 
Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe im SGB 
VIII erforderlichen Änderungen im Landeshaushalt 
vorzunehmen. Hierzu dürfen die erforderlichen Titel 
mit den entsprechenden Ansätzen einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke 
eingerichtet und geändert werden, soweit die Finan-
zierung der Maßnahme gedeckt ist.
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§ 27 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 

Umwelt, Natur und Digitalisierung

(1) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird 
ermächtigt, mit Waldeigentümerinnen und Waldei-
gentümern zur Erhaltung der NATURA 2000-Gebiete 
und der Flächen entsprechend Artikel 10 der Richt-
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) 
im Rahmen des Vertragsnaturschutzes langfristige 
Verträge zu schließen. Die erforderlichen Haushalts-
mittel werden innerhalb des Einzelplans 13 gedeckt.

(2) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird 
ermächtigt, bei gemeinsam mit der Europäischen 
Union (EU) finanzierten Maßnahmen Zusagen in 
Höhe der jeweils vorgesehenen EU-Fördermittel zu 
machen oder entsprechende Zahlungen zu leisten, 
soweit diese im Rahmen der bestehenden Ausga-
beermächtigungen eingelöst werden können. Diese 
Ermächtigung gilt für folgende gemeinsam mit der 
EU finanzierten Programme:

1. Programm des Landes Schleswig-Holstein zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über die Förderung der ländlichen Entwick-
lung durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 S. 487, zuletzt ber. 
2016 ABl. L 130 S. 1), zuletzt geändert durch 
Verordnung (EU) Nr. 2019/288 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 13. Februar 2019 
(ABl. L 53 S. 14), sowie das Folgeprogramm,

2. Operationelles Programm für Deutschland für den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 
 Förderperiode 2014 bis 2020 (CCl-Nr. 2014 DE14 
MFP001) gemäß Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über den Europäischen Meeres- und Fische-
reifonds und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) 
Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates 
und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 
S. 1, ber. 2017 ABl. L 88 S. 22), zuletzt geän-
dert durch Verordnung (EU) Nr. 2019/1022 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 (ABl. L 172 S. 1), sowie des Fol-
geprogramms auf der Grundlage der Nachfolge-
verordnung zur Verordnung (EU) Nr. 508/2014.

(3) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-

mächtigt, der Akademie für ländliche Räume e.V. im 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume am Standort Flintbek Büroinfrastruktur 
in einem Gegenwert von bis zu 10.000 Euro zur 
unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen.

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung wird ermächtigt, 
eine Freihalteerklärung gegenüber den Schleswig-
Holsteinischen Landesforsten - Anstalt des öffent-
lichen Rechts für anteilige Pensionsansprüche an 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, so-
weit sie auf Beschäftigungszeiten beim Land Schles-
wig-Holstein beruhen, in Höhe von 255.000 Euro 
und für anteilige Pensionsbeihilfeansprüche an Ru-
hestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, soweit 
sie auf Beschäftigungszeiten beim Land Schleswig-
Holstein beruhen, in Höhe von 30.000 Euro abzu-
geben.

(5) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung darf für 
die Vergabe von Gutachten im Bereich der atom-
rechtlichen Verfahren Verpflichtungen in Höhe der 
von den Betreibern zu erstattenden Mittel eingehen.

(6) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium Verpflichtungen zur Erstattung der Kosten für 
die auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher 
Aufgaben und Aufgaben der Kohlenwasserstoffgeo-
logie des Landes Schleswig-Holstein durch nieder-
sächsische Behörden einzugehen oder zu verlängern.

(7) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, gegenüber der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein auf die Abführung von Einnah-
men aus Gebühren, Bußgeldern und sonstigen Erlö-
sen, die über den in die Berechnung des Zuschus-
ses bei Titel 1317 - 671 23 MG 21 eingestellten 
Einnahmebetrag hinausgehen, zu verzichten, wenn 
diese zusätzlichen Einnahmen zur Deckung von not-
wendigen Kosten der Landwirtschaftskammer aus 
der Wahrnehmung der Weisungsaufgabe verwendet 
werden.

(8) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium bei 100 % fremdfinanzierten Projekten bis 
zu sechs befristet zusätzliche wissenschaftliche 
Planstellen und Stellen im Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume einzurichten, 
wenn und soweit die damit verbundenen Ausgaben 
gedeckt sind.

(9) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium die unentgeltliche Übertragung von Teilen der 
unteren Treene (sogenannte Sielzüge) nebst angren-
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zenden Uferbereichen an die Stadt Friedrichstadt ver-
traglich zu regeln. In diesem Zusammenhang kann 
das Finanzministerium Ausnahmen von den Bestim-
mungen des § 64 LHO zulassen.

§ 28 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministerpräsidenten - Staatskanzlei

- frei -

§ 29 
Ermächtigungen für den Einzelplan 14

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
bei der Übertragung von Aufgaben an Dataport oder 
an andere Dienstleister im Bereich der IT durch die 
Ressorts (Outsourcing), den Titel 1402 -533 56 
(Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen 
Vertragsformen) in Höhe der anfallenden Mehraus-
gaben für korrespondierende Dienstleistungsverträge 
zu erhöhen, wenn sie durch Minderausgaben in den 
Einzelplänen der betreffenden Ressorts gedeckt sind.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) im Zusammenhang mit dem Betrieb und der 
Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes 
Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer 
IT-, E-Government- und Digitalisierungsmaßnahmen 
die erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten und zu ändern, 
Haushaltsmittel sowie im Einvernehmen mit den 
betroffenen Ressorts auch Planstellen und Stellen 
innerhalb eines Einzelplans oder zwischen den Ein-
zelplänen umzusetzen sowie in zusätzliche Ausgaben 
und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
und den beteiligten Ressorts erforderliche Titel mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einzurichten, umzusetzen oder zu ändern, 
wenn und soweit aufgrund von IT-Verfahren erzielte 
Einnahmen zur Refinanzierung von IT-Maßnahmen im 
Kapitel 1402 verwendet werden und die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
und den beteiligten Ressorts zur Bündelung der mobi-
len Kommunikationsdienste (wie zum Beispiel Mobil-
telefonie) und zum Aufbau einer zentralen Steuerung 
der hiermit im Zusammenhang stehenden Ausgaben 
der unmittelbaren Landesverwaltung im Kapitel 1402 
erforderliche Titel mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken sowie Planstellen und Stel-
len einschließlich notwendiger Vermerke einzurichten 
und umzusetzen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
und den beteiligten Ressorts zur Bündelung der 
Beschaffung von Multifunktionsgeräten (wie zum 
Beispiel Netzdrucker, Kopierer und Mehrfachfunk-
tionsgeräte mit Fax- und Mailfunktionen usw.) und 
zum Aufbau einer zentralen Steuerung der hiermit im 
Zusammenhang stehenden Ausgaben der unmittelba-
ren Landesverwaltung im Kapitel 1402 erforderliche 
Titel mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken sowie Planstellen und Stellen ein-
schließlich notwendiger Vermerke einzurichten und 
umzusetzen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
bei der Übertragung von Aufgaben des Digitalfunks in 
Schleswig-Holstein an Dataport oder andere Dienst-
leister im Rahmen der Reorganisation der Informa-
tionstechnik in der Landespolizei Mittel in Höhe der 
anfallenden Mehrausgaben für korrespondierende 
Dienstleistungsverträge in das Kapitel 1406 (Digi-
talfunk Schleswig-Holstein) umzusetzen.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
und mit Beschlussfassung der Landesregierung (in 
Gestalt des Digitalisierungskabinetts) zur zentralen 
Finanzierung und Steuerung der Maßnahmen aus 
dem Digitalisierungsprogramm die hierfür in den Res-
sorteinzelplänen zur Verfügung gestellten Ausgabeer-
mächtigungen in den Einzelplan 14 zu umzusetzen 
und erforderliche Titel mit entsprechenden Ansätzen, 
Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermer-
ken einzurichten.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
Ansatzmittel des Einzelplans 14 auf Antrag eines 
Ressorts oder des ZIT SH und ausschließlich zur 
Übernahme von Nachwuchskräften nach § 15 Num-
mer 1 in den Bereich der IT und Digitalisierung bis 
zur Dauer von fünf Jahren in das Personalbudget des 
antragstellenden Ressorts umzusetzen. Die Nach-
wuchskräfte sind in dieser Zeit IT-fachbezogen aus- 
und weiterzubilden.

§ 30 
Investitionsbank

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Titel ein-
zurichten und in zusätzliche Ausgaben einzuwilligen, 
wenn die Erfüllung von Förderaufgaben gegen Entgelt 
auf die Investitionsbank übertragen wird, sofern die 
Haushaltsdeckung dargelegt wird.

(2) Die zuständigen Fachministerien dürfen im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium der Investitions-
bank die Erstattung ihrer gesamten Pensionsleistun-
gen für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten 
zusagen, die mit der Übertragung von Förderaufga-
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ben zu deren Bearbeitung in den Dienst der Investi-
tionsbank treten.

§ 31 
Ermächtigung zur Änderung der Ansätze für die 

Gemeinschaftsaufgaben

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die An-
sätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ an 
die dem Land endgültig vom Bund bereitgestellten 
Beträge anzupassen. Eine sich daraus ergebende 
Nettomehrbelastung des Landes ist durch Einspa-
rungen an anderer Stelle des Haushalts zu decken.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, innerhalb 
der Kapitel für die im Absatz 1 genannten Gemein-
schaftsaufgaben zusätzliche Titel mit neuen Zweck-
bestimmungen einzurichten, wenn das zur Anpas-
sung an den endgültig festgestellten Rahmenplan 
oder Koordinierungsrahmen erforderlich ist.

§ 32 
Solländerungen

Als Änderung des Haushaltssolls gelten 

1. die zusätzlichen Ausgaben und Verpflichtungen 
sowie die zur Deckung erforderlichen Beträge 
nach den jeweiligen Bestimmungen des Haus-
haltsgesetzes und

2. die Umsetzungen nach den jeweiligen Bestim-
mungen des Haushaltsgesetzes und nach den 
Haushaltsvermerken im Haushaltsplan.

§ 33 
Weitergeltung von Bestimmungen

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigungen 
gelten bis zum Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes 
für das folgende Haushaltsjahr weiter. § 18 Absatz 2 
LHO bleibt hiervon unberührt.

§ 34 
Schulgirokonten

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur wird ermächtigt, durch eine Richtlinie, die der 
Zustimmung des Finanzministeriums bedarf, die 
Einrichtung von Girokonten bei Kreditinstituten für 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft zu regeln. 

§ 35 
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über 

die Stiftungsuniversität zu Lübeck

Abweichend von § 9 Absatz 5 des Gesetzes über die 
Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) vom 24. Sep-
tember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 306), geändert 
durch Gesetz vom 11. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 2), darf die Stiftungsuniversität außerhalb der nach 
§ 4 Absatz 4 StiftULG oder § 8 a Absatz 2 Hoch-
schulgesetz festgelegten Personalkostenobergrenze 
zusätzlich Beschäftigte und Beamtinnen und Beamte 
einstellen, wenn die damit verbundenen Ausgaben 
durch die mit den Hochschulen für die zum Zukunfts-
vertrag Studium und Lehre stärken geschlossenen Ver-
einbarungen gedeckt sind. Die für zusätzlich Beschäf-
tigte nach Satz 1 anfallenden Personalkosten müssen 
nicht aus dem Stiftungsvermögen finanziert werden. 
Im Übrigen bleibt § 9 Absatz 5 StiftULG unberührt.

§36 
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über 

die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein

Abweichend von § 92 Absatz 9 des Gesetzes über die 
Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein vom 5. Februar 2016 (GVOBl Schl.-H. S. 184), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 
2020 (GVOBl. Schl-H. 2021, S. 2), legt das Finanzmi-
nisterium im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur nach Zustimmung 
des Landtags den Kreditrahmen für das Klinikum fest.

§ 37 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. Februar 2021

 D a n i e l  G ü n t h e r M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerpräsident Finanzministerin

 C l a u s  C h r i s t i a n  C l a u s e n K a r i n  P r i e n
 Minister Ministerin
 für Justiz, Europa und Verbraucherschutz für Bildung, Wissenschaft und Kultur

 D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
 Ministerin Minister
 für Inneres, ländliche Räume, Integration für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
 und Gleichstellung Natur und Digitalisierung

 D r.  B e r n d  B u c h h o l z D r.  H e i n e r  G a r g
 Minister Minister
 für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
 und Tourismus und Senioren
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1869/2021
Haushaltsbegleitgesetz 2021

Vom 25. Februar 2021
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht
Artikel 1 Änderung des Schulgesetzes
Artikel 2 Änderung des Gesetzes über die Errich-

tung eines Sondervermögens „Infrastruk-
turModernisierungsProgramm für unser 
Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“

Artikel 3 Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
von Artikel 61 der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein

Artikel 4 Änderung des Beamtenversorgungsgeset-
zes Schleswig-Holstein

Artikel 5 Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 6 Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 7 Änderung der Landeshaushaltsordnung 
Schleswig-Holstein

Artikel 8 Änderung des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein

Artikel 9 Änderung des Kindertagesförderungsge-
setzes

Artikel 10 Änderung des Gesetzes über die Land-
wirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Artikel 11 Inkrafttreten
Artikel 1 

Änderung des Schulgesetzes1)
Das Schleswig-Holsteinische Schulgesetz vom 24. 
Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
1. Juli 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 399), wird wie 
folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird im Siebten Teil die 

Bezeichnung des § 123 a wie folgt geändert:
„§ 123 a Zuschuss für Einrichtungen der Lehrkräf-
tebildung für Ersatzschulen und bei zusätzlichen 
Bildungsgängen“

2. In § 121 wird der folgende neue Absatz 7 eingefügt:
„Allgemein bildende oder berufsbildende Ersatz-
schulen, deren Schülergesamtzahl jahresdurch-
schnittlich gemäß § 119 Absatz 4 Satz 1 und 
Satz 2 einen Anteil von mindestens 3 % inklu-
siv beschulter Schülerinnen und Schüler mit ei-
nem sonderpädagogischen Förderbedarf in dem 
Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ aufweist, 
erhalten auf Antrag für jede Schülerin oder jeden 
Schüler mit diesem Förderschwerpunkt zusätzlich 
einen Zuschuss in Höhe von 4.500 Euro.“

3. § 123 a wird wie folgt geändert:

1) Ändert Ges. i.d.F. vom 24. Januar 2007, GS  Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 223-9

a) Die Norm erhält die folgende neue Bezeichnung:
„Zuschuss für Einrichtungen der Lehrkräftebil-
dung für Ersatzschulen und bei zusätzlichen 
Bildungsgängen“

b) Absatz 1 erhält die folgende Fassung:
„Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung für Lehrkräfte an Ersatzschulen können 
nach Maßgabe des Haushaltes Zuschüsse zu 
ihren Personal- und Sachkosten erhalten.“

4. In § 124 erhält Absatz 2 die folgende Fassung:
„(2) Der Träger der Schulen der dänischen Minderheit 
erhält einen Zuschuss von 100 % der nach § 121 
Absatz 1 bis 7 zu berechnenden Schülerkosten-
sätze. Abweichend von § 122 Absatz 5 Satz 3 wird 
für jede Schülerin und für jeden Schüler bis ein-
schließlich zur Jahrgangsstufe 10 für nicht bereits 
in den Sachkosten enthaltene Kosten der Schü-
lerbeförderung ein Betrag in Höhe von 300 Euro 
berücksichtigt. Die §§ 119, 122 Absatz 7, 123 und 
123 a finden entsprechende Anwendung.“

5. § 150 wird gestrichen.
Artikel 2 

Änderung des Gesetzes über 
die Errichtung eines Sondervermögens 

„InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser 
Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“2)

Das Gesetz über die Errichtung eines Sonderver-
mögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm für 
unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ vom 
16. Dezember 2015, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. 2018 S. 2), 
wird wie folgt geändert:
§ 2 wird wie folgt geändert:
1. Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe l) erhält folgende 

Fassung:
„l) Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubaumaß-

nahmen für Frauenfacheinrichtungen,“
2. Es wird folgender Absatz 5 neu angefügt:

„(5) Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 
2030 können dem Landeshaushalt zur Liquiditäts-
steuerung zugeführt werden. In diesem Fall ist zu 
Gunsten der Zwecke des § 2 Absätze 1 bis 3 die-
ses Gesetzes eine Rücklage in derselben Höhe zu 
bilden. Die Rückführung der dem Sondervermögen 
IMPULS entnommenen Beträge erfolgt bedarfsge-
recht. Eine Entnahme aus der Rücklage über den 
Landeshaushalt zur unmittelbaren Wahrnehmung 
der Zwecke des § 2 Absätze 1 bis 3 dieses Ge-
setzes steht der bedarfsgerechten Rückführung an 
das Sondervermögen nach Satz 3 gleich.“

2) Ändert Ges. vom 16. Dezember 2015, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 631-11
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Artikel 3 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

von Artikel 61 der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein3)

Das Gesetz zur Ausführung von Artikel 61 der Ver-
fassung des Landes Schleswig-Holstein vom 13. De-
zember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 612) wird wie folgt 
geändert:
In § 6 wird Absatz 2 wie folgt gefasst:
„(2) Zur Wahrung der Symmetrie der Konjunkturbe-
reinigung nach Artikel 61 Absatz 2 der Verfassung 
des Landes Schleswig-Holstein wird zudem ein Kre-
ditaufnahmekonto geführt. Auf diesem Konto wird 
die jährliche um finanzielle Transaktionen bereinigte 
Nettokreditaufnahme nach Absatz 3 kumuliert er-
fasst. Der Saldo des Kontos kann nicht negativ wer-
den und weist zu Beginn des Jahres 2020 einen 
Saldo von Null aus. Kreditaufnahmen oder Tilgun-
gen nach § 8 sind auf dem Kreditaufnahmekonto 
nicht zu berücksichtigen. Die Konjunkturkomponente 
nach § 5 Absatz 2 wird um eine Abzugsposition 
verringert. Diese Abzugsposition ist die Differenz 
aus der Konjunkturkomponente und dem Saldo des 
Kreditaufnahmekontos des jeweiligen Vorjahres. Die 
Abzugsposition darf hierbei nicht negativ werden.“

Artikel 4 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes4)

Das Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein 
vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
8. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 516), wird 
wie folgt geändert:
In § 64 erhält Absatz 9 folgende Fassung:
„(9) Für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amte, deren Versetzung in den Ruhestand nach § 36 
Absätze 1 bis 3 LBG vor dem 1. Januar 2021 wirk-
sam geworden ist und die in besonderem dienstlichen 
Interesse eine Erwerbstätigkeit für ihren früheren 
Dienstherrn ausüben, kann das für das Beamtenver-
sorgungsrecht zuständige Ministerium auf Antrag der 
obersten Dienstbehörde bis zum 31. Dezember 2022 
Ausnahmen von dem Ruhen der Versorgungsbezüge 
nach Absatz 1 zulassen.“

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch5)

Das Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch vom 22. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Ge-
setzes vom 8. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 220), 
wird wie folgt geändert:

3) Ändert Ges. i.d.F. vom 13. Dezember 2019, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 630-2

4) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-22

5) Ändert Ges. vom 22. März 2018, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 867-2

1. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird gestrichen.
b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Ab-

sätze 2 und 3.
2. In § 12 Absatz 3 wird das Wort „unterschreiten“ 

durch das Wort „überschreiten“ ersetzt.
Artikel 6 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch6)

Das Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch vom 31. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 90), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Ge-
setzes vom 8. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 220), 
wird wie folgt geändert:
In § 8 Absatz 3 wird das Wort „unterschreiten“ durch 
das Wort „überschreiten“ ersetzt.

Artikel 7 
Änderung der Landeshaushaltsordnung 

Schleswig-Holstein7)
Die Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein 
vom 29. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 381), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21. Februar 2018 
(GVOBl. S. 58), wird wie folgt geändert:
In § 95 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Die Vorlage- und Auskunftspflicht nach den Ab-
sätzen 1 und 2 umfasst auch elektronisch gespei-
cherte Daten sowie deren automatisierten Abruf. Die 
Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen 
bleibt unberührt.“

Artikel 8 
Änderung des Besoldungsgesetzes 

Schleswig-Holstein8)
Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 8. September 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 516), wird wie folgt geändert:
1. Der nach Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 

8. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 516) dem 
§ 79 angefügte Absatz 7 wird Absatz 8.

2. In der Anlage 1 wird die Besoldungsgruppe A 16 
wie folgt geändert:
a) Der Amtsbezeichnung „Landesbeauftragte 

oder Landesbeauftragter für Menschen mit 
Behinderung“ wird die Fußnote „7)“ eingefügt.

b) Die Fußnote „7)“ wird wie folgt gefasst:

„7) Das Grundgehalt der oder des Landesbe-
auftragten für Politische Bildung und der 
oder des Landesbeauftragten für Men-
schen mit Behinderung bemisst sich ab-

6) Ändert Ges. vom 31. März 2015, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 867-15

7) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 29. Juni 
1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 630-1

8) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-20



Nr. 4 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 11. März 2021 203

weichend von § 28 Abs. 1 SHBesG nach 
der höchsten Erfahrungsstufe.“

3. In der Anlage 1 wird die Besoldungsgruppe B 2 
wie folgt geändert:
Nach dem Spiegelstrich mit der Amtsbezeichnung 
„als Leiterin oder Leiter des Amtes für Bundesbau“ 
wird ein Spiegelstrich und die Amtsbezeichnung 
„Leiterin oder Leiter des Amtes für Planfeststel-
lung Verkehr“ eingefügt.

Artikel 9 
Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes9)

Das Kindertagesförderungsgesetz vom 12. Dezem-
ber 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 10. Dezember 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 998), wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht erhält die Überschrift des 

Teil 8 folgende Fassung: 
„Übergangs- und Sondervorschriften, Evaluation“.

2. Der Inhaltsübersicht wird die Überschrift „§ 59 
Ausnahme von der Elternbeitragserhebung auf-
grund der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2021“ 
angefügt.

3. In § 37 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „18. Ap-
ril 2018“ durch die Angabe „25. Oktober 2020“ 
ersetzt.“

4. Die Überschrift des Teil 8 erhält folgende Fassung:
„Übergangs- und Sondervorschriften, Evaluation“.

5. Folgender § 59 wird angefügt:
„§ 59 

Ausnahme von Elternbeitragserhebung auf-
grund der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2021
(1) Für die Monate im Jahr 2021, in denen das 
Betreten von Kindertageseinrichtungen durch eine 
Rechtsverordnung nach § 32 IfSG oder durch 
eine Schutzmaßnahme nach § 28 Absatz 1 IfSG 
grundsätzlich untersagt und nur eine Notbetreu-
ung mit eingeschränkter Gruppengröße zugelas-
sen ist, dürfen der Einrichtungsträger abweichend 
von § 31 Absatz 1 keine Elternbeiträge erheben 
und der örtliche Träger abweichend von § 50 
keine Kostenbeiträge festsetzen. Für die Monate 
im Jahr 2021, in denen der Besuch von Kinder-
tageseinrichtungen durch eine Rechtsverordnung 
nach § 32 IfSG oder durch eine Schutzmaßnahme 
nach § 28 Absatz 1 IfSG beschränkt ist, jedoch 
alle Kinder ohne andere zumutbare Betreuungs-
möglichkeit gefördert werden dürfen, dürfen die 
Einrichtungsträger von den Eltern der weiterhin 
ausgeschlossenen Kinder keine Beiträge erheben. 
Sofern die Untersagung oder Beschränkung nicht 
den ganzen Monat betrifft, sind die Beiträge an-
teilig zu verringern. Gezahlte Beiträge sind zurück-
zuerstatten oder innerhalb von zwei Monaten mit 
einem Beitrag zu verrechnen.

9) Ändert Ges. vom 12. Dezember 2019, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 850-1

(2) Die Standortgemeinde erstattet den Einrich-
tungsträgern auf Antrag innerhalb von zwei Mo-
naten die ausgefallenen Elternbeiträge. Für die 
Berechnung der ausgefallenen Elternbeiträge nach 
Absatz 1 Satz 1 kann der Einrichtungsträger die 
Höhe der Einnahmen des letzten Vormonats ohne 
Betretungsverbote als ausgefallene Elternbeiträge 
abrechnen. Das Ministerium stellt Antragsvor-
drucke zur Verfügung. Der Träger muss sich den 
Betrag gegenrechnen lassen, den er infolge von 
Kurzarbeit in der Kindertageseinrichtung erspart.
(3) Der örtliche Träger erstattet den Standortge-
meinden auf Antrag ihre Aufwendungen nach Ab-
satz 2 und gleicht ihnen die in den kommunalen 
Kindertageseinrichtungen nicht erhobenen Eltern-
beiträge aus. Für die ausgefallenen Elternbeiträge 
der kommunalen Kindertageseinrichtungen gilt 
Absatz 2 Satz 2 bis 4 entsprechend. Der örtliche 
Träger kann Rückforderungsansprüche gegen den 
Einrichtungsträger wegen überzahlter Leistun-
gen nach § 7 mit dem Erstattungsanspruch der 
Standortgemeinde im Einvernehmen mit dieser ver-
rechnen. In diesem Fall verringert sich der Erstat-
tungsanspruch des Einrichtungsträgers gegen die 
Standortgemeinde nach Absatz 2 entsprechend.
(4) Das Land gleicht dem örtlichen Träger die nach 
Absatz 1 Satz 1 nicht erhobenen Kostenbeiträge 
für die Kindertagespflege aus und erstattet dem 
örtlichen Träger die Aufwendungen nach Absatz 3 
sowie Aufwendungen für die Beitragsfreistellung 
der in anderen Bundesländern oder im Ausland 
geförderten Kindern (§ 34). Der örtliche Träger 
muss sich die aufgrund der nach Absatz 1 nicht 
erhobenen Beiträge erzielten Ersparnisse aus der 
Geschwisterermäßigung und der sozialen Ermä-
ßigung nach § 7 anrechnen lassen. Hierbei gilt in 
den Fällen des Absatz 1 Satz 1 ein Betrag in der 
Höhe der Aufwendungen des örtlichen Trägers für 
die Geschwisterermäßigung und soziale Ermäßi-
gung des letzten Vormonats ohne Betretungsver-
bote als erspart. In den Fällen des Absatz 1 Satz 2 
gilt ein Betrag in Höhe der Differenz zwischen 
den Aufwendungen des letzten Vormonats ohne 
Betretungsverbote und den tatsächlichen Aufwen-
dungen im betroffenen Monat als erspart. Der ört-
liche Träger soll den Antrag innerhalb von sechs 
Monaten nach Aufhebung der Beschränkungen 
bei dem Ministerium stellen. Das Ministerium 
stellt Antragsvordrucke bereit.“

Artikel 10 
Änderung des Gesetzes über die Landwirtschafts-

kammer Schleswig-Holstein10)

Das Gesetz über die Landwirtschaftskammer Schles-
wig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Februar 2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 28), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2014 

10) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 26. Fe-
bruar 2002, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 780-3
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(GVOBl. Schl.-H. S. 328), Ressortbezeichnungen zu-
letzt ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert:

1. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Rechnungs-
jahres“ durch das Wort „Geschäftsjahres“ er-
setzt.

b) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 
neu eingefügt:

„Bei der Bestimmung der Höhe der Umlage 
soll die Landwirtschaftskammer insbesondere 
die Entwicklung der Personalkosten berück-
sichtigen.“

c) Der bisherige Absatz 1 Satz 2 wird Absatz 1 
Satz 3.

d) Der bisherige Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen.

e) In § 20 Absatz 2 werden die Worte „im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium“ ge-
strichen. 

2. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung und 
die Landwirtschaftskammer schließen Verein-
barungen über die Verwendung der Landes-
mittel ab.“

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Weiterhin erstattet das Land der Landwirt-
schaftskammer Versorgungsbezüge, Witwen- 
und Waisengelder sowie Beihilfen für Beamtin-
nen und Beamte, die im Rahmen genehmigter 
Stellenpläne für die in § 2 Absatz 1 genannten 
Aufgaben eingestellt wurden.“

3. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Worte „und des 
Finanzministeriums“ gestrichen.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 neu 
eingefügt:

„(2) Ist der Wirtschaftsplan bei Beginn des 
Geschäftsjahres noch nicht genehmigt, so 
darf die Landwirtschaftskammer bis zur Ge-
nehmigung Aufwendungen entstehen lassen 
und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung 
sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die 
Weiterführung notwendiger Aufgaben unauf-
schiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, 
Beschaffungen und sonstige Leistungen, für 
die im Wirtschaftsplan des Vorjahres Beträge 
vorgesehen waren, fortsetzen.“

c) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden Absätze 3 
bis 6.

4. § 24 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Landwirtschaftskammer untersteht 
hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht 
zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen 
werden, der Rechtsaufsicht und bei der Erle-
digung von Aufgaben, die zur Erfüllung nach 
Weisung übertragen wurden, der Fachaufsicht. 
Die Aufsicht wird durch das Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Na-
tur und Digitalisierung ausgeübt, soweit durch 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.“

b) In Absatz 2 Satz 1 und 2 werden die Worte 
„Ministerin oder Minister für ländliche Räume, 
Landesplanung, Landwirtschaft und Touris-
mus“ jeweils durch die Worte „für Landwirt-
schaft zuständige Ministerin oder der für Land-
wirtschaft zuständige Minister“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 5 werden die Worte „im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium“ gestrichen.

5. In § 25 Absatz 1 werden die Worte „im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium“ gestrichen.

Artikel 11 
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Abwei-
chend von Satz 1 treten Artikel 5 Nummer 2 und 
Artikel 6 zum 1. Januar 2020 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. Februar 2021

 D a n i e l  G ü n t h e r M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerpräsident Finanzministerin

 C l a u s  C h r i s t i a n  C l a u s e n K a r i n  P r i e n
 Minister Ministerin
 für Justiz, Europa und Verbraucherschutz für Bildung, Wissenschaft und Kultur

 D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
 Ministerin Minister
 für Inneres, ländliche Räume, Integration für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
 und Gleichstellung Natur und Digitalisierung

 D r.  B e r n d  B u c h h o l z D r.  H e i n e r  G a r g
 Minister Minister
 für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
 und Tourismus und Senioren
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 19. Februar 2021 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/210219_AenderungsVO_Bekaempfungsverordnung.html erfolgt.

Landesverordnung 
zu Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung*)

Vom 19. Februar 2021
Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie § 28a Absatz 1, 3, 
4 und 5 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3136), verordnet die Landesregierung: 

Artikel 1 
Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung

Die Corona-Bekämpfungsverordnung vom 22. Ja-
nuar 2021 (ersatzverkündet am 22. Januar 2021, 
unverzüglich bekanntgemacht im GVOBl. Schl.-H. 
S. 91), geändert durch Verordnung vom 12. Februar 
2021 (ersatzverkündet am 12. Februar 2021 auf 
der Internetseite https://www.schleswig-holstein.
de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/ 210212_ 
aenderung_corona-vo.html), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 4 wird wie folgt geändert.

a) In Satz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort 
„Person“ ein Semikolon und die Worte „Kinder 
bis zur Vollendung des vierzehnten Lebensjah-
res der jeweiligen Haushalte zählen dabei nicht 
mit“ eingefügt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Notwendige Begleitpersonen von Personen, 
die über einen Ausweis für schwerbehinderte 
Menschen mit dem Merkzeichen B, H, Bl, Gl 
oder TBl verfügen, sind bei den Beschränkun-
gen für Ansammlungen und Zusammenkünfte 
nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen.“

2. § 2a Absatz 1a wird wie folgt geändert:

Die Worte „OP-Maske oder eine Maske der Stan-
dards FFP2, N95 oder KN95“ werden durch die 
Worte „medizinische oder vergleichbare Maske 
oder eine Maske ohne Ausatemventil der Stan-
dards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder 
KF94“ ersetzt.

3. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert.

a) Nach Nummer 6 werden folgende Nummern 7 
und 8 eingefügt: 

„7. für ärztlich oder psychotherapeutisch ver-
ordnete Gruppentherapien,“

 8. für die Teilnahme an von der Kultusminis-
terkonferenz anerkannten Schüler- und 
Jugendwettbewerben soweit eine digitale 
Teilnahme nicht möglich ist,“.

b) Die bisherige Nummer 7 wird zu Nummer 9.

4. § 12 wird wie folgt geändert:

Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen.

5. § 12a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für 

1. die Durchführung von prüfungsvorberei-
tendem Unterricht an Volkshochschulen, 
soweit dieser dem Erwerb eines Schulab-
schlusses im Schuljahr 2020/21 dient;

2. die Durchführung von prüfungsvorberei-
tendem Unterricht bei Integrationskursen, 
Berufssprachkursen, Erstorientierungskur-
sen sowie Starterpaket für Flüchtlinge-Kur-
sen, soweit eine digitale Teilnahme nicht 
möglich ist.“

b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 
und 4 angefügt:

„(3) Die Vorschriften über öffentliche berufs-
bildende Schulen gelten entsprechend für

1.  die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, 

2.  die von den Heilberufekammern durchge-
führte überbetriebliche Berufsausbildung,

3. Vorbereitungskurse für berufliche Bildungs-
abschlüsse und für Meisterprüfungen sowie

4. Gesundheitsfach- und Pflegeschulen.

(4) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für den prakti-
schen Fahrunterricht für berufsbezogene Aus-
bildungen sowie den praktischen und theore-
tischen Unterricht zum Erwerb der Grundqua-
lifikation und Weiterbildung nach §§ 2 und 5 
des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes vom 
26. November 2020 (BGBl. I S. 2575), wenn sich 
beim Fahrunterricht im Fahrzeug nicht mehr als 
zwei Personen befinden. Nach Maßgabe von § 4 
Absatz 1 ist ein Hygienekonzept zu erstellen. 
Während des gesamten Unterrichts ist eine quali-
fizierte Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe 

*) Ändert LVO vom 22. Januar 2021, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 2126-13-40
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von § 2a Absatz 1a zu tragen. Die Kontaktdaten 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben.“

6. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„(2) Absatz 1 und § 2a Absatz 3 gelten nicht 
für stationäre Einrichtungen der Erziehungs-
hilfe mit Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII.

(3) In Innen- und Außenbereichen von Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflegestellen 
haben alle Personen eine qualifizierte Mund-Na-
sen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a Absatz 1a 
zu tragen. Satz 1 gilt nicht für Kinder vor der 
Einschulung. Satz 1 gilt auch nicht für Betreu-
ungskräfte, soweit dies aus pädagogischen 
Gründen situationsabhängig erforderlich ist. In 
Horten gelten die Ausnahmen aus § 2 Absatz 2 
der Schulen-Coronaverordnung entsprechend. 
Im Übrigen gelten die Ausnahmen des § 2a 
Absatz 3 Satz 2 entsprechend.“

b) Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen.

7. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 6 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Buchstabe e wird folgender 
Buchstabe f eingefügt:

„f) § 12a Absatz 4 Satz 2,“

bbb) Die bisherigen Buchstaben f bis i wer-
den zu Buchstaben g bis j.

bb) Nummer 9 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Buchstabe d wird folgender 
Buchstabe e eingefügt:

„e) § 12a Absatz 4 Satz 4,“

bbb) Die bisherigen Buchstaben e bis g bis 
werden zu Buchstaben f bis h.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird nach dem Buchstaben b 
folgender Buchstabe c eingefügt:

„c) § 12a Absatz 4 Satz 3,“

bb)  Die bisherigen Buchstaben c und d werden 
zu Buchstaben d und e.

cc) Nach dem neuen Buchstaben e wird fol-
gender Buchstabe f angefügt: 

„f) § 16 Absatz 3 Satz 1“.

dd) Der bisherige Buchstabe e wird zu Buch-
stabe g.

8. In § 22 Absatz 2 wird die Angabe „21. Februar“ 
durch die Angabe „28. Februar“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 19. Februar 2021 

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident  Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend,
  Familie und Senioren 
Begründung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 19. Februar 2021 gemäß 
§ 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

A. Allgemein

Die tiefgreifenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung haben in den vergangenen Wochen zu einem deutlichen Rück-
gang des Infektionsgeschehens geführt. Dies wurde dadurch ermöglicht, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Kon-
takte noch weiter reduziert und die Einschränkungen des Lebens auch über diesen langen Zeitraum diszipliniert und 
besonnen mitgetragen haben. 

Derzeit bewegen sich die Zahlen mit leicht sinkender Tendenz. Aktuell (Stand 17. Februar 2021) haben in Schleswig-
Holstein sechs Kreise und kreisfreie Städte die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 
7 Tagen überschritten (Stand 27. November 2020: 5 Kreise und kreisfreie Städte). Ein Kreis hat aktuell die Zahl von 
100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen überschritten. Der höchste Inzidenzwert liegt aktuell 
(Stand 17. Februar 2021) bei 185,2 in der kreisfreien Stadt Flensburg. Die 7-Tages-Inzidenz liegt im Landesschnitt aktuell 
bei 52,4 (Stand 17. Februar 2021).

Gleichzeitig breiten sich Varianten des Coronavirus mit veränderten Eigenschaften aus. Daher müssen die Kontaktbe-
schränkungen aktuell beibehalten werden. Im Übrigen wird auf die Begründung der Landesverordnung vom 22. Januar 
2021 (im Internet abrufbar unter der Adresse https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/landesverordnung-zur-
bekampfung-des-coronavirus-sars-cov-2-vom-22-januar-2021) Bezug genommen.

B. Im Einzelnen

Zu Artikel 1 (Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung)

Zu Nummer 1 (Änderung von § 2 – Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; Kontaktbeschränkungen)

Die Altersgrenze der Kinder, die bei den Kontaktbeschränkungen nicht mitgerechnet werden, wird auf 14 Jahre ange-
hoben. Die Kinder müssen allerdings den entsprechenden Haushalten angehören. 
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Notwendige Begleitpersonen für Menschen mit Schwerbehinderung werden in weiterem Umfang von den Kontaktbe-
schränkungen ausgenommen. Dies gilt zukünftig auch dann, wenn im Ausweis für Menschen mit Schwerbehinderung 
das Merkzeichen H, Bl, Gl oder TBl eingetragen ist. Deren Bedeutung ergibt sich jeweils aus § 3 Absatz 1 der Schwerbe-
hindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert 
durch Artikel 42 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652).

Zu Nummer 2 (Änderung von § 2a – Mund-Nasen-Bedeckung)

Es handelt sich um eine Präzisierung, welche Anforderungen an eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung bestehen. 
Anstatt des missverständlichen Begriffs „OP-Maske“ wird der technische Begriff „medizinische Maske“ aus der euro-
päischen Norm DIN EN 14683:2019+AC:2019 verwendet. Zulässig sind auch industriell hergestellte Masken, die ebenso 
wie medizinische Masken aus mehrlagigem Vlies gefertigt sind und eine vergleichbare Schutzwirkung bieten, auch 
wenn sie nicht über eine Zulassung als Medizinprodukt verfügen.

Neben FFP2-Masken werden noch weitere Masken zugelassen, die über eine vergleichbare Schutzwirkung verfügen. 
Dabei handelt es sich um Masken, die folgenden internationalen Standards genügen:

– P2: Australischer/Neuseeländischer Standard AS/NZ 1716:2012, 

– DS2: Japanischer Standard JMHLW-Notification 214,2018 und 

– KF94: Koreanischer Standard 1st Class KMOEL-2017-64. 

Darüber hinaus werden zur Klarstellung auch FFP3-Masken nach der europäischen Norm DIN EN 149:2001+A1:2009 
mit einer noch besseren Schutzwirkung aufgeführt.

Zu Nummer 3 (Änderung von § 5 – Veranstaltungen)

In § 5 Absatz 2 wird eine neue Ziffer 7 eingefügt. Damit sind künftig auch ärztlich oder psychotherapeutisch verordnete 
Gruppentherapien möglich. Bei diesen Veranstaltungen ist es sachgerecht, dass diese aus medizinischen Gründen auch 
während der Pandemie stattfinden.

Außerdem wird eine neue Ziffer 8 für die in digitalem Format nicht mögliche Teilnahme an Schüler- und Jugendwett-
bewerben ergänzt, die von der Kultusministerkonferenz anerkannt sind, wie etwa die Wettbewerbe „Jugend musiziert“ 
und „Jugend forscht“. Dabei ist es unschädlich, wenn nach den Teilnahmebedingungen auch junge Erwachsene 
teilnehmen dürfen.

Zu Nummer 4 (Änderung von § 12 – Schulen und Hochschulen)

Absatz 3 und 4 werden gestrichen und in § 12a Absatz 3 neu aufgenommen. 

Zu Nummer 5 (Änderung von §12a – Außerschulische Bildungsangebote)

In Absatz 2 werden wird der prüfungsvorbereitende Unterricht in Integrationskursen, Berufssprachkursen, Erstorien-
tierungs- sowie Starterpaket für Flüchtlinge (STAFF)-Kursen dem zum Erwerb eines Schulabschlusses prüfungsvorbe-
reitenden Unterricht an Volkshochschulen gleichgestellt. Integrationskurse und Berufssprachkurse sind solche nach 
§§ 43 und 45a des Aufenthaltsgesetzes.

Zur Reduzierung der Infektionswahrscheinlichkeit sollen außerschulische Bildungsangebote grundsätzlich als Fern-
unterricht durchgeführt werden. Dies ist jedoch bei qualifizierten Sprachprüfungen nicht möglich. Zur Erreichung der 
Ausbildungs- oder Lernziele und um die Integration nicht weiter zu verzögern, sind insbesondere Prüfungen erforderlich. 
Die Durchführung des prüfungsvorbereitenden Unterrichts im letzten Modul beziehungsweise in den letzten 100 UE 
der Integrations-, Berufssprach-, Erstorientierungs- und Starterpaket für Flüchtlinge-Kurse vor der Prüfung sind daher 
auch als Präsenzunterricht unter Einhaltung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen zulässig.

Lerngruppen sollten grundsätzlich nicht durchmischt werden und Gemeinschaftsräume nur zeitlich versetzt von Lern-
gruppen betreten werden. Eine Gruppengröße von maximal 10 Personen unter Einhaltung des Mindestabstands sollte 
nicht überschritten werden.

In Absatz 3 wird aus systematischen Gründen der bisherige § 12 Absatz 4 aufgenommen. Der bisher in § 12 Absatz 3 
geregelte Bereich der Gesundheitsfach- und Pflegeschulen wird hierher verschoben; auch insoweit sollen die Vorschrif-
ten über öffentliche berufsbildende Schulen gelten. Diese ergeben sich insbesondere aus den vom Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur auf der Grundlage von § 12 Absatz 1 erlassenen Verordnungen.

In Absatz 4 werden die Regelungen für den Fahrunterricht gesondert geregelt. Praktischer Unterricht ist zulässig, je-
doch nur für die berufliche Ausbildung. Theorieunterricht darf nur Online erfolgen. Dem Begriff der „berufsbezogenen 
Ausbildung“ unterfallen die Ausbildungen 

a) zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen C/CE/D/DE,

b) zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse B/BE in Förderung der Bundesagentur für Arbeit, 

c) zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse B/BE bei stichhaltiger Arbeitgeberbescheinigung und bei eindeutiger Berufs-
bezogenheit, 

d) zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse L und T (z.B. für Landwirte, Lohnunternehmer, siehe § 6 Absatz 5 Fahrerlaubnis-
Verordnung) 

sowie die Fahrausbildung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes, 
des Technischen Hilfswerkes oder einer vergleichbaren Einrichtung. 

Der Nachweis der Berufsbezogenheit beim Erwerb der Fahrerlaubnisklasse B/BE ist durch eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers nachzuweisen. Fahrschüler und deren Eltern können keine Berufsbezogenheit nachweisen. Zu den von 
der Verordnung erfassten Berufszweigen gehören beispielsweise ambulante Pflegedienste, Postboten, Kurierdienste, 
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Lieferdienste, Autohäuser, Außendienste, Taxi- und Mietwagengewerbe, Schülerbeförderung (in Kleinbussen), Hand-
werker oder Dienstleister. 

Ein Formblatt zum Download für den Arbeitgeber wird auf der Seite des MWVATT (oder einer anderen geeigneten 
Stelle) bereitgestellt. Dieses Formblatt ist bei der praktischen Fahrausbildung mitzuführen und auf Verlangen den Ord-
nungsbehörden bei Kontrollen vorzulegen. Die Verantwortung für die Mitnahme liegt allein beim Fahrlehrer.

Der theoretische und praktische Unterricht zum Erwerb der Grundqualifikation nach § 2 und der Weiterbildung nach § 5 
des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes kann in Präsenz erfolgen.

Im Übrigen gelten die weiteren normierten Anforderungen. Im Fahrzeug dürfen sich nicht mehr als zwei Personen 
befinden. Zudem ist ein Hygienekonzept zu erstellen und während des gesamten Unterrichts ist eine qualifizierte Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a Absatz 1a zu tragen. Die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben.

Zu Nummer 6 (Änderung von § 16 – Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe)

In § 16 werden die landesweiten Betretungsverbote in Kindertageseinrichtungen in den bisherigen Absätzen 2 und 3 
aufgehoben. Damit können die Kindertagesstätten im Land grundsätzlich entsprechend des Phasenmodells zum Hoch-
fahren der Kita-Betreuung in Schleswig-Holstein 2021 in den sogenannten „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
zurückkehren“. Für einige Kreise und kreisfreie Städte wird es jedoch gesonderte Regelungen in Allgemeinverfügungen 
geben, da das Infektionsgeschehen dort noch keine vollständige Öffnung von Kitas erlaubt.

Flankiert werden die Öffnungsschritte ab dem 22. Februar 2021 mit einer Teststrategie für die Beschäftigten in den 
Einrichtungen sowie die Kindertagespflegepersonen. Diese sollen die Möglichkeit erhalten, sich bis Ostern zwei Mal 
die Woche kostenlos testen zu lassen; das entsprechende Verfahren befindet sich in der Abstimmung mit den betei-
ligten Akteuren.

Absatz 3 wird neu gefasst und regelt die Pflicht zum Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung in den Ein-
richtungen und deren Außengelände. Für pädagogische Fachkräfte sind bereichsspezifisch Ausnahmen vorgesehen. 
Diese können in der Betreuung der Kinder mit Blick auf das Kindeswohl situationsabhängig, zum Beispiel zur gezielten 
Sprachförderung oder beim Streitschlichten und Trösten der Kinder, vorübergehend auf das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung verzichten. In der Kindertagesstätte betreute Kinder vor der Einschulung sind von der Maskenpflicht aus-
genommen. Für Kinder in Hortgruppen gelten – wie bisher – die Regelungen der Schulen-Coronaverordnung. Um eine 
Durchsetzung der Maskenpflicht insbesondere gegenüber einrichtungsfremden Personen und Besuchern angemessen 
gewährleisten zu können, sind Verstöße auch als Ordnungswidrigkeit verfolgbar.

Zu Nummer 7 (Änderung von § 21 – Ordnungswidrigkeiten)

Der Katalog der Ordnungswidrigkeiten wird an die Änderungen angepasst.

Zu Nummer 8 (Änderung von § 22 – Inkrafttreten; Außerkrafttreten)

Die Geltungsdauer der Corona-Bekämpfungsverordnung wird zunächst um eine Woche verlängert. 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Der Artikel regelt das Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung.

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 20. Februar 2021 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210219_ 
Schulen-Coronaverordnung.html erfolgt.

Landesverordnung  
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO)
Vom 20. Februar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-46

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 Satz 1 
und 2, § 28a Absatz 1 Nummer 1, 2 und 16 so-
wie Absatz 3, 5 und 6 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 a des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I. S. 3136), in Verbindung mit § 12 
Absatz 1 der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 
22. Januar 2021 (ersatzverkündet am 22. Januar 2021, 

unverzüglich bekannt gemacht im GVOBl. Schl.-H. 
S. 91), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Fe-
bruar 2021 (ersatzverkündet am 19. Februar 2021 auf 
der Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/ 
DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210219_ 
AenderungsVO_Bekaempfungsverordnung.html), 
verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur:



Nr. 4 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 11. März 2021 209

§ 1 
Anwendungsbereich; 

Begriff der Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Diese Verordnung gilt für alle Schulen im Anwen-
dungsbereich des Schleswig-Holsteinischen Schulgeset-
zes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. 
S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 12. November 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 808).

(2) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Aus-
breitung von Tröpfchen und Aerosolen durch Hus-
ten, Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine 
Bedeckung mit Hand oder Arm oder die Verwendung 
einer Maske mit Ausatemventil oder eines Visiers 
reicht nicht aus, soweit in der Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist. Abweichend von Satz 1 ist die 
Verwendung eines das ganze Gesicht abdeckenden 
Visiers durch Gebärdendolmetscherinnen, Gebär-
dendolmetscher, Kommunikationshelferinnen oder 
Kommunikationshelfer ausreichend, die für Personen 
mit Hörbehinderung tätig sind. Satz 1 gilt nicht für 
Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen 
oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Na-
sen-Bedeckung tragen und dies glaubhaft machen 
können; § 6 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 2 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
auf dem Gelände von Schulen

(1) Auf dem Gelände von Schulen ist im Zusammen-
hang mit schulischen Veranstaltungen eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 
zu tragen.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind

1. Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unter-
richtsraumes, wenn keine anderen Personen mit 
Ausnahme von Schülerinnen und Schülern der-
selben Kohorte und von an der Schule tätigen 
Personen anwesend sind;

2. Schülerinnen und Schüler in den ihrer Kohorte 
zugewiesenen Bereichen des Schulhofs oder der 
Mensa, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu Personen außerhalb der eigenen Kohorte 
eingehalten wird;

3. Schülerinnen und Schüler beim Sportunterricht;

4. an Schulen tätige Personen, soweit sie ihren kon-
kreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Ein-
haltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern 
zu anderen Personen sichergestellt ist.

§ 3 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes

(1) Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes haben Schülerinnen und Schüler so-

wie die sie begleitenden Personen eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 zu 
tragen.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind

1. Schülerinnen und Schüler, soweit sie Sport aus-
üben;

2. Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleiten-
den Personen, soweit sie einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu Personen außerhalb der eige-
nen aus den Schülerinnen und Schülern beste-
henden Kohorte einhalten.

§ 4 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf Schulwegen

(1) Auf Schulwegen zwischen Bus- oder Bahnhal-
testellen und der Schule haben Schülerinnen und 
Schüler eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe 
von § 1 Absatz 2 zu tragen; Vorgaben der Corona-
Bekämpfungsverordnung zum Tragen einer qualifi-
zierten Mund-Nasen-Bedeckung bleiben unberührt. 

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung sind Schülerinnen und 
Schüler, soweit zu Schülerinnen und Schülern außer-
halb der eigenen Kohorte und des eigenen Haushalts 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

§ 5 
Erweiterte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht in der 

Zeit vom 22. Februar bis zum 7. März 2021

(1) In der Zeit vom 22. Februar bis zum 7. März 
2021 gilt eine erweiterte Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung wie folgt:

1. für Schülerinnen und Schüler entfällt die Aus-
nahme von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung im Unterrichtsraum gemäß § 2 
Absatz 2 Nummer 1; sie sind von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur dann 
ausgenommen, wenn bei Abschlussprüfungen, 
bei mehr als zwei Zeitstunden umfassenden 
schriftlichen Leistungsnachweisen und bei münd-
lichen Vorträgen ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu anderen Personen eingehalten wird;

2. für Schülerinnen und Schüler entfällt die Aus-
nahme von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung auf dem Schulhof und in der 
Mensa gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 2; sie sind 
von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung nur dann ausgenommen, soweit ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Per-
sonen eingehalten wird;

3. für Schülerinnen und Schüler entfällt die Aus-
nahme von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung bei schulischen Veranstaltun-
gen außerhalb des Schulgeländes gemäß § 3 Ab-
satz 2 Nummer 2; sie sind von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur dann 
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ausgenommen, soweit sie Sport ausüben oder 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen eingehalten wird;

4. für Schülerinnen und Schüler entfällt die Aus-
nahme von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung auf Schulwegen zwischen 
Bus- oder Bahnhaltestellen und der Schule ge-
mäß § 4 Absatz 2; sie sind von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur dann 
ausgenommen, soweit ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen außerhalb des 
eigenen Haushalts eingehalten wird.

(2) In der Zeit vom 22. Februar bis zum 7. März 2021 
finden für an Schulen tätige Personen die Ausnah-
men von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 4 und § 3 
Absatz 2 Nummer 2 keine Anwendung. Ausgenom-
men von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gemäß § 2 Absatz 1 sind an Schulen 
tätige Personen, soweit sie ihre Tätigkeit alleine in 
einem Raum ausüben.

(3) Eine gemäß dieser Verordnung bestehende Mund-
Nasen-Bedeckungspflicht ist in der Zeit vom 22. Fe-
bruar bis zum 7. März 2021 durch das Tragen einer 
medizinischen oder vergleichbaren Maske oder ei-
ner Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, 
FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu erfüllen.

§ 6 
Befugnisse der Aufsicht führenden Lehrkraft

(1) Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entschei-
den, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung

1. im Einzelfall aus Gründen, die in der Person der 
Schülerin oder des Schülers liegen, im Unterricht 
oder auf dem Schulhof zeitweise ausgesetzt wird 
oder

2. mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schul-
leiters in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den 
pädagogischen Erfordernissen und den Zielen des 
Unterrichts nicht vereinbar ist, soweit hierdurch 
Ereignisse und Aktivitäten mit potentiell erhöhter 
Infektionsgefährdung, wie insbesondere gemein-
sames Singen, nicht befördert werden.

(2) Die Schülerin oder der Schüler, welche oder wel-
cher aufgrund der Entscheidung nach Absatz 1 vom 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorübergehend 
befreit ist, soll einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
zu anderen Personen einhalten.

§ 7 
Schulbetrieb in der Zeit vom 22. Februar bis zum 
7. März 2021 an den allgemein bildenden Schulen 

und Förderzentren

(1) In den allgemein bildenden Schulen finden für die 
Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 
vom 22. Februar bis zum 7. März 2021 kein Unter-

richt und keine sonstigen Schulveranstaltungen statt. 
Für die Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in 
Distanz vorzusehen.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird für die Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 6 
eine Notbetreuung vorgehalten. Angebote der Notbe-
treuung sind, soweit alternative Betreuungsmöglich-
keiten fehlen, folgenden Schülerinnen und Schülern 
vorbehalten:

1. Schülerinnen und Schüler, von denen mindes-
tens ein Erziehungsberechtigter in Bereichen der 
kritischen Infrastrukturen gemäß § 19 Absatz 2 
Corona-Bekämpfungsverordnung dringend tätig ist,

2. Schülerinnen und Schüler als Kinder von berufs-
tätigen Alleinerziehenden,

3. Schülerinnen und Schüler, für die eine Betreuung 
in der Schule aufgrund eines besonderen Bedarfs 
bei der Schülerin oder dem Schüler erforderlich ist.

Satz 1 und 2 findet für schulische Ganztags- und 
Betreuungsangebote entsprechende Anwendung. 
Für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpä-
dagogischen Förderbedarf können an allgemein bil-
denden Schulen erforderliche Betreuungsangebote 
vorgehalten werden; gleiches gilt für Schülerinnen 
und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 an allgemein 
bildenden Schulen, für die eine Betreuung in der 
Schule aufgrund eines besonderen Bedarfs bei der 
Schülerin oder dem Schüler erforderlich ist.

(3) An Förderzentren werden erforderliche Unter-
richts- und Betreuungsangebote vorgehalten, die 
die Schülerinnen und Schüler in Absprache mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter besuchen. Für 
Schülerinnen und Schüler, die nicht in Präsenz be-
schult werden, ist ein Lernen in Distanz vorzusehen.

(4) Abweichend von Absatz 1 kann für die Schü-
lerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen 
Präsenzunterricht stattfinden. Vorrangig findet dabei 
für diejenigen Schülerinnen und Schüler Präsenz-
unterricht statt, die im Schuljahr 2020/21 an einer 
Abschlussprüfung teilnehmen werden. Bei der Durch-
führung von Präsenzunterricht ist die Einhaltung ei-
nes Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen 
Personen sicherzustellen.

(5) Vorgesehene Prüfungen können in der Schule 
durchgeführt werden. Gleiches gilt in den Jahrgangs-
stufen 9 bis 13 für schriftliche Leistungsnachweise, 
soweit diese für die Bildung von unmittelbar ab-
schlussrelevanten Noten in Zeugnissen zum Ende 
des Schuljahres 2020/21 erforderlich sind.

§ 7a 
Schulbetrieb in der Zeit vom 22. Februar bis zum 
7. März 2021 an den berufsbildenden Schulen

(1) In den berufsbildenden Schulen finden für die 
Schülerinnen und Schüler vom 22. Februar bis zum 
7. März 2021 kein Unterricht und keine sonstigen 
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schulischen Veranstaltungen statt. Für die Schülerin-
nen und Schüler ist ein Lernen in Distanz vorzusehen.

(2) Soweit im Lernen in Distanz eine angemessene 
Prüfungsvorbereitung nicht möglich ist, kann abwei-
chend von Absatz 1 für Schülerinnen und Schüler, 
die im Schuljahr 2020/21 an einer Abschluss- oder 
Zwischenprüfung teilnehmen, Präsenzunterricht 
stattfinden. Dabei ist die Einhaltung eines Mindest-
abstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen si-
cherzustellen.

(3) Vorgesehene Prüfungen können in der Schule 
durchgeführt werden. Gleiches gilt für schriftliche 
Leistungsnachweise, soweit diese für die Bildung von 
unmittelbar abschlussrelevanten Noten in Zeugnissen 
zum Ende des Schuljahres 2020/21 erforderlich sind.

§ 8 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Aus-
nahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 2 
bis 5 genehmigen, soweit die dadurch bewirkten 
Belastungen im Einzelfall eine besondere Härte dar-
stellen und die Belange des Infektionsschutzes nicht 
überwiegen.

(2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von 
den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 5 anordnen, 
soweit die Neuinfektionen auf ein klar eingrenzbares 
Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind. Ausnah-
men von den Geboten und Verboten aus § 7 kön-
nen angeordnet werden, soweit die Neuinfektionen 
aufgrund einer besonderen geographischen Lage 
kontrollierbar sind.

(3) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 9 
Empfehlungen und Hinweise des Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann bereichsspezifische Empfehlungen und Hin-
weise erteilen.

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 22. Februar 2021 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 7. März 2021 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 20. Februar 2021
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maßnahmen 
zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - Schulencoro-
naVO) vom 20. Februar 2021 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

Ausgangslage

Der Anfang Herbst 2020 europaweit zu verzeichnende Anstieg von Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
machte es erforderlich, dass das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit Datum vom 6. Oktober 2020 
die Schulen-Coronaverordnung erließ, in welcher der Umfang der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für Schülerinnen 
und Schüler ab der Sekundarstufe I für die ersten beiden Wochen nach den Herbstferien, also in der Zeit vom 19. bis 
zum 31. Oktober 2020, ausgeweitet und mit welcher die seit dem 24. August 2020 in § 12a der Corona-Bekämpfungs-
verordnung geregelte, allgemeine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht an Schulen in die neue Ministeriumsverordnung 
überführt worden ist.

Aufgrund des sogenannten „Lockdown light“, welcher entsprechend der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 28. Oktober 2020 am 1. November 2020 begann, wurde 
die Schulen-Coronaverordnung mit Datum vom 30. Oktober 2020 dahingehend geändert, dass neben der Beibehaltung 
der erweiterten Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe I diese auch für 
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe gilt, wenn die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
von 50 pro 100.000 Einwohner im Kreis beziehungsweise in der kreisfreien Stadt innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-
Inzidenz) überschritten wird.

Mit Datum vom 30. November 2020 wurde die Schulen-Coronaverordnung als Neufassung verkündet und in dieser 
insbesondere die bislang für an Schulen tätige Personen geltenden Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
eingeschränkt.

Am 12. und 14. Dezember 2020 wurden durch zwei Änderungsverordnungen mit einem neuen § 6a Vorschriften einge-
fügt, welche den Schulbetrieb in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis zum 9. Januar 2021 regelten. Dieser Fassung der 
Schulen-Coronaverordnung lag der Beschluss der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder vom 13. Dezember 2020 zu Grunde. Infolgedessen fand an den Schulen bis einschließlich 
zum 9. Januar 2021 kein Präsenzunterricht mehr statt. Dabei war ein Lernen in Distanz für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 1 bis 7 fakultativ und für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 verbindlich vorzusehen. 
Neben der Vorhaltung von Betreuungsangeboten für bestimmte Schülergruppen konnten bereits vorgesehene und 
unaufschiebbare Prüfungen an Schulen weiterhin durchgeführt werden.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte mit Datum vom 5. Januar 2021 einen Stand von 14.277 Neuinfektionen (Bund) mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 (ohne Nachmeldungen) binnen eines Tages gemeldet (Stand am 30. November 2020: 
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13.335 Fälle; Stand am 16. Dezember 2020: 31.265 Fälle). In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 550 neue 
Fälle gemeldet (Stand am 30. November 2020: 109; Stand am 16. Dezember 2020: 517).

Der bundesweite 7-Tages-Inzidenzwert lag am 5. Januar 2021 bei 127,3 (Stand am 26. November 2020: 137,8). In 
Schleswig-Holstein hat die 7-Tages-Inzidenz am 5. Januar 2021 bei 76,3 gelegen (Stand am 26. November 2020: 47,9).

Zwar war die Zahl an Neuinfektionen/Tag seit Mitte Dezember 2020 nach Beginn des sogenannten zweiten Lockdowns 
- zumindest statistisch gesehen - in Deutschland wieder gesunken. Allerdings konnten jedoch der Verlauf des Infekti-
onsgeschehens und der Erfolg des Lockdowns noch nicht abschließend bewertet werden. Über den Jahreswechsel 
gab es weniger Testungen und weniger Arztbesuche und die Meldungen an das RKI erfolgten nicht gleichermaßen 
verlässlich und vollständig wie zu üblichen Zeiten. Überdies sollten sich die Auswirkungen des Besuchs- und Reise-
verhaltens während der Feiertage voraussichtlich erst später im Infektionsgeschehen zeigen. Ferner ließ sich noch 
nicht absehen, wie sich die neuen Virusmutationen in England, Südafrika und auch in Dänemark auswirken werden. 
Für Schleswig-Holstein musste im Übrigen festgehalten werden, dass sowohl die Fallzahlen als auch der 7-Tages-
Inzidenzwert (deutlich) höher gewesen sind als sie Ende November und Mitte Dezember 2020 waren.

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben daher am 5. Januar 2021 
vereinbart, dass die von den Ländern ab Mitte Dezember 2020 ergriffenen Maßnahmen bis Ende Januar 2021 verlän-
gert werden. Dies beinhaltete auch, dass ein Präsenzunterricht in Schulen aufgrund der bestehenden, sehr ernsten 
Infektionslage weiterhin nicht stattfinden sollte. Für Schülerinnen und Schüler in Abschlussjahrgängen konnte es 
Ausnahmen geben. Diese Maßnahmen sind sodann mit der Schulen-Coronaverordnung vom 8. Januar 2021 mit einer 
Geltungsdauer bis zum 31. Januar 2021 umgesetzt worden (kein Präsenzunterricht in den Schulen, Möglichkeiten der 
Notbetreuung in den allgemeinbildenden Schulen und Förderzentren, Zulässigkeit von Präsenzunterricht für Schüle-
rinnen und Schülern in Abschlussjahrgängen).

Mit der Neufassung der Schulen-Coronaverordnung vom 29. Januar 2021 sind diese Maßnahmen wiederum bis zum 
14. Februar 2021 verlängert worden. Zugleich sind noch bestehende Ausnahmen von einer Mund-Nasen-Bedeckungs-
pflicht für an Schulen tätige Personen gestrichen worden. Zugrunde lag der Beschluss der Bundeskanzlerin gemeinsam 
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 19. Januar 2021.

Besorgniserregend waren und sind die Erkenntnisse über Mutationen des SARS-CoV2-Virus. Die Gesundheitsbehörden 
und die überwiegende Zahl der Forscher waren und sind weiter in Sorge, weil epidemiologische Erkenntnisse darauf 
hindeuten, dass zum Beispiel die aufgetretene Mutation B1.1.7 deutlich infektiöser ist, als das uns bisher bekannte Virus. 
Ähnlich wie damals zu Beginn der Pandemie hinsichtlich des Virus gab und gibt es hinsichtlich der neuen Mutation 
noch keine eindeutige Gewissheit bezüglich deren Eigenschaften. Da die Mutation B.1.1.7 bereits in Deutschland und 
sogar auch in Schleswig-Holstein nachgewiesen wurde, waren Bund und Länder gemeinsam der Auffassung, dass der 
vorliegende Erkenntnisstand zwingend ein vorsorgendes Handeln erfordert. Denn die Folgen einer Verbreitung einer 
Virusmutation mit höherem Ansteckungspotenzial würden eine schwerwiegende Verschärfung der pandemischen 
Lage bedeuten.

Trotz der bis dahin angestrengten Maßnahmen lag die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) in nahezu 
allen Regionen Deutschlands und Schleswig-Holsteins Ende Januar 2021 auf nach wie vor sehr hohem Niveau. Dies 
hat dazu geführt, dass bereits in zahlreichen Gesundheitsämtern eine vollständige Kontaktnachverfolgung nicht mehr 
gewährleistet werden konnte. Eine solche Situation trägt wiederum zu einer beschleunigten Ausbreitung des Virus 
bei. In Schleswig-Holstein haben sich die Zahlen an Neuinfektionen seitwärts mit leicht sinkender Tendenz bewegt. Mit 
Stand 27. Januar 2021 hatten in Schleswig-Holstein neun Kreise und kreisfreie Städte die Zahl von 50 Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohner überschritten (Stand 27. November 2020: 5 Kreise und kreisfreie Städte). Zwei Kreise und zwei 
kreisfreie Städte hatten die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Aufgrund dieser Lage 
war es erforderlich, die bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion auch im Schulbereich fortzusetzen.

Es bleibt unverändert das grundsätzliche Ziel, die Schulen innerhalb der Coronavirus-Pandemie in Berücksichtigung 
des Infektions- und Gesundheitsschutzes weitgehend geöffnet zu halten. Dies ist im bisherigen Pandemiegeschehen in 
Schleswig-Holstein bis Mitte Dezember 2020 sehr gut gelungen. Der Präsenzbetrieb von Schulen hat größte Bedeutung 
für die Bildung und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der 
Eltern. Die zugespitzte Lage des Pandemiegeschehens hat es aber weiterhin erforderlich gemacht, auch in den Schulen 
vorübergehend zu weitgehenden Kontaktbeschränkungen zu kommen. Alle an Schulen Beteiligten leisten damit einen 
notwendigen Beitrag einerseits zum Infektions- und Gesundheitsschutz der Gesamtbevölkerung und andererseits zu 
der Perspektive, möglichst kurzfristig zu einer Wiederaufnahme von Präsenzunterricht in den Schulen zu kommen.

Die allgemeinen tiefgreifenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung haben in den vergangenen Wochen zu einem 
deutlichen Rückgang des Infektionsgeschehens geführt. Erstmals seit Ende Oktober 2020 ist es gelungen, die Anzahl der 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen bundesweit auf einen Wert von unter 80 zu reduzieren. 
Für einige Bundesländer ist bereits eine Inzidenz unter 50 in Sichtweite, wenn auch noch nicht erreicht. In Schleswig-
Holstein hat mit Stand (RKI) vom 10. Februar 2021 ein Wert von 60,4 (Stand am 26. November 2020: 47,9) bestanden.

Gleichzeitig breiten sich aber verschiedene Varianten des Coronavirus mit veränderten Eigenschaften aus. Insbesondere 
solche Mutanten, die ansteckender sind als der Wildtyp des Virus, breiten sich besonders schnell aus und erfordern 
erhebliche zusätzliche Anstrengungen, um die Infektionszahlen wieder zu senken. Daher sind kurzfristig noch weiter 
Kontaktbeschränkungen auch in Schulen erforderlich. Auf der Grundlage des Beschlusses der Bundeskanzlerin ge-
meinsam mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 10. Februar 2021 sind daher die bislang 
in den Schulen geltenden Regelungen in der Sache unverändert bis zum 21. Februar 2021 fortgesetzt worden. Zugleich 
ist aber festgehalten worden, dass die (schrittweise) Wiederaufnahme von Präsenzunterricht in einem bestimmten 
Umfang in Betracht kommt, wenn sich das Infektionsgeschehen deutlich und vor allem in Berücksichtigung der durch 
die zuletzt eingetragenen Virusmutationen veränderten Gefährdungslage nachhaltig verbessert hat. Dabei ist darauf 
hingewiesen worden, dass ein solches Szenario - jeweils abhängig von den konkret vorliegenden Umständen des (regio-
nalen) Infektionsgeschehens - gegebenenfalls kurzfristig, also bereits ab dem 22. Februar 2021, erreicht werden kann.
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Die infektionshygienische Lage hat sich in Schleswig-Holstein verbessert: So liegt die landesweite 7-Tage-Inzidenz 
(RKI) mit Stand vom 18. Februar 2021 bei 52,4. In drei Kreisen liegt die 7-Tage-Inzidenz bei unter 25, in vier Kreisen und 
zwei kreisfreien Städte zwischen 25 und 50, in vier Kreisen und einer kreisfreien Stadt zwischen 50 und 100 sowie in 
einer kreisfreien Stadt bei über 100.

Ist aufgrund dessen eine schrittweise Wiederaufnahme von Präsenzunterricht in den Schulen möglich, sind vorrangig 
die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 zu berücksichtigen. Diese Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern ist in besonderem Maße aus verschiedensten Gesichtspunkten auf die Erteilung von schulischem Un-
terricht und schulischer Betreuung in Präsenz angewiesen. Dabei wird jedoch angesichts der neuen Virusmutationen 
zugleich festgelegt, dass die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 fortan auch unabhängig von 
einer 7-Tage-Inzidenz in der Unterrichts- beziehungsweise Betreuungssituation eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen haben. Ferner besteht für alle Personen in Schule die Verpflichtung zum Tragen einer sogenannten qualifizierten 
Mund-Nasen-Bedeckung (insb. medizinische Maske, Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, 
P2, DS2 oder KF94).

Die in den Kreisen und kreisfreien Städten zuständigen Gesundheitsämter können von der Schulen-Coronaverordnung 
abweichende Regelungen treffen, die begründet durch das jeweils regionale Infektionsgeschehen die Wiederaufnahme 
des schulischen Präsenzbetriebes in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 gegebenenfalls wieder einschränken.

Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Da die mit der Verbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 verbundene Gefährdungslage insbesondere für die Gesundheit 
von Menschen und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems gerade auch angesichts der neuen Virusmutationen 
fortbesteht, ist weiterhin an der bestehenden Mund-Nasen-Bedeckungspflicht an Schulen festzuhalten. Mit der Wie-
deraufnahme des Präsenzbetriebes in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 wird zugleich festgelegt, dass diese Schülerinnen 
und Schüler - ebenso wie bislang schon die Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 und an den berufsbil-
denden Schulen - fortan auch unabhängig von einer bestimmten 7-Tage-Inzidenz in der Unterrichts- beziehungsweise 
Betreuungssituation eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben. Ferner besteht für alle Personen in Schule die 
Verpflichtung zum Tragen einer sogenannten qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung (insbesonders medizinische Maske, 
Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94). Auch der Anwendungsbereich 
der Verordnung und der geregelten Mund-Nasen-Bedeckungspflichten bleibt insgesamt unverändert, so dass weiterhin 
auch schulische Veranstaltungen des Ganztags und der Betreuung erfasst sind.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dient dem legitimen Ziel, die Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
mitsamt neu auftretender Virusvarianten einzudämmen, und ist laut den Empfehlungen des RKI eine geeignete Maß-
nahme, um dieses Ziel durch die Reduzierung des Infektionsrisikos in bestimmten sozialen Situationen zu erreichen. 
Dazu gehöre insbesondere die Situation, dass Gruppen von Menschen über einen längeren Zeitraum in Innenräumen 
zusammen sind und dabei zusätzlich der Abstand untereinander von mindestens 1,5 Metern nicht sichergestellt wer-
den kann. Nach der Einschätzung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina komme dem Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung in allen öffentlichen Räumen für den Gesamterfolg aller Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung 
der Coronavirus-Pandemie eine Schlüsselrolle zu. So sei es wahrscheinlich, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung - zusammen mit regelmäßigem Stoßlüften - das Infektionsrisiko für eine bestimmte Mitschülerin oder einen 
bestimmten Mitschüler im Klassenraum sehr erheblich senke.

Das vorhandene und anfällige Infektionsgeschehen sowie insbesondere die aufgetretenen Virusmutationen machen 
es weiterhin erforderlich, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 nach der längeren Phase eines durchgängigen Lernens in Distanz auch in diesen Jahrgangs-
stufen ist es zudem erforderlich, die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für diese Schülerinnen und Schüler auch in der 
Unterrichts- und Betreuungssituation von einer Überschreitung einer kreisbezogenen 7-Tage-Inzidenz von 50/100.000 
Einwohner zu entkoppeln. Aus Gründen der Prävention müssen mithin auch die Schülerinnen und Schüler in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 fortan landesweit im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch entfällt die Aus-
nahme von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht innerhalb der eigenen Schüler-Kohorte auf Schulwegen zwischen 
Bus- und Bahnhaltestellen und Schule. Ferner besteht für alle Personen in Schule die Verpflichtung zum Tragen einer 
sogenannten qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung (insbesonders medizinische Maske, Maske ohne Ausatemventil 
der Standards FFP, FFP3, N95, KN95, P2, DS oder KF94).

Die Auswirkungen der neu auftretenden Mutanten auf die Krankheitsverläufe befinden sich noch in der Untersuchung 
und können derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Es wird derzeit intensiv beforscht, ob beziehungsweise in 
welcher Form sich bestimmte Mutationen auf die Eigenschaften des Virus wie zum Beispiel Übertragbarkeit, Virulenz 
oder Immunogenität auswirken. Es ist daher zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls nicht auszuschließen, dass auch junge 
Bevölkerungsgruppen ein höheres Infektionsrisiko aufweisen.

So erklärt das RKI: „Die Dynamik der Verbreitung einiger neuer Varianten von SARS-CoV-2 (B.1.1.7, B.1.351 und B.1.1.28) 
ist besorgniserregend. Diese besorgniserregenden Varianten (VOC) wurden inzwischen auch in Deutschland nachge-
wiesen. Es ist noch unklar, wie sich deren Zirkulation auf die Situation in Deutschland auswirken wird. … Die VOC, die 
zuerst im Vereinigten Königreich (B.1.1.7), in Südafrika (B.1.351) und in Brasilien (B.1.1.28) nachgewiesen wurden, sind 
nach Untersuchungen aus dem Vereinigten Königreich und Südafrika und gemäß Einschätzung des ECDC noch leichter 
von Mensch zu Mensch übertragbar und unterstreichen daher die Notwendigkeit einer konsequenten Einhaltung der 
kontaktreduzierenden Maßnahmen.“

Daher ist auch bei jüngeren Schülerinnen und Schülern nicht auszuschließen, dass diese sich mit dem Virus infizieren 
und die Virusinfektion an andere weitergeben.

Bei der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht geht es gerade auch um den allgemeinen Gesundheitsschutz der Bevölkerung. 
Nach jetzigem Kenntnisstand zu den neuen Virusvarianten kann überdies nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne 
Mutanten gegebenenfalls auch mit einer höheren Morbidität und Mortalität einhergehen. Die Gesundheitsämter müs-
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sen in der Lage bleiben beziehungsweise wieder in die Lage kommen, Kontakte nachverfolgen und Infektionsketten 
unterbrechen zu können. Auch diesbezüglich bringt eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht eine Erleichterung, da sich 
die Nachverfolgung hinsichtlich schulischer Kontakte auf weniger Personen beziehen kann.

Auch die aktuelle S3-Leitlinie „Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen“1  
empfiehlt eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für Schülerinnen und Schüler sowie an Schulen tätige Personen.

Bedenken gegen die Erforderlichkeit der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bestehen aufgrund des aktuellen Infektions-
geschehens nicht. Die Situation war in Deutschland noch nicht so herausfordernd wie Anfang des Jahres 2021.

Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist ebenfalls angemessen. Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht 
hat bereits in seinem Beschluss vom 28. August 2020 - Az.: 3 MR 37/20 - ausgeführt, dass das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung, wenn überhaupt, nur ein geringfügiger und zugleich zumutbarer Eingriff in das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG sei. Laut dem oben genannten Beschluss des Schleswig-Holsteinischen 
Oberverwaltungsgerichts sei eine durchgängige, das heißt auch für den Schulbetrieb geltende Mund-Nasen-Bedeckungs-
pflicht, zudem nicht unverhältnismäßig. An dieser Bewertung hat das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht 
in seinem Beschluss vom 13. November 2020 - Az.: 3 MR 61/20 - weiterhin festgehalten, mit welchem die Gültigkeit der 
§ 2 und § 5 der Schulen-Coronaverordnung vom 30. Oktober 2020 bestätigt worden ist.

Neben dem RKI hat auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ebenfalls die Wichtigkeit der Mund-
Nasen-Bedeckung als Präventionsmaßnahme hervorgehoben. Diese Empfehlungen gelten unmittelbar im schulischen 
Präsenzbetrieb und analog, wenn es in einem eingeschränkten schulischen Präsenzbetrieb regelmäßig zu Kontakten 
zwischen Schülerinnen und Schülern und anderen Personen kommt.

Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist auch nicht unangemessen, soweit sich gegenwärtig noch weniger Schülerinnen 
und Schüler als im Normalbetrieb in Schulen aufhalten. Diesen Schülerinnen und Schülern muss es zumutbar sein, sich 
weiterhin an die Regeln zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungspflicht zu halten, welche im Übrigen bereits zu einem 
Zeitpunkt in Kraft getreten sind, als das Infektionsgeschehen noch weniger herausfordernd war. Das teilweise Absehen 
von Präsenzunterricht in Schulen soll im Kontext des Gesamt-Lockdowns gerade dazu beitragen, dass das Risiko des 
Anstiegs von Neuinfektionen im schulischen Umfeld reduziert wird, damit möglichst kurzfristig wieder Präsenzunterricht 
für mehr beziehungsweise alle Schülerinnen und Schüler - auch unter Beachtung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 2 
Absatz 1 Satz 1 GG und Artikel 12 Absatz 2 Verfassung SH - stattfinden kann. Der infektionsschutzrechtlich zulässige 
Aufenthalt in Schulen, mit welchem ein potentielles Risiko auch für andere Schülerinnen und Schüler verbunden ist, 
erfordert die fortdauernde Einhaltung von bestehenden Schutzmaßnahmen, wie der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, 
um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten. Ferner ist die gesamtgesellschaftliche Relevanz des Infektionsschutzes 
in den Schulen zu berücksichtigen, so dass insgesamt auch ein Vorrang des Gesundheitsschutzes der Allgemeinheit 
besteht. Insgesamt ist es daher erforderlich und angemessen, dass die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Ver-
ordnung auch dann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn in den Schulen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen organisatorisch hergestellt werden kann.

Erst recht gilt dies in einem durch die Regelungen der Schulen-Coronaverordnung fortan nicht mehr eingeschränkten 
schulischen Präsenzbetrieb in den Jahrgangsstufen 1 bis 4. Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Maßnahmen bis 
zum 7. März 2021 befristet sind.

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung wird überdies nicht ausnahmslos angeordnet. Unter anderem gilt:

– Eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht besteht für Schülerinnen und Schüler generell nicht,

• wenn sie auf dem Schulhof und in der Mensa einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten;

• wenn sie Sportunterricht haben;

• wenn sie bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes Sport ausüben oder einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten;

• wenn sie auf Schulwegen zwischen Bus- oder Bahnhaltestellen und der Schule einen Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts einhalten.

– Das örtlich zuständige Gesundheitsamt kann Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht anordnen, soweit 
die Neuinfektionen auf ein klar eingrenzbares Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind.

– Personen, die glaubhaft gemacht haben oder machen, dass eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht aufgrund einer 
körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigung nicht getragen werden kann, sind (weiterhin) von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen soll eingehalten werden. 

– Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelfall aus 
Gründen, die in der Person der Schülerin oder des Schülers liegen, im Unterricht oder auf dem Schulhof zeitweise 
ausgesetzt wird. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen soll eingehalten werden.

– Überdies besteht generell eine Fürsorgeverantwortung der Schule, aufgrund derer in Einzelsituationen bei einer 
Schülerin oder einem Schüler eine vorübergehende „Maskenpause“ zugelassen werden kann.

– Die jeweils Aufsicht führende Lehrkraft kann mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters entscheiden, 
dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den pädagogischen Erforder-
nissen und den Zielen des Unterrichts nicht vereinbar ist, soweit hierdurch Ereignisse und Aktivitäten mit potentiell 

1 Die Erstellung dieser Leitlinie wurde im COVID-19 Evidenzökosystem (CEOsys) Projekt initiiert, das im Rahmen des Nationalen 
Forschungsnetzwerks der Universitätsmedizin zu COVID-19 (NUM) vom Bun-desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefordert wird.
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erhöhter Infektionsgefährdung, wie insbesondere gemeinsames Singen, nicht befördert werden. Ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu anderen Personen soll eingehalten werden.

– Es besteht keine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für an Schulen tätige Personen, soweit sie ihre konkrete Tätigkeit 
alleine in einem Raum ausüben.

Lehrkräfte und andere an Schulen tätige Personen werden weiterhin innerhalb der Schule zahlreiche Kontakte zu an-
deren Personen, vor allem Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen, haben. Es besteht mithin für 
diese Personen in Schule unverändert die Pflicht, konsequent eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Schulbetrieb in der Zeit vom 22. Februar bis zum 7. März 2021

Die seit dem 16. Dezember 2020 erfolgte und nun für die Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 bis zum 
7. März 2021 fortgesetzte Aussetzung des Präsenzunterrichts ist verhältnismäßig. Sie verstößt insbesondere nicht gegen 
das Recht auf Bildung gemäß Artikel 2 Absatz 1 GG beziehungsweise Artikel 12 Absatz 2 Verfassung SH.

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts ab der Jahrgangsstufe 5 an allgemein bildenden Schulen und an den berufsbil-
denden Schulen dient dem legitimen, verfassungsrechtlich bereits aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG abzuleitenden Ziel, 
die Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Rahmen des allgemeinen Gesundheitsschutzes der Bevölkerung 
einzudämmen. Zweifel an der Eignung dieses Mittels zur Zielerreichung bestehen nicht. Eine Weiterverbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 erfolgt in den allermeisten Fällen infolge der Zusammenkunft von infizierten mit nichtinfizierten 
Personen, gleichwohl im Einzelfall auch eine Infektion über eine kontaminierte Sache möglich sein mag. Unterbleibt 
die Zusammenkunft von Schülerinnen und Schülern auf dem Schulgelände oder auf dem Schulweg, reduzieren sich 
folglich auch deren Infektionsrisiken. Die Befürchtung, dass die Eignung des Mittels bereits deshalb entfallen könnte, 
weil Schülerinnen und Schüler sich vermehrt untereinander privat treffen könnten statt in der Schule anwesend zu sein, 
wo Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen gelten, ist nicht begründet. Die Ansammlungen und Zusammenkünfte 
im privaten Raum zu privaten Zwecken sind seit Anfang Januar 2021 eingeschränkt und wurden weiter verschärft.

Das Lernen in Distanz verfolgt über die Kontaktreduzierung in der Schule hinaus einen weiteren infektionsschutz-
rechtlichen Zweck, weil mit diesem bewirkt werden soll, dass die Schülerinnen und Schüler während der regulären 
Unterrichtszeit möglichst zu Hause sind, um zu lernen.

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts ab der Jahrgangsstufe 5 ist erforderlich, um im Rahmen einer von der Bundes-
kanzlerin und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vereinbarten Gesamtstrategie deutschlandweit, 
aber auch in Schleswig-Holstein, eine Reduzierung der Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
erreichen. Die in Deutschland und in Schleswig-Holstein seit Anfang November 2020 ergriffenen Schutzmaßnahmen 
haben noch nicht ausgereicht, um das Infektionsgeschehen hinreichend nachhaltig zu verlangsamen. Überdies ist 
aktuell weiterhin nicht auszuschließen, dass Virusmutationen zu einer erheblichen Beschleunigung des Infektionsge-
schehens führen werden. Daher ist eine zeitnahe und nachhaltige Reduzierung der Zahl der Neuinfektionen und des 
7-Tages-Inzidenzwertes auch durch Kontaktbeschränkungen an Schulen weiter geboten.

Präsenzunterricht mit Schutzmaßnahmen (Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, Hygienepläne einschließlich Abstandsre-
geln) ist nach aktuellem Stand ein nicht genauso wirksames Mittel zur Infektionsbekämpfung wie die Aussetzung des 
Präsenzunterrichts, verbunden mit dem Lernen in Distanz zu Hause. Bedenken gegen die Angemessenheit der Aus-
setzung des Präsenzunterrichts ab der Jahrgangsstufe 5, auch unter Berücksichtigung des Rechts auf Bildung gemäß 
Artikel 2 Absatz 1 GG beziehungsweise Artikel 12 Absatz 2 Verfassung SH, bestehen nicht.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur geht im Rahmen seines Beurteilungsspielraums (Einschätzungs- 
und Abwägungsprärogative) in Übereinstimmung mit der Vereinbarung der Bundeskanzlerin und der Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder davon aus, dass die Maßnahmen eines „Lockdowns“, zu welchem aktuell auch 
die Aussetzung des Präsenzunterrichts für die Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 gehört, sowohl für 
die nachhaltige Verlangsamung des Infektionsgeschehens als auch mittelbar für die darauffolgende Wiedereröffnung 
des Schulbetriebs für alle Schülerinnen und Schüler erforderlich ist. Sollten die Infektionszahlen - insbesondere auch 
durch Eintrag und Verbreitung von Virusmutationen - wieder deutlich ansteigen, wird leider auch mit einer Zunahme 
von schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen zu rechnen sein. Der Schutz von Leben und die Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems sind deshalb in der aktuellen Situation vorrangig gegenüber dem Recht 
auf Bildung in Gestalt des üblichen Präsenzunterrichts.

Aufgrund der aktuell Situation ist es daher angezeigt, die Aussetzung des Präsenzunterrichts zwar für die Jahrgangs-
stufen 1 bis 4 aufzuheben, darüber hinaus aber zunächst unverändert beizubehalten. Die Maßnahmen sind bis zum 
7. März 2021 befristet.

Bei einer schrittweisen Wiederaufnahme von Präsenzunterricht in den Schulen sind vorrangig die Schülerinnen und 
Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 zu berücksichtigen. Diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern ist in beson-
derem Maße aus verschiedensten Gesichtspunkten auf die Erteilung von schulischem Unterricht in Präsenz angewiesen. 
Die Schülerinnen und Schüler haben schon allein aufgrund ihres Alters einen besonderen Bedarf an Betreuung und 
Begleitung durch eine Schule in Präsenz. Überdies stehen diese Schülerinnen und Schüler am Anfang; für sie geht es 
um die Aufnahme beziehungsweise den gerade erst begonnenen Einstieg in die eigene Schullaufbahn. Es geht um 
den Erwerb und die erste Sicherung von Basis- und Kernkompetenzen, die die Grundlage für den weiteren schulischen 
Lebensweg und die eigene, möglichst erfolgreiche Bildungsbiografie bilden. Dies betrifft nicht nur fachliche, sondern 
gerade auch überfachliche und soziale Kompetenzen. Ferner geht es für die Schülerinnen und Schüler um das regel-
mäßige positive Erleben eines Miteinander innerhalb der Schulgemeinschaft. Die Schülerinnen und Schüler werden 
durch den tatsächlichen Schulbesuch in ihren kognitiven, emotionalen, sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten 
gestärkt. Es geht über die Bildungsteilhabe im schulischen Präsenzbetrieb mithin gerade auch um die Stärkung des 
allgemeinen Wohlbefindens jedes einzelnen Kindes.



216 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 11. März 2021 Nr. 4

Einzelne Maßnahmen

Im Einzelnen gelten für den Schulbetrieb in der Zeit vom 22. Februar bis zum 7. März 2021 folgende Maßnahmen:

Allgemein bildende Schulen und Förderzentren:

– Für die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 an den allgemein bildenden Schulen wird die 
Aussetzung des Präsenzunterrichtes aufgehoben. Gleiches gilt für schulische Veranstaltungen des Ganztages und 
der Betreuung in diesen Jahrgangsstufen. 

– Grundsätzlich finden für die Schülerinnen und Schüler in den Schulen ab der Jahrgangsstufe 5 kein Unterricht und 
keine sonstigen schulischen Veranstaltungen statt. Für diese Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in Distanz 
vorzusehen.

– Für die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 5 bis 6 wird eine Notbetreuung vorgehalten. Dies gilt 
ebenso für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote.

– Für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf können an allgemein bildenden Schulen 
erforderliche Betreuungsangebote vorgehalten werden; gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangs-
stufe 7 an allgemein bildenden Schulen, für die eine Betreuung in der Schule aufgrund eines besonderen Bedarfs 
bei der Schülerin oder dem Schüler (Kindeswohlaspekt) erforderlich ist.

– An Förderzentren werden erforderliche Unterrichts- und Betreuungsangebote vorgehalten, welche die Schülerinnen 
und Schüler nach Absprache mit der Schulleiterin oder den Schulleiter besuchen. Für Schülerinnen und Schüler, die 
dabei nicht in Präsenz beschult werden, ist ein Lernen in Distanz vorzusehen. 

– Für die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen kann Präsenzunterricht stattfinden. Vorrangig findet 
dabei für diejenigen Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht statt, die im Schuljahr 2020/21 an einer Abschluss-
prüfung teilnehmen werden. Bei der Durchführung von Präsenzunterricht ist die Einhaltung eines Mindestabstandes 
von 1,5 Metern zu anderen Personen sicherzustellen.

– Vorgesehene Prüfungen können in der Schule durchgeführt werden. Gleiches gilt in den Jahrgangsstufen 9 bis 13 
für schriftliche Leistungsnachweise, soweit diese für die Bildung von unmittelbar abschlussrelevanten Noten in 
Zeugnissen zum Ende des Schuljahres 2020/21 erforderlich sind (insbesondere entsprechende Leistungsnachweise 
im ersten Schuljahr der Qualifikationsphase in der Oberstufe).

Berufsbildende Schulen:

– Grundsätzlich finden für die Schülerinnen und Schüler in den Schulen kein Unterricht und keine sonstigen schuli-
schen Veranstaltungen statt. 

– Für die Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in Distanz vorzusehen.

– Soweit im Lernen in der Distanz eine angemessene Prüfungsvorbereitung nicht möglich ist, kann für Schülerinnen 
und Schüler, die im Schuljahr 2020/21 an einer Abschluss- oder Zwischenprüfung teilnehmen, Präsenzunterricht 
stattfinden. Dabei soll sichergestellt werden, dass nicht mehr als 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die re-
gulär an diesem Tag Unterricht gehabt hätten, in Präsenz unterrichtet werden und dass Lerngruppen mit mehr als 
15 Schülerinnen und Schülern entweder geteilt oder in so großen Räumen unterrichtet werden, dass ein Abstand 
von 1,5 m gewährleitstet werden kann.

– Vorgesehene Prüfungen können in der Schule durchgeführt werden. Gleiches gilt für schriftliche Leistungsnachweise, 
soweit diese für die Bildung von unmittelbar abschlussrelevanten Noten in Zeugnissen zum Ende des Schuljahres 
2020/21 erforderlich sind. 

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts an Schulen ab der Jahrgangsstufe 5 wird mithin dadurch abgeschwächt, dass 
für die betroffenen Schülerinnen und Schüler ein Lernen in Distanz vorgesehen ist. Hinzu kommen Möglichkeiten der 
Notbetreuung sowie insbesondere die Durchführung von Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler in Abschluss-
jahrgängen. Die Maßnahmen sind bis zum 7. März 2021 befristet.

Soweit Präsenzunterricht in Abschlussjahrgängen oder Prüfungen in den Schulen durchgeführt werden, ist in der orga-
nisatorischen Umsetzung auf die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen zu achten. 
Dies schließt nicht aus, dass in Einzelsituationen dieser Mindestabstand auch ganz kurzfristig unterschritten werden 
kann, soweit dies erforderlich ist und nur durch einen unverhältnismäßigen Aufwand zu vermeiden wäre (zum Bei-
spiel wenn eine Schülerin oder ein Schüler beim Verlassen des Unterrichtsraumes für einen Toilettengang an anderen 
Schülerinnen und Schülern vorbeigeht oder die Lehrkraft zur näheren Erläuterung kurzfristig näher an eine Schülerin 
oder einen Schüler herantreten muss und Ähnliches). Wesentlich ist, dass die Regeln zum Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung gelten; auch in der Notbetreuung.

Soweit die Präsenz von Schülerinnen und Schülern ab der Jahrgangsstufe 5 in einer allgemein bildenden Schule gemäß 
§ 7 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Satz 4 zulässig sein kann, kann dies auch Fälle umfassen, in denen Maßnahmen 
der schulischen Eingliederungshilfe in Gestalt einer Schulbegleitung im häuslichen Umfeld nicht in dem Umfang 
aufgefangen werden können, so dass eine Betreuung der Schülerin oder des Schülers in der Schule aus Gründen des 
Kindeswohls erforderlich ist. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, für die eine zumutbare Teilnahme am Lernen 
in Distanz im häuslichen Umfeld objektiv unmöglich ist.
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 20. Februar 2021 durch 
Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210219_Hochschulen- 
Coronaverordnung.html erfolgt.

Landesverordnung 
 über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung - HochschulencoronaVO)
Vom 20. Februar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-47

Aufgrund des § 12 Absatz 1 der Corona-Bekämp-
fungsverordnung vom 22. Januar 2021 (ersatzver-
kündet am 22. Januar 2021, unverzüglich bekannt-
gemacht im GVOBl. Schl.-H. S. 91), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19. Februar 2021 (ersatzver-
kündet am 19. Februar 2021 auf der Internetseite 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/ 
Coronavirus/Erlasse/210219_AenderungsVO_ 
Bekaempfungsverordnung.html) in Verbindung mit § 32 
Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28 a 
Absatz 1 Nummer 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 16 und 17, 
Absatz 3 und Absatz 5 des Infektionsschutzge-
setzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 a des Gesetzes vom 
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136), verordnet das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) 
im Rahmen des Gesundheitsschutzes an den staat-
lichen und staatlich anerkannten Hochschulen nach 
§ 1 Absatz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. 2021 S. 2), 
und dem Gesetz über die Stiftungsuniversität zu 
Lübeck vom 24. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 306), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
11. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 2).

§ 2 
Grundsätze für den Lehrbetrieb

(1) Der Lehrbetrieb an Hochschulen findet, soweit 
nicht diese Verordnung Ausnahmen zulässt, in digi-
taler Form statt.

(2) Prüfungen in Präsenz sind zu verschieben, so-
fern nicht zwingende Gründe entgegenstehen. Ein 
zwingender Grund liegt insbesondere vor, wenn sich 
durch eine Verschiebung der Studienabschluss un-
zumutbar verzögern würde. Findet eine Prüfung in 
Präsenz statt, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten.

(3) Praktische Lehrveranstaltungen sind nur zulässig, 
wenn sie anderenfalls im Wintersemester 2020/2021 
nicht mehr nachgeholt werden können und der Stu-
dienabschluss sich dadurch unvermeidbar verzögern 
würde. In der Human- und Zahnmedizin, in der Phar-
mazie und in den Studiengängen zu den Gesund-
heitsfachberufen ist es zulässig, die Möglichkeiten 
der Abweichungsverordnungen zu den jeweiligen 
Approbationsordnungen und die Verordnung zur Si-
cherstellung der Ausbildung in den Gesundheitsfach-
berufen zu nutzen. In den Fällen der Sätze 1 und 2 
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, sofern 
nicht in Absatz 4 und Absatz 5 etwas anderes ge-
regelt ist.

(4) Für sportpraktische Lehrveranstaltungen gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gilt nicht.

2. Zuschauer haben keinen Zutritt.

3. Vom Deutschen Olympischen Sportbund oder 
von einzelnen Sportfachverbänden entwickelte 
Empfehlungen werden vor Aufnahme des Sport-
betriebs umgesetzt und vor Ort mit dem Hinweis 
auf deren Verbindlichkeit ausgehängt.

(5) Für musikpraktische Lehrveranstaltungen gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gilt nicht.

2. Zuschauer haben keinen Zutritt.

3. Aktivitäten in geschlossenen Räumen mit einer 
erhöhten Freisetzung von Tröpfchen, insbeson-
dere gemeinsames Singen oder der Gebrauch von 
Blasinstrumenten sind nur zulässig, wenn

a) es sich um Solodarbietungen oder um Musik-
proben handelt,

b) zwischen den Akteurinnen und Akteuren 
jeweils ein Mindestabstand von 2,5 Metern 
eingehalten wird oder die Übertragung von 
Tröpfchen durch ähnlich geeignete physische 
Barrieren verringert wird,

c) sich das Hygienekonzept neben den in § 5 Ab-
satz 1 Satz 3 genannten Punkten auch zu dem 
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in Buchstabe b genannten Mindestabstand, 
der Reinigung und Desinfektion gemeinsam 
genutzter Gegenstände, dem Umgang mit Kon-
denswasser bei Blasinstrumenten, der Eindäm-
mung der Aerosolausbreitung bei Blasinstru-
menten und der Anordnung der Akteurinnen 
und Akteure zueinander verhält.

4. In allen anderen Fällen ist ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten.

(6) Lehrende sind für die Dauer einer sport- oder 
musikpraktischen Lehrveranstaltung von der Ver-
pflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
ausgenommen, in allen anderen Veranstaltungen gilt 
dies nur, wenn die Einhaltung eines Mindestabstan-
des von 1,5 Metern zu anderen Personen während 
der gesamten Lehrveranstaltung sichergestellt ist.

§ 3 
Bibliotheken und studentische Arbeitsplätze

(1) Bibliotheken werden geschlossen. Ausnahmen 
gelten für

1. die Ausleihe und Rückgabe,

2. in besonderen Härtefällen die Anfertigung von 
studentischen Abschlussarbeiten und studienbe-
gleitend anzufertigenden Hausarbeiten,

3. die Anfertigung von Forschungsarbeiten einschließ-
lich Dissertationen und Habilitationen durch Mit-
glieder und Angehörige der Hochschule und

4. die Vorbereitung von Lehrveranstaltungen durch 
Lehrende.

(2) Die Hochschule kann nach vorheriger Anmeldung 
Studierenden in besonderen Härtefällen, insbeson-
dere um die Nutzung für das Studium notwendiger 
digitaler Infrastruktur zu ermöglichen, den Zugang 
zu studentischen Arbeitsplätzen ermöglichen.

§ 4 
Kontaktverbot und Abstandsgebot

(1) Ansammlungen und Zusammenkünfte zu priva-
ten Zwecken auf dem Gelände der Hochschule sind, 
soweit in dieser Verordnung keine Ausnahmen vorge-
sehen sind, nur zulässig (Kontaktbeschränkungen):

1. von Personen eines gemeinsamen Haushaltes 
unabhängig von der Personenzahl,

2. von Personen nach Nummer 1 mit einer weiteren 
Person; Kinder bis zur Vollendung des vierzehn-
ten Lebensjahres der jeweiligen Haushalte zählen 
dabei nicht mit,

3. von Personen nach Nummer 1 mit Personen eines 
weiteren Haushalts, soweit dies zur Sicherstellung 
der Betreuung von Kindern unter 14 Jahren oder 
von pflegebedürftigen Personen erforderlich ist.

Minderjährige gelten als Haushaltsangehörige ihrer 
Erziehungs- und Umgangsberechtigten. Notwen-
dige Begleitpersonen von Personen, die über einen 
Ausweis für schwerbehinderte Menschen mit dem 

Merkzeichen B, H, Bl, Gl oder TBl verfügen, sind bei 
den Beschränkungen für Ansammlungen und Zusam-
menkünfte nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen.

(2) Auf dem Gelände der Hochschule ist zu anderen 
Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-
halten (Abstandsgebot). Dies gilt nicht,

1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist;

2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich 
geeignete physische Barrieren verringert wird.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden.

§ 5 
Besondere Anforderungen an die Hygiene, 

Hygienekonzepte der Hochschulen

(1) An jeder Hochschule existiert ein Hygienekon-
zept. Die Hochschule hat dabei nach den konkreten 
Umständen des Einzelfalls die Anforderungen des 
Infektionsschutzes zu berücksichtigen und den Hy-
gieneleitfaden des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur zu beachten. Im Hygienekonzept 
sind insbesondere Maßnahmen für folgende Aspekte 
vorzusehen:

1. die Begrenzung der Besucherzahl auf Grundlage 
der räumlichen Kapazitäten;

2. die Wahrung des Abstandsgebots aus § 4 Absatz 2;

3. die Regelung von Besucherströmen;

4. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die 
häufig berührt werden;

5. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen;

6. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, mög-
lichst mittels Zufuhr von Frischluft;

7. die Information über Hygienestandards.

Die Hochschule hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten. Auf Verlangen der für den Infektions-
schutz zuständigen Behörde hat die Hochschule das 
Hygienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung 
Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende Pflich-
ten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem 
Infektionsschutzgesetz und arbeitsschutzrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt.

(2) Bei nach dieser Verordnung zulässigen Veranstal-
tungen, Prüfungen und der Nutzung studentischer 
Arbeitsplätze der Hochschule sind die Kontaktdaten 
der Teilnehmenden zu erheben. Die Daten sind so 
zu erheben und aufzubewahren, dass Erhebungs-
datum und -uhrzeit, Vor- und Nachname, Anschrift, 
sowie, soweit vorhanden, Telefonnummer oder 
 E-Mail-Adresse für einen Zeitraum von vier Wochen 
nachverfolgt werden können. Danach sind die Da-
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ten zu vernichten. Sie sind auf Verlangen der für 
den Infektionsschutz zuständigen Behörde zu über-
mitteln, sofern dies zum Zwecke der Nachverfol-
gung von möglichen Infektionswegen erforderlich 
ist. Es ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte 
von den erhobenen Daten keine Kenntnis erlangen. 
Eine anderweitige Verwendung ist unzulässig. Die 
Hochschule hat Personen, die die Erhebung ihrer 
Kontaktdaten verweigern, von dem Besuch oder der 
Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der 
Veranstaltung auszuschließen. Soweit gegenüber 
der Hochschule Kontaktdaten angegeben werden, 
müssen sie wahrheitsgemäß sein; bei dienstlichen 
Tätigkeiten genügen die dienstlichen Kontaktdaten.

(3) Personen, die dieser Verordnung oder dem Hygi-
enekonzept der Hochschule zuwiderhandeln, kann 
die Hochschule ihrer Gebäude oder ihres Geländes 
verweisen.

§ 6 
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) In den Gebäuden der Hochschulen, die öffentlich 
oder hochschulöffentlich zugänglich sind, und an Ar-
beits- und Betriebsstätten in geschlossenen Räumen 
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung gemäß Absatz 4 zu 
tragen. Dies gilt nicht,

1. am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn ein Min-
destabstand von 1,5 Metern eingehalten oder die 
Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete 
physische Barrieren verringert wird;

2. bei schweren körperlichen Tätigkeiten;

3. wenn Kontakte nur mit Angehörigen des eigenen 
Haushalts erfolgen;

4. bei der Nahrungsaufnahme;

5. wenn dies aufgrund der besonderen Umstände 
des Einzelfalls unzumutbar ist.

(2) Bei Veranstaltungen und Prüfungen der Hoch-
schule in Gebäuden außerhalb des Geländes der 
Hochschule gelten Absatz 1 und § 2 entsprechend.

(3) Auf dem Gelände der Hochschulen ist in den 
Eingangsbereichen vor den Gebäuden eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Hochschulen kön-
nen darüber hinaus in von ihnen zu kennzeichnen-
den Bereichen, in denen Personen länger und dichter 

zusammenkommen, das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung vorschreiben.

(4) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbrei-
tung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, Nie-
sen oder Sprechen vermindert wird; eine Bedeckung 
mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer Maske 
mit Ausatemventil oder eines Visiers reicht nicht aus. 
Abweichend von Satz 1 ist die Verwendung eines 
das ganze Gesicht abdeckenden Visiers durch Gebär-
dendolmetscherinnen, Gebärdendolmetscher, Kom-
munikationshelferinnen oder Kommunikationshelfer 
ausreichend, die für Personen mit Hörbehinderung 
tätig sind. Satz 1 gilt nicht für Kinder bis zum voll-
endeten sechsten Lebensjahr und Personen, die auf-
grund einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tra-
gen können und dies glaubhaft machen können. Die 
Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) 
bleiben unberührt.

§ 7 
Mensen

Die Mensen an Hochschulen werden geschlossen.

§ 8 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Aus-
nahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 2 
bis 7 genehmigen, soweit die dadurch bewirkten 
Belastungen im Einzelfall eine besondere Härte dar-
stellen und die Belange des Infektionsschutzes nicht 
überwiegen.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 22. Februar 2021 in 
Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 7. März 
2021 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 20. Februar 2021
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur
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Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maßnah-
men zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung 
- HochschulencoronaVO) vom 20. Februar 2021 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

Die allgemeinen tiefgreifenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung haben in den vergangenen Wochen zu einem 
deutlichen Rückgang des Infektionsgeschehens geführt.

So liegt die landesweite 7-Tage-Inzidenz (RKI) mit Stand vom 18. Februar 2021 bei 52,4. In drei Kreisen liegt die 7-Tage-
Inzidenz bei unter 25, in vier Kreisen und zwei kreisfreien Städten zwischen 25 und 50, in vier Kreisen und einer kreisfreien 
Stadt zwischen 50 und 100 sowie in einer kreisfreien Stadt bei über 100. Die Situation in den Regionen des Landes 
ist dabei sehr heterogen. Gleichzeitig sorgen Virusvarianten für eine weitere Dynamik des Infektionsgeschehens. Der 
bundesweite Inzidenzwert liegt mit Stand vom 18. Februar 2021 bei 57.

Da Hochschulen einen überregionalen Einzugsbereich haben, ist aufgrund der derzeit noch sehr unterschiedlichen 
Inzidenzlage eine Lockerung der bisher geltenden Regelungen nicht angezeigt. Der Präsenzbetrieb an den Hochschu-
len bleibt weiterhin auf das zur Aufrechterhaltung der Studierbarkeit von Studiengängen notwendige Minimum und 
wenige Ausnahmen für Härtefälle beschränkt, um persönliche Kontakte auf dem Campus weitgehend zu vermeiden. 
Eine Lockerung dieser Regelungen ist vor dem Hintergrund der Virusmutationen aufgrund des überregionalen Ein-
zugsbereichs der Hochschulen auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertretbar.

Die Regelungen zu Kontaktbeschränkungen in § 4 Absatz 1 werden an die Neuregelung der Corona-Bekämpfungs-
verordnung vom 19. Februar 2021 angepasst. Die Altersgrenze der Kinder, die bei den Kontaktbeschränkungen nicht 
mitgerechnet werden, wird auf 14 Jahre angehoben. Die Kinder müssen allerdings den entsprechenden Haushalten 
angehören.

Notwendige Begleitpersonen für Menschen mit Schwerbehinderung werden in weiterem Umfang von den Kontakt-
beschränkungen ausgenommen. Dies gilt zukünftig auch dann, wenn im Ausweis für Menschen mit Schwerbehinde-
rung das Merkzeichen B, H, Bl, Gl oder TBl eingetragen ist. Deren Bedeutung ergibt sich jeweils aus § 3 Absatz 1 der 
Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), zuletzt 
geändert durch Artikel 42 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652).

Die Hochschulen-Coronaverordnung gilt bis zum Ablauf des 7. März 2021.
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


